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Vorbemerkung

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es fehlt 
jedoch eine systematische und kohärente Einwan-
derungspolitik. Das „Gesetz zur Steuerung und 
Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung 
des Aufenthalts und der Integration von Unions-
bürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)“ 
aus dem Jahr 2005 war ein wichtiger Meilenstein 
zur Steuerung von Zuwanderungen nach Deutsch-
land. Seitdem wurden unterschiedliche Reformen 
verabschiedet, die eine weitere Öffnung der Ar-
beitsmärkte für Zuwanderer und Zuwanderinnen, 
vor allem für (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte,  
ermöglichen. Entstanden ist ein komplexes Sys-
tem unterschiedlicher rechtlicher Regelungen, das 
selbst für Expert_innen nur noch schwer durch-
schaubar ist. Außerdem haben sie nicht dazu bei-
getragen, im Ausland das Image Deutschlands als 
Einwanderungsland zu verfestigen.

Die demografische Entwicklung in Deutsch-
land wird trotz einer stärkeren Aktivierung des 
einheimischen Arbeitskräftepotenzials zu einem 
abnehmenden Erwerbspersonenpotenzial in ab-
sehbarer Zukunft führen. Zuwanderungen kön-
nen diese Entwicklung zwar nicht stoppen, aber 
zumindest abmildern. Auch die hohe Zahl von 
Flüchtlingen, die zur Zeit nach Deutschland kom-
men und von denen viele auf Dauer in Deutsch-
land bleiben werden, verändern die Bevölkerungs-
struktur und das Erwerbspersonenpotenzial.

In Deutschland ist angesichts der absehba-
ren Fachkräftelücke und der Öffnung weiterer 
 legaler Zugangswege zum Arbeitsmarkt zur Ent-
lastung des Asylsystems die Diskussion um ein 

neues „Einwanderungsgesetz“ eröffnet. Ein sol-
ches Gesetz könnte etwa ein Punktesystem zur 
Auswahl von Einwanderinnen und Einwande-
rern nach bestimmten Kriterien (z. B. Qualifika-
tion, Sprache, Alter) enthalten. Dieses Instrument 
wird vor allem von klassischen Einwanderungs-
ländern, aber auch einigen europäischen Staaten 
genutzt. In der öffentlichen Diskussion wird fast 
ausschließlich das „Kanadische Modell“ als ko-
pierenswertes Beispiel thematisiert. Die Erfahrun-
gen anderer Länder werden kaum berücksichtigt.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht 
deshalb diese Expertise, die die Erfahrungen aus 
Kanada, Neuseeland, Australien, Großbritannien 
und Österreich mit ökonomischen Zuwanderungs-
regelungen, insbesondere den Punktesystemen, 
vergleicht und analysiert. Es zeigt auf, dass es sehr 
unterschiedliche Gewichtungen einzelner Fakto-
ren in den jeweiligen Ländern gibt und sich auch 
die Verfahrenswege und gesellschaftlichen Ab-
stimmungsprozesse gravierend unterscheiden. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass 
Deutschland zwar von anderen Ländern lernen 
kann, wir aber ein auf unsere gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen abge- 
stimm tes eigenes Zuwanderungskonzept entwi-
ckeln müs sen. Hierzu liefert dieses Gutachten wert-
volle Hinweise.

Günther Schultze 
Leiter des Gesprächskreises 

Migration und Integration der 
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Zusammenfassung

Die Studie untersucht die unterschiedlichen Ein-
wanderungsregelungen in den Einwanderungs-
ländern Kanada, Australien, Neuseeland, Groß-
britannien und Österreich unter besonderer Be-
rücksichtigung der dort geltenden Punktesyste-
me. Bisher ist in Deutschland über Kanada hinaus 
relativ wenig über die verschiedenen Ausprägun-
gen von Punktesystemen zur Steuerung ökono-
mischer Zuwanderung bekannt. Ziel der Studie ist 
es daher, diese Modelle einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt zu machen und auf der Basis der 
Analyse der Einwanderungsregelungen konkrete 
Handlungsempfehlungen für ein mögliches Punk-
te system in Deutschland zu formulieren. Dabei 
soll insbesondere darauf geachtet werden, welche 
spezifischen Einwanderungsinstrumente in den 
jeweiligen Ländern sich für Deutschland eignen 
und welche spezifischen Eigenheiten des Einwan-
derungslandes Deutschland eine Einführung aber 
auch erschweren würden. Die Expertise basiert 
dabei sowohl auf einer Literatur- und Dokumen-
tenanalyse als auch auf einer Reihe von Inter-
views mit Expert_innen in den untersuchten 
Ländern.

Im Ergebnisteil wird zuerst das kanadische 
Punktesystem dargestellt, das bereits im Jahr 1967 
als erstes Punktesystem weltweit eingeführt wur-
de und daher auf eine lange Erfahrung zurück-
blicken kann. Das kanadische System wurde in 
den letzten Jahrzehnten mehrfach überarbeitet, 
auch aufgrund einer ineffizienten Arbeitsmarkt-
allokation, d. h. dass vor allem hochqualifizierte 
Arbeitsmigrant_innen zwar vorwiegend nach 
 ihren Qualifikationen ausgewählt wurden, aber 
später nicht den Beruf ausüben konnten, für den 
sie eigentlich ausgebildet wurden. Zuletzt wurde 
deswegen auch ein Onlinebewerbungssystem ein-
geführt, das eine Einwanderung ohne konkrete 
Arbeitsplatzzusage deutlich erschwert. Demge-
genüber wählt das australische Punktesystem, das 

1979 eingeführt wurde, seine Bewerber_innen 
nach wie vor fast ausschließlich nach human-
kapitalbezogenen Gesichtspunkten aus, wie Alter, 
Sprachkenntnisse, Berufserfahrungen sowie Bil-
dungsstand, ohne auf einen Arbeitsvertrag zu be-
stehen. Dabei kann Australien auf eine hohe Be-
schäftigungsquote unter den Einwanderern und 
Einwanderinnen verweisen. Neuseeland, das seit 
dem Jahr 1991 ein Punktesystem hat und 2003 
als erstes Land ein Onlinebewerbungssystem im 
Rahmen des Punktesystems eingeführt hat, ver-
gibt Punkte ebenfalls überwiegend nach Human-
kapitalkriterien, wobei man auch hier für eine 
 Arbeitsmarktzusage Punkte bekommen kann. Das 
neuseeländische Punktesystem hat dazu beigetra-
gen, dass viele Lücken im neuseeländischen Ar-
beitsmarkt langfristig geschlossen werden konn-
ten. Im Gegensatz dazu muss in Großbritannien, 
das im Jahr 2007 ein Punktesystem eingeführt 
hat, jeder/jede Bewerber_in (außer Studierende) 
eine Arbeitsplatzzusage vorweisen, um einwan-
dern zu können. Punkte werden nur für die ent-
sprechende Arbeitsplatzzusage und nicht für in-
dividuelle Kriterien wie Alter, Beruf usw. ver-
geben. Daher handelt es sich in Großbritannien 
eigentlich nicht um ein Punktesystem im enge-
ren Sinne. Im österreichischen Punktesystem 
werden Einwanderer und Einwanderinnen dage-
gen sowohl nach Humankapitalkriterien, also 
 Alter, Beruf, Sprachkenntnisse usw., als auch nach 
Nachfragekriterien ausgewählt. So müssen Fach-
kräfte in geringer qualifizierten Berufen ein Ar-
beitsplatzangebot vorweisen, um für das Punkte-
system zugelassen zu werden, während besonders 
hochqualifizierte Arbeitskräfte auch ohne Arbeits-
platzangebot nach Österreich einreisen dürfen, 
allerdings nur zum Zweck der Arbeitsplatzsuche 
für einen Zeitraum von sechs Monaten. Es han-
delt sich dabei also ebenfalls nur mit Abstrichen 
um ein Punktesystem.
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Im letzten Teil des Gutachtens wird diskutiert, 
was Deutschland von den Erfahrungen der ande-
ren Länder lernen kann. Es wird in diesem Teil 
klar, dass keines der Punktesysteme in den fünf 
von uns beschriebenen Fällen eins zu eins auf 
Deutschland übertragbar ist. Vielmehr wird deut-
lich, dass jedes System immer auf die spezifischen 
sozialen, ökonomischen, politischen, aber auch 
geografischen Besonderheiten eines Landes aus-
gerichtet sein muss. Dennoch geht grundsätzlich 
aus der Analyse hervor, dass ein Punkte system 
auch in Deutschland denkbar und möglich wäre. 
Das größte Hindernis für seine Einführung bestün-
de sicher in den im Vergleich zu den klassischen 
Einwanderungsländern wie Kanada, Austra lien, 
Neuseeland, aber auch Großbritan nien sehr viel 
stärker ausgebauten Sozialsystem, so dass die Risi-
ken bei einer Arbeitsmarktfehl allokation, d. h. bei 

einer Einwanderung, die nicht oder nicht schnell 
genug den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ent-
spricht und in Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäf-
tigung der Einwanderinnen und Einwanderer 
mündet, ungleich größer sind. Wie die Studie aber 
zeigt, lässt sich dieses Risiko mit einer hohen Be-
wertung einer Arbeitsplatz zusage sowie einem 
 effizienten (Online-)Bewerbungssystem durchaus 
abmildern. Allerdings sollte eine Arbeitsplatzzu-
sage nicht das alleinige Kriterium sein, d. h. eine 
Einwanderung auch ohne konkrete Arbeitsplatz-
zusage möglich sein, wenn die Bewerberin bzw. 
der Bewerber sich aus anderen Gründen qualifi-
zieren kann (Ausbildung in Mangelberufen, be-
sondere Qualifikation, Sprachkenntnisse usw.). 
Dies wäre auch aus demogra fischen Gründen das 
richtige Signal.
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1. Einleitung

Angesichts der aktuellen Flüchtlingsmigration 
nach Europa und Deutschland wird derzeit er-
neut der Ruf nach einer neuen Einwanderungs-
gesetzgebung für die Bundesrepublik Deutschland 
laut. Dabei spielt auch die Einführung eines sog. 
Punktesystems, wie es in anderen Ländern zum 
Teil in der Einwanderungspolitik seit vielen Jah-
ren praktiziert wird, eine zentrale Rolle. Unter 
 einem Punktesystem versteht man dabei vor 
 allem die Auswahl von Zuwanderinnen und 
 Zuwanderern nach bestimmten Kriterien (wie Al-
ter, Qualifikation, Berufserfahrung etc.), für die 
jeweils Punkte ver geben werden. Wenn ein/eine 
(potenzielle_r) Zuwanderer oder Zuwanderin ge-
nügend Punkte (in den verschiedenen Katego-
rien) gesammelt hat, wird er/sie für eine Zuwan-
derung in das betreffende Einwanderungsland 
zugelassen. Zum Teil kann es dabei sein, dass ein 
Zuwanderer oder eine Zuwanderin gar kein Ar-
beitsplatzangebot bzw. keinen Arbeitsvertrag vor-
weisen muss, um in das betreffende Land ein-
wandern zu dürfen. Die Summe seiner/ihrer Qua-
lifikationen und Eigenschaften reicht für eine 
Zuwanderung aus. 

Gerade der letzte Punkt dieser Zuwande-
rungsregeln nach Punkten ist aber sowohl in der 
Wissenschaft als auch in der politischen Praxis 
sehr umstritten. So sagen die Kritiker_innen auf 
der einen Seite, dass dies zu ungewollten Effekten 
führen könne, wenn diese Zuwanderinnen und 
Zuwanderer z. B. keinen entsprechenden Arbeits-
platz finden würden, d. h. entweder unter ihrer 
Qualifikation arbeiten würden oder sogar arbeits-
los werden. Zudem sei dieses System zu planwirt-
schaftlich, da oftmals eine Höchstzahl an Zuwan-
derungsplätzen vom Staat festgelegt werde und 
sich die Zahl nicht durch Marktprozesse ergebe 
(vgl. Kolb 2008). Die Befürworter_innen sehen 
dagegen in einem Punktesystem eine attraktive 
Möglichkeit, sich als Zuwanderungsland bekannt 

zu machen und potenziellen Zuwanderern und 
Zuwanderinnen in aller Welt ein faires und trans-
parentes Zuwanderungsangebot zu unterbreiten. 
Inzwischen haben eine ganze Reihe von Indus-
triestaaten ein Punktesystem eingeführt, und zwar 
nicht nur in klassischen Einwanderungsländern 
wie Kanada (das als erstes 1967 ein Punktesystem 
eingeführt hat), Australien (1979) und Neusee-
land (1991), sondern auch in Ländern der EU,  
wie z. B. Dänemark (2007), Großbritannien (2008), 
Tschechien (2008), die Niederlande (2008) und 
Österreich (2011).

In Deutschland wird seit einem Vorstoß der 
SPD aus dem Frühjahr dieses Jahres wieder ver-
stärkt über die Einführung eines Punktesystems 
diskutiert. In dem Entwurf „Deutschland als Ein-
wanderungsland gestalten – warum wir ein Ein-
wanderungsgesetz brauchen“ wird von der Bun-
destagsfraktion (2015a) u. a. ein Punktesystem 
nach kanadischem Vorbild ins Spiel gebracht. 
Darin heißt es: „Wir schlagen deshalb vor, neben 
der Blauen Karte EU ein flexibles und nachfrage-
orientiertes Punktesystem zu entwickeln. Mit 
 einem solchen System gewinnt beispielsweise 
 Kanada jedes Jahr rd. 250.000 qualifizierte Ein-
wanderer“ (S. 3). Die Einwanderungssysteme an-
derer Länder seien zwar nicht eins zu eins auf 
Deutschland übertragbar, es solle jedoch sorgfäl-
tig geprüft werden, „welche Elemente des kana-
dischen oder anderer kriteriengeleiteter Einwan-
derungssysteme wir übernehmen können, um 
die Einwanderung aus Drittstaaten langfristig mit 
einem flexiblen und nachfrageorientierten Punkte-
system bedarfsgerecht zu steuern“ (S. 4). Die FDP 
hat im Mai 2015 ebenfalls ein Einwanderungs-
konzept vorgelegt („Für ein weltoffenes Deutsch-
land – die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik 
der Freien Demokraten“), in dem die Einführung 
eines Punktesystems gefordert wird (FDP 2015b). 
Auch die Grünen unterstützen diese Idee grund-



9

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

sätzlich und wollen eine Kommission aus Wis-
senschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verwal-
tung, gesellschaftlichen Gruppen zur Ausarbei-
tung eines Einwanderungsgesetzes mit Punkte-
system einrichten (Die Grünen 2015). Die CDU/
CSU spricht sich dagegen noch nicht für ein 
Punktesystem aus, will aber einen eigenen Vor-
schlag zur Einwanderungsreform bis Dezember 
2015 vor legen. Der Kommissionsvorsitzende für 
ein neues Einwanderungsgesetz in der CDU,  Armin 
Laschet, sagte: „Wir sind das zweitbeliebteste 
 Einwanderungsland der Welt – wir haben nur 
noch nicht die Regeln dafür“ (BR 2015). Ledig-
lich von der Partei „Die Linke“ wird ein Punkte-
system grundsätzlich abgelehnt. Sie bezeichnet 
das Punkte system als „Nützlichkeitsrassismus“ 
(Die Linke 2015). 

Auch die Wissenschaft ist sich in Bezug auf die 
Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit eines Punkte-
systems in Deutschland nicht einig. So hat etwa 
der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (SVR) in seinem Jah-
resgutachten 2014 betont, dass im Bereich des 
Arbeitsmigrationsrechts kein grundlegender Re-
formbedarf bestehe (SVR 2014: 15). Auch die 
OECD (2013b: 15) hat Deutschland jüngst be-
scheinigt, dass es im Hinblick auf die Arbeits-
migrationspolitik zu den liberalsten Ländern im 
gesamten OECD-Raum gehört. Andererseits hat 
sich das Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit (IZA) in Bonn klar für ein solches System aus-
gesprochen und dazu jüngst ein differenziertes 
Konzept vorgelegt, wie man ein Punktesystem für 
Deutschland effizient konzipieren könnte (Rinne 
et al. 2015). Auffallend ist dabei, dass sich sowohl 
Politik wie Wissenschaft fast ausschließlich auf 
das kanadische Modell, als das, wenn man so will 
„praised immigration model“ für Deutschland 
beziehen (vgl. Thränhardt 2014: 3). Bereits die 
Süssmuth-Kommission 2001 hatte vorgeschlagen, 
dass qualifizierte Einwanderinnen und Einwan-
derer nach kanadischem Vorbild anhand eines 
Punktesystems ausgewählt werden sollten (Be-

richt der Unabhängigen Kommission „Zuwande-
rung“ 2001). Dabei wird es inzwischen durchaus 
kritisch und immer weniger als ein Modell an-
gesehen, das eins zu eins auf Deutschland über-
tragen werden sollte (vgl. Thränhardt 2014; SVR 
2015: 34). 

Dabei sollte man aber nicht nur nach Kanada 
schauen. Wie bereits angesprochen, gibt es auch 
in anderen Ländern unterschiedliche Konzipie-
rungen und Anwendungen des Punktesystems, 
die zum Teil sehr positiv bewertet werden (vgl. 
Buchanan et al. 2013; Hawthorne 2011, 2014) 
und Anregungen für die deutsche Diskussion lie-
fern könnten. Im Folgenden sollen daher neben 
Kanada vier weitere Länder, die ein Punktesystem 
bei der Einwanderung anwenden, namentlich 
Australien, Neuseeland, Großbritannien und 
 Österreich, einer genaueren Untersuchung unter-
zogen werden, um daraus Anregungen und An-
haltspunkte für eine mögliche Einführung einer 
Punkteregelung in das deutsche Zuwanderungs-
system abzuleiten. Bisher ist in Deutschland über 
Kanada hinaus relativ wenig über die verschie-
denen Ausprägungen von Punktesystemen zur 
Steuerung von ökonomischer Zuwanderung be-
kannt. Ziel der Studie soll es daher sein, diese 
 Modelle einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
zu machen und auf der Basis der Analyse der Ein-
wanderungsregelungen konkrete Handlungs-
empfehlungen für ein mögliches Punktesystem 
in Deutschland zu formulieren. Dabei soll insbe-
sondere darauf geachtet werden, welche spezifi-
schen Einwanderungsinstrumente in den jeweili-
gen Ländern sich für Deutschland eignen würden 
und welche spezifischen Eigenheiten des Einwan-
derungslandes Deutschland eine Einführung aber 
auch erschweren würden. Dazu gehört insbeson-
dere die Berücksichtigung der spezifischen deut-
schen Sozialbeziehungen zwischen Arbeitgeber_
innen und Gewerkschaften, aber auch die Ein-
wanderungsgeschichte und -politik des Landes 
sowie die politische Kultur des Konsenses und  
der gesellschaftlichen Kohäsion. 
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2. Methodisches Vorgehen

Die Studie basiert dabei im Wesentlichen auf zwei 
Untersuchungsschritten: erstens auf einer Litera-
tur- und Dokumentenanalyse der einschlägigen 
Literatur sowie Gesetzes- und Verfahrensvorschrif-
ten zu den Punktesystemen in den einzelnen 
Ländern sowie zweitens auf der Durchführung 
von Expert_inneninterviews. 

Literatur- und Dokumentenanalyse

Die intensive Literatur- und Dokumentenanalyse 
zu den Steuerungsmöglichkeiten von Arbeitsmi-
gration im Allgemeinen und zu den konkreten 
Punktesystemen in den fünf Untersuchungslän-
dern Kanada, Australien, Neuseeland, Großbri-
tannien und Österreich im Besonderen stand da-
bei am Beginn der Studie. Hierbei wurden sowohl 
die Einwanderungsgeschichte als auch die aktu-
elle Einwanderungspolitik in den Fallstudienlän-
dern sowie in Deutschland berücksichtigt. Dabei 
lieferten insbesondere die offiziellen Onlinean-
gebote der für die Einwanderung zuständigen Mi-
nisterien und Behörden umfangreiche und aktu-
elle Informationen bzgl. der Kriterien und Ge-
wichtungen der Punktesysteme sowie über den 
Antrags- und Bewerbungsprozess im Rahmen der 
Punktesysteme. In Kanada war dies vor allem das 
CIC (Citizenship and Immigration Canada), in 
Australien das Department of Immigration and 
Border Protection, in Neuseeland das Immigra-
tion New Zealand, in Großbritannien das UK 
 Visas and Immigration und in Österreich das 
Help-Portal. Zudem wurden die einschlägige wis-
senschaftliche Literatur zu Punktesystemen in 
den Untersuchungsländern und auch darüber 
 hinaus ausgewertet.

Experteninterviews

Im Anschluss an die Literatur- und Dokumenten-
analyse wurden Expert_inneninterviews durch-
geführt, um die Analyse abzusichern und offene 
Fragen mit Expert_innen (politische Entschei-
dungsträger_innen sowie Expert_innen aus Wis-
senschaft und Wirtschaft) in den jeweiligen Län-
dern zu klären und einen Einblick in die Einwan-
derungspolitik aus der Perspektive des jeweiligen 
Landes zu bekommen. Zudem wurden auch In-
terviews mit Expert_innen in Deutschland ge-
führt, um mögliche Optionen der Einwande-
rungssteuerung hierzulande zu diskutieren und 
um Handlungsempfehlungen für Deutschland 
abzuleiten. Die Expert_innen wurden dabei an-
hand von Leitfäden befragt, die sich in erster 
 Linie auf folgende Fragen bezogen:
– Wie sehen die rechtlichen Regelungen zur 

Steuerung der Arbeitsmigration aus?
– Wie stellen sich die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für das Punktesystem (Umsetzungs-
kriterien, Punktevergabe, Aufenthaltsregelung, 
Regelungen für Mangelberufe, unterschied-
liche Qualifikationsstufen etc.) dar?

– Wie wird die Umsetzung des Punktesystems 
von den Akteuren bewertet? Werden die wirt-
schaftlichen und politischen Ziele erreicht? 
Wie werden die Modalitäten des Punktesys-
tems eingeschätzt, wie Bewerbungs- und An-
tragsverfahren, Anerkennung von Qualifika-
tionen, Aufenthaltsstatus, regionale Gesichts-
punkte, Übergangsregelungen vom befristeten 
zu unbefristeten Status etc.?

– Trägt das Punktesystem wesentlich dazu bei, um 
die Nachfrage auf den Arbeitsmärkten nach aus-
ländischen Fachkräften zu befriedigen?

– Welche Integrationsangebote für die Zuwande-
rinnen und Zuwanderer gibt es?
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– Inwieweit werden die betroffenen gesellschaft-
lichen Gruppen, wie Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften, in den politischen Entschei-
dungsprozess einbezogen?

Bei den Expert_innen handelte es sich um:
– Maia Welbourne (Mitarbeiterin in der Einwan-

derungsbehörde „Citizenship and Immigra-
tion Canada“);

– Lesleyanne Hawthorne (Professorin an der 
University of Melbourne, Australien); 

– Richard Bedford (Professor an der University of 
Waikato, Neuseeland);

– Martin Ruhs (Professor an der Oxford Universi-
ty, Großbritannien);

– Margit Kreuzhuber (Mitarbeiterin in der Abtei-
lung für Sozialpolitik und Gesundheit der 
Wirtschaftskammer, Österreich);

– Heinz Faßmann (Professor an der Universität 
Wien, Österreich);

– Ulf Rinne (Stellvertretender Forschungsdirek-
tor im Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit (IZA), Deutschland) und

– Holger Kolb (Leiter der Stabsstelle „Jahres-
gutachten“ beim Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR), Deutschland).

Die Interviews wurden per Skype bzw. Telefon 
durchgeführt. Dabei wurden die Interviews größ-
tenteils auf Tonbandgerät aufgenommen, tran-
skribiert und nach den Methoden der qualita-
tiven Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Studie wur-
de innerhalb von zehn Wochen in den Monaten 
von Juli bis September 2015 durchgeführt.

Nachfolgend wollen wir die wesentlichen 
 Ergebnisse unserer Analysen für die Länder Kana-
da, Australien, Neuseeland, Großbritannien und 
 Österreich darstellen. Dabei gehen wir chronolo-
gisch vor, d. h. wir starten mit der Darstellung des 
ersten Punktesystems in Kanada und arbeiten uns 
dann über das zweite Land mit Punktesystem, 
Australien, über die nachfolgenden Länder Neu-
seeland, Großbritannien und Österreich vor. In-
nerhalb der Länderdarstellungen gehen wir dabei 

immer gleich vor: Zunächst geben wir einen kur-
zen historischen Überblick der Einwanderungs-
geschichte und -politik und den unterschiedli-
chen rechtlichen Regelungen der Steuerung der 
ökonomischen Zuwanderung des jeweiligen Lan-
des, so dass ersichtlich wird, wie und wo das 
Punktesystem in der Gesamteinwanderungssyste-
matik des jeweiligen Landes zu verorten ist. Den 
Hauptteil der Kapitel macht dann die Darstellung 
der Struktur der Punktesysteme aus. Dabei gehen 
wir auf die unterschiedlichen Kriterien und Ge-
wichtungen innerhalb der Punktesysteme ein. 
Hierzu gehört etwa die Bedeutung einer Arbeits-
platzzusage, Regelungen für Mangelberufe und 
Engpässe in bestimmten Sektoren, das Bewer-
bungs- und Antragsverfahren sowie auf die poli-
tischen Entscheidungsprozesse im Rahmen des 
Punktesystems. Auch etwaige regionale und 
 föderale Gesichtspunkte sowie die Einbeziehung 
gesellschaftlich relevanter Gruppen in die Ent-
scheidungsfindung werden erörtert. Zudem soll 
es auch um Fragen gehen, ob Werbung im Aus-
land für das Punktesystem gemacht wird und wie 
die Regelungen der Einreise und des Aufenthalts 
von Selbstständigen  aussieht und ob es spezielle 
Integrationsangebote gibt, die für Zuwanderer 
und Zuwandererinnen nach dem Punktesystem 
gemacht werden. Wird eine Genderperspektive 
berücksichtigt und welcher Aufenthaltsstatus 
wird den Einwanderern und Einwanderinnen 
 angeboten? Welche Einreiseregelungen gelten für 
Familienangehörige und wie sind sie rechtlich 
abgesichert? Schließlich sollen auf der Basis der 
Literatur und unseren Interviews auch Aussagen 
über die Effektivität und Wirkungen der Punkte-
systeme in den einzelnen Ländern gemacht wer-
den. Die detaillierte Analyse der verschiedenen 
Punktesysteme soll die Grundlage für eine ab-
schließende Einschätzung der Möglichkeiten und 
Grenzen eines Punktesystems in Deutschland 
 liefern. Wo liegen die Vorteile und Risiken eines 
Punktesystems aus deutscher Sicht? Welche Be-
dingungsfaktoren für den Erfolg oder Misserfolg 
eines Punktesystems sind bei einer möglichen 
Einführung zu berücksichtigen? 



Friedrich-Ebert-Stiftung

12

WISO
Diskurs

3.1 Kanada

3.1.1 Kurzer historischer Überblick der 

 Einwanderungspolitik

Die ersten europäischen Einwanderer und Ein-
wanderinnen aus Frankreich und Großbritan-
nien kamen während der Kolonialisierungszeit 
Nordamerikas im 17. Jahrhundert nach Kanada. 
Nach dem Siebenjährigen Krieg zwischen Groß-
britannien und Frankreich fiel fast das gesamte 
heutige Staatsgebiet Kanadas im Jahr 1763 unter 
britische Kolonialherrschaft. Im Jahr 1828 be-
gann Großbritannien mit dem Migration Act 
zum ersten Mal die Auswanderung nach Kanada 
zu regulieren und 1910 wurde mit dem Immigra-
tion Act erstmalig die kanadische Staatsbürger-
schaft eingeführt, und die kanadische Regierung 
übernahm die Regulierung der Einwanderung 
selbst. Dabei wurden potenzielle Einwanderer 
und Einwanderinnen in zwei Kategorien einge-
teilt: in Einwanderer und Einwanderinnen aus 
bevorzugten Herkunftsländern und in Einwan-
derer und Einwanderinnen aus nicht-bevorzug-
ten Herkunftsländern. Bevorzugte Herkunftslän-
der waren anglophone Länder wie Großbritan-
nien, Irland oder die USA. Zu den nicht-bevor-
zugten Herkunftsländern gehörten vor allem 
asiatische Länder, aber auch lateinamerikanische 
Länder. Trotz dieser Regelung kamen in der ersten 
Zeit der Zuwanderung nach Kanada vor allem 
viele chinesische Arbeitsmigrant_innen, um den 
hohen Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräf-
ten in der wachsenden kanadischen Wirtschaft 
zu decken. Die große chinesische Einwanderung 
wurde jedoch schließlich mit dem sog. Chinese 
Immigration Act 1923 stark eingeschränkt (Chan 
2013). Der Citizenship Act 1946 setzte die selek-
tive Einwanderungspolitik Kanadas fort bzw. in-

tensivierte sie noch, indem er die Einwanderung 
noch stärker an den Staaten des Commonwealth 
ausrichtete und generell weiße Einwanderer und 
Einwanderinnen bevorzugte (Chapnick 2007). 

Erst in den 1960er Jahren wurde die ethnisch 
diskriminierende und national ausgerichtete 
 Einwanderungspolitik langsam aufgeweicht und 
stärker nach ökonomischen Kriterien ausgerich-
tet. Dabei wurde ein besonderer Schwerpunkt auf 
gut ausgebildete Arbeitsmigrant_innen gelegt. In 
diesem Zuge wurde im Jahr 1967 auch das welt-
weit erste Punktesystem zur Regulierung von 
hochqualifizierten Einwanderern und Einwande-
rinnen eingeführt. Das neue Punktesystem orien-
tierte sich dabei vor allem an der Ausbildung, den 
Fähigkeiten und der Berufserfahrung der poten-
ziellen Einwanderer und Einwanderinnen. Seit 
seiner Einführung wurde das Punktesystem mehr-
mals überarbeitet und aktuellen Anforderungen 
angepasst, etwa im Kontext des Immigration Act 
1976, als das Punktesystem eine stärkere sektor-
spezifische und regionale Komponente erhielt 
(Buchanan et al. 2013). 

Im Zuge des Immigration Act 1978 wurden 
auch eine neue Flüchtlingspolitik und eine Neu-
regelung der Familienzusammenführung von 
Einwanderern und Einwanderinnen festgelegt. 
Zudem sollten durch das Gesetz mehr Unterneh-
mer_innen und Investor_innen nach Kanada ge-
holt werden, um die Wirtschaftskraft des Landes 
zu stärken. Der Immigration Act 1978 wurde im 
Jahr 2002 von dem Immigration and Refugee 
Protection Act (IRPA) abgelöst, der seitdem alle 
Arten von Einwanderung in einem einzigen Ge-
setz zusammenfasst. Seither basiert die kana-
dische Einwanderungspolitik bis heute auf drei 
Säulen: 1) ökonomische Einwanderung, 2) Fami-
lienzusammenführung und 3) Flüchtlingspolitik 
(Government of Canada 2015). 

3. Ergebnisse
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3.1.2 Kurzer Überblick über die unterschiedlichen  

 rechtlichen Regelungen der Steuerung der   

 ökonomischen Zuwanderung

Die kanadische Arbeitsmigrationspolitik war lan-
ge Zeit rein humankapital- bzw. personenorien-
tiert, d. h. auf die pauschale Rekrutierung von 
Hochqualifizierten ausgerichtet, ohne auf die tat-
sächliche Nachfrage auf dem heimischen Arbeits-
markt zu achten. Vor allem nach Inkrafttreten 
des IRPA im Jahr 2002 konnte man die kana-
dische Arbeitsmigrationssteuerung als „Human-
kapitalsystem in Reinform“ ansehen (Finotelli 
2013). Dies hat sich in den letzten Jahren jedoch 
nach und nach verändert, indem in das kanadi-
sche Einwanderungssystem schrittweise Elemen-
te eingebaut wurden, die verstärkt auch Aspekte 
der Arbeitsmarktnachfrage berücksichtigen. Seit-
her orientiert sich das kanadische Einwande-
rungsmodell sowohl am Arbeitsmarktangebot, 
also an potenziellen Arbeitskräften in aller Welt, 
die nach Kanada kommen wollen, als auch an der 
Arbeitsmarktnachfrage der einheimischen Unter-
nehmen (Bauder et al. 2014: 4). Man spricht in 
diesem Zusammenhang daher von einem sog. 
Hybridsystem (Hinte et al. 2015). Diese Misch-
form in der Arbeitsmigrationssteuerung hat man 
vor allem deswegen eingeführt, weil man erkann-
te, dass das Punktesystem stärker an der tatsäch-
lichen Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ausge-
richtet werden musste, weil viele eingewanderte 
Hochqualifizierte keinen Arbeitsplatz finden 
konnten, für den sie auch wirklich ausgebildet 
wurden. Als Paradebeispiel gilt hierbei der „Aka-
demiker als Taxifahrer“ (Thränhardt 2014). Die-
ses Problem konnte durch die neueren Änderun-
gen im Punktesystem abgemildert werden, vor al-
lem durch die hohe Bewertung einer Arbeitsplatz-
zusage durch ein kanadisches Unternehmen.

Gegenwärtig wird die ökonomische Einwande-
rung nach Kanada in vier Kategorien unterteilt:
(1) Hochqualifizierte, die sich im sog. „Federal 
Skilled Workers Program“ (FSW) bewerben können 
und über ein Punktesystem ausgewählt werden; 
(2) qualifizierte Migranten, die sich im Rahmen 
des „Federal Skilled Trades Program“ (FST), des 
„Canadian Experience Class Program“ (CEC) und 

im „Provincial Nominee Program“ (PNP) bewer-
ben können und im gleichen Punktesystem aus-
gewählt werden, nämlich im Onlinebewerbungs-
system „Express-Entry“ (Interview mit Maia Wel-
bourne, Citizenship and Immigration Canada, 
September 2015), das in Punkt 3.1.3 beschrieben 
wird;
(3) Unternehmer_innen und Investor_innen, die 
nach Kanada einwandern wollen, bewerben sich 
im Rahmen des „Business Immigration Program“, 
das nicht nach Punkten selektiert, sondern 
 eigenen Visabestimmungen unterliegt (siehe 
Punkt 3.1.8);
(4) geringqualifizierte Einwanderer und Einwan-
derinnen, die häufig nur kurzfristig auf dem Ar-
beitsmarkt nachgefragt werden und sich über das 
„Temporary Foreign Worker Program“ bewerben 
können. Diese werden nicht nach einem Punkte-
verfahren ausgewählt. Hierzu gehört u. a. die 
 Visavergabe an US-amerikanische und mexika-
nische Einwanderer und Einwanderinnen im 
Rahmen des NAFTA-Abkommens (1994), das 
„Seasonal Agricultural Worker Program“ (SAWP) – 
das bereits seit dem Jahr 1966 besteht – zur Re-
krutierung von Landwirtschaftsarbeiter_innen 
aus Mexiko und der Karibik und schließlich das 
„Live-in Caregiver Program“ (LCP) für Pflege-
kräfte in Krankenhäusern und Altersheimen  
(Citizenship and Immigration Canada 2015d). 

Nimmt man alle kanadischen Einwanderungs-
programme zusammen, kamen im Jahr 2014 ins-
gesamt 261.000 Wirtschaftsmigrant_innen nach 
Kanada, davon rund 48.000 Hochqualifizierte im 
Rahmen des Federal Skilled Worker Program. Für 
das Jahr 2015 plant die kanadische Regierung 
 erneut mit einer Visavergabe an insgesamt  
47.000 bis 51.000 hochqualifizierten Migrant_in-
nen durch das Punktesystem (Interview mit Maia 
Welbourne, Citizenship and Immigration Cana-
da, September 2015). 

3.1.3 Struktur des Punktesystems 

Kriterien und Gewichtung des Punktesystems
Die hochqualifizierten Migrant_innen im Federal 
Skilled Workers Program werden im Prinzip nach 
zwei verschiedenen Punktesystemen in zwei auf-
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einanderfolgenden Stufen ausgewählt. Um für das 
eigentliche kanadische 100-Punkte-System zuge-
lassen zu werden, muss man sich zuerst im Online-
system „Express Entry“ (siehe Punkt „Bewerbungs- 
und Antragsverfahren“) bewerben und eine ge-
wisse Mindestpunktzahl – die variabel ist und der 
aktuellen Anzahl der Bewerber_innen und der 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt angepasst wird – 
von maximal 1.200 möglichen Punkten errei-
chen. Das „Express Entry“-System wurde erst zu 
Beginn des Jahres 2015 eingeführt, um den Aus-
wahlprozess für nachgefragte Arbeitskräfte effizi-
enter und schneller zu gestalten. Dabei wird nun 
der Arbeitsplatzzusage von einem kanadischen Un-
ternehmen ein besonders hohes Gewicht beige-
messen. Hierfür bekommt man bereits die Hälfte 
aller möglichen Punkte, nämlich 600 von 1.200 
(Citizenship and Immigration Canada 2015d). 

Erst wenn ein/eine hochqualifizierte/r Mi-
grant_in im ersten Punktesystem (Express Entry) 
die Mindestpunktzahl erreicht hat, kann er/sie 
sich im zweiten Punktesystem – das als das  
„klassische kanadische Punktesystem“ bezeich-
net werden kann und bereits seit mehreren Jahr-
zehnten im Federal Skilled Workers Program An-
wendung findet – bewerben. Die Arbeitskräfte 
werden dabei in einem einfachen Schema eben-
falls nach verschiedenen Kriterien und Gewich-
tungen ausgewählt. Die sechs zentralen Punkte-
vergabekriterien sind: 
(1) Englisch- oder Französischkenntnisse; 
(2) berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten, 
(3) Berufserfahrung; 
(4) Alter; 
(5) Arbeitsplatzangebot bei einem kanadischen 
Unternehmen und 
(6) Erfahrungen und berufliche Qualifikationen 
des Lebens- oder Ehepartners/der Lebens- oder 
Ehepartnerin. 

Für diese Kriterien muss ein Bewerber bzw. eine 
Bewerberin insgesamt mindestens 67 von maxi-
mal 100 Punkten sammeln, um eine Aufenthalts-
genehmigung in Kanada zu bekommen. 

Ad 1: Englisch- und Französischkenntnisse: 
Englisch- und Französischkenntnisse werden im 
kanadischen Punktesystem von allen Kriterien am 

höchsten bewertet. Hier können bis zu 28 Punkte 
erlangt werden. Dabei wird die französische und 
englische Sprache gleich bewertet, da beide offi-
zielle Amtssprachen in Kanada sind. Wenn man 
Kenntnisse in beiden Sprachen vorweisen kann, 
bekommt man Zusatzpunkte.

Ad 2: Berufliche Qualifikationen und Fähig-
keiten: Für berufliche Qualifikationen und Fähig-
keiten können max. 25 Punkte erzielt werden. 
Dabei bekommt man die volle Punktzahl für ei-
nen Doktorabschluss, 23 Punkte für einen Master-
abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss, 
22 Punkte für zwei oder mehr Post-Sekundärab-
schlüsse im Rahmen eines Dreijahresprogramms, 
21 Punkte für einen Post-Sekundärabschluss im 
Rahmen eines Dreijahresprogramms, 19 Punkte 
für Post-Sekundärabschluss im Rahmen eines zwei-
jährigen Studienprogramms, 15 Punkte für einen 
Post-Sekundärabschluss im Rahmen eines Einjah-
resprogramms und schließlich fünf Punkte für 
 einen Schulabschluss (Allgemeine Hochschulreife). 

Ad 3: Berufserfahrungen: Hier können max. 
15 Punkte erworben werden. Hierzu muss min-
destens eine sechsjährige Berufserfahrung nach-
gewiesen werden. Dreizehn Punkte gibt es für 
eine Berufserfahrung von vier bis fünf Jahren, elf 
Punkte für zwei bis drei Jahre und fünf Punkte für 
ein Jahr. 

Ad 4: Alter: Wenn man zwischen 18 und 35 
Jahre alt ist, bekommt man zwölf Punkte. Wenn 
man älter als 35 Jahre ist, bekommt man pro Le-
bensjahr einen Punkt abgezogen, somit gibt es ab 
einem Alter von 47 Jahren null Punkte.

Ad 5: Arbeitsplatzangebot: Kann man ein Ar-
beitsplatzangebot eines kanadischen Unterneh-
mens vorweisen, bekommt man zehn Punkte, 
unabhängig davon, ob man zum Zeitpunkt der 
Bewerbung bereits in Kanada wohnt oder nicht. 

Ad 6: Erfahrungen und Qualifikationen des 
Lebens- oder Ehepartners: Hier kann man maxi-
mal weitere zehn Punkte sammeln. Hier werden 
für entsprechende Sprachkenntnisse, ein Studium 
in Kanada, ein Arbeitsplatzangebot in Kanada und 
Verwandtschaft in Kanada jeweils fünf Punkte 
vergeben und für einen Arbeitsplatz in Kanada 
sogar zehn Punkte (vgl. Tabelle 1).
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Tabelle 1:

Punktekriterien und -gewichtung für hochqualifizierte Arbeitskräfte im Rahmen des kanadischen Punktesystems 

Punktevergabekriterien für hochqualifizierte Arbeitskräfte Punktegewichtung

Englisch- oder Französischkenntnisse Maximale Punktzahl: 28

Sprachfähigkeiten 
CLB-Level 9 oder höher 6
CLB-Level 8  5
CLB-Level 7 4 

Verständnisfähigkeiten
CLB-Level 9 oder höher 6
CLB-Level 8 5
CLB-Level 7 4 

Schreibfähigkeiten
CLB-Level 9 oder höher 6
CLB-Level 8 5
CLB-Level 7 4 

Lesefähigkeiten 
CLB-Level 9 oder höher  6
CLB-Level 8 5
CLB-Level 7 4 

Kenntnisse offizielle Zweitsprache 
mind. CLB-Level 5 (in allen vier Fähigkeitsformen) 4 

Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten Maximale Punktzahl: 25

Doktorabschluss 25
Masterabschluss oder gleichwertiger Abschluss 23
zwei oder mehr Post-Sekundärabschlüsse (Dreijahresprogram) 22
Post-Sekundärabschluss (Dreijahresprogramm) 21
Post-Sekundärabschluss (Zweijahresprogramm) 19
Post-Sekundärabschluss (Einjahresprogramm) 15
Hochschulreife 5

Berufserfahrung Maximale Punktzahl: 15

1 Jahr 5
2 bis 3 Jahre 11
4 bis 5 Jahre 13
6 oder mehr Jahre 15

Alter Maximale Punktzahl: 12

18 bis 35 Jahre 12
pro Jahr älter, ein Punkt Abzug
ab 47 Jahre 0

Arbeitsangebot in Kanada Maximale Punktzahl: 10

arbeitet zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits in Kanada 10
arbeitet zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht in Kanada 10

Erfahrungen und Qualifikationen des Lebens- oder Ehepartners/ 
der Lebens- oder Ehepartnerin Maximale Punktzahl: 10

Sprachfähigkeiten 5
Studium in Kanada 5
Arbeit in Kanada 10
Arbeitsangebot in Kanada 5
Verwandte in Kanada 5

Maximalpunktzahl: 100

Mindestpunktzahl: 67

Quelle: Citizenship and Immigration Canada (CIC) 2015c; eigene Übersetzung.
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Bedeutung der Arbeitsplatzzusage 
Wie bereits erwähnt, setzt das aktuelle kanadi-
sche Auswahlsystem für hochqualifizierte Fach-
kräfte, das „Federal Skilled Workers Programme“, 
einen deutlichen Schwerpunkt auf ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot. Damit hat es aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt und will einer er-
höhten Arbeitslosigkeit unter hochqualifizierten 
Einwanderinnen und Einwanderern vorbeugen. 
Deswegen entfallen im Online-Bewerbungssystem 
„Entry Express“, dem ersten Punkteverfahren im 
zweistufigen  Bewerbungsprozess, allein die Hälfte 
aller möglichen Punkte (600 von 1.200 Punkten) 
auf den Nachweis einer Arbeitsplatzzusage. Wenn 
man diese 600 Punkte erreicht, hat man in der 
Regel die Hürde des ersten Punktesystems bereits 
genommen und ist für das Auswahlverfahren des 
zweiten Punktesystems zugelassen. Hier kann 
man „nur“ zehn von insgesamt 100 möglichen 
Punkten für die Arbeitsplatzzusage erreichen, wo-
bei man die Bewerbung im zweiten Punktesystem 
nur noch als pro forma Prozess ansehen kann, 
weil meistens die Bewerber_innen, die das erste 
Punktesystem erfolgreich überstanden haben, 
auch tatsächlich zur Einwanderung zugelassen 
werden (Hinte et al. 2015: 16). 

Regelungen für Mangelberufe und Engpässe in 
bestimmten Sektoren
Im kanadischen Punktesystem gibt es jedoch kei-
ne sog. Mangelberufeliste „Skilled Occupation 
List“ (SOL) wie in Australien, die die von australi-
schen Unternehmen nachgefragten Arbeitskräfte 
jährlich nach Priorität ordnet und im Punkte-
system entsprechend berücksichtigt. Es gibt auch 
keine Extrapunkte für Bewerber_innen, die in 
Mangelberufen tätig sind, weder im Punkte-
system des Express-Entry, noch im 100-Punkte-
system. Mangelberufe spiegeln sich aber indirekt 
im „Express Entry“ wider, weil es für ein Joban-
gebot von einem kanadischen Unternehmen die 
Hälfte aller möglichen Punkte gibt. Dabei ist da-
von auszugehen, dass es sich zumeist um Mangel-
berufe handelt, für die in Kanada keine einheimi-
schen Arbeitskräfte gefunden werden konnten.

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Das Bewerbungsverfahren beginnt mit dem 
 Onlinebewerbungssystem „Express-Entry“. Die-
ses Bewerbungssystem gilt nicht nur für Hoch-
qualifizierte im Federal Skilled Worker Program, 
sondern auch für (qualifizierte) Bewerber_innen 
im Rahmen des Federal Skilled Trades Program 
(FSTP), des Canadian Experience Class (CEC) so-
wie des Provincial Nominee Programs (PNP). Die 
folgenden Ausführungen beziehen sich aber nur 
auf das Federal Skilled Worker Program. Dabei 
müssen hochqualifizierte Migrant_innen alle not-
wendigen Informationen in das Express-Entry- 
System eingeben, die sich auf die Auswahlkrite-
rien des Punktesystems beziehen (s. o.). Die Krite-
rien können jedes Jahr neu zusammengestellt wer-
den. Zurzeit gehören dazu u. a. die klassischen 
Human kapitalfaktoren wie Bildungsstand, allge-
meine Berufserfahrungen, Sprachkenntnisse und 
Alter sowie Berufserfahrungen in Kanada (s. o.). 
Für diese Kriterien kann man insgesamt 600 Punk-
te erreichen. Die komplette andere Hälfte aller zu 
erreichenden Punkte, nämlich ebenfalls 600 Punk-
te, gibt es, wenn man ein konkretes Jobangebot  
in Kanada vorweisen kann. Wie bereits erwähnt, 
gibt es keine konkrete Mindestpunktzahl, son-
dern diese richtet sich nach der aktuellen Anzahl 
der Bewerber_innen und der Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt (Interview mit Maia Welbourne, 
 Citizenship and Immigration Canada, September 
2015). Insgesamt werden maximal 1.200 Punkte 
vergeben.

Nach den Punkteergebnissen wird der Be-
werber/die Bewerberin in einem Online-Pool im 
Rahmen des „Comprehensive Ranking System“ 
(CRS) eingestuft, das Teil des Auswahlprozesses 
im „Express-Entry-System“ ist. Diejenigen Bewer-
ber_innen, die ganz oben stehen, werden zuerst 
eingeladen, sich für das zweite Punktesystem zu 
bewerben (siehe oben, das sog. „100-Punkte-
system“). Danach werden die Nachplatzierten 
eingeladen, die weniger Punkte erreicht haben. 
Letztendlich werden so viele Bewerber_innen zu-
gelassen, bis das vorgegebene Kontingent ausge-
schöpft ist. Das beträgt zurzeit 51.000 Plätze. Da 
sich aber in den letzten Jahren immer mehr Ar-
beitskräfte beworben haben, als in der kanadi-
schen Wirtschaft benötigt wurden, ist davon aus-
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zugehen, dass auch in diesem Jahr bei weitem 
nicht alle Bewerber_innen ausgewählt werden, 
die sich im „Express Entry“ beworben haben. Alle 
Bewerber_innen bleiben maximal zwölf Monate 
im Online-Pool. Falls sie nach dieser Zeit immer 
noch nicht ausgewählt wurden, werden sie auto-
matisch vom System gelöscht. Solange sie aber 
im System sind, können sie sich Hoffnungen auf 
eine Einladung machen, denn zum einen können 
sie ihre eigene Gesamtpunktzahl jederzeit auf-
werten, indem sie z. B. zusätzliche Qualifikatio-
nen erwerben, und zum anderen können kana-
dische Unternehmen jederzeit auf den Bewerber-
pool zugreifen und sich eine geeignete Arbeits-
kraft unter den Bewerber_innen heraussuchen 
und ihnen ein entsprechendes Jobangebot un-
terbreiten. Das macht das ganze System relativ 
flexibel und anpassungsfähig.

Diejenigen Bewerber_innen, die im „Express 
Entry“ ausgewählt wurden, müssen sich in der 
zweiten Bewerbungsstufe im „100-Punktesystem“ 
bewerben, das oben ausführlich dargestellt wur-
de. Wenn sie auch dieses Auswahlsystem über-
stehen, indem sie mindestens 67 Punkte sam-
meln, können sie sich für ein Arbeitsvisum mit 
einem unbefristeten Aufenthaltsstatus bewerben. 

3.1.4 Politische Entscheidungsprozesse 

 im Rahmen des Punktesystems 

Regionale und föderale Gesichtspunkte
Der Rahmen der kanadischen Einwanderungs-
politik wird nach wie vor im Wesentlichen von 
der Bundesregierung bestimmt. Dies gilt auch für 
die Hochqualifiziertenmigration. Dennoch ha-
ben die einzelnen Provinzen und Territorien eige-
ne Instrumente, um Zuwanderung nach ihren 
 eigenen Bedürfnissen zu steuern (Schmidtke 2014). 
Dafür wurde auch das nationale „Provincial 
 Nominee Program“ (PNP) verabschiedet, das es 
den einzelnen Provinzen ermöglicht, ausländi-
sche Arbeitskräfte nach eigenen Kriterien zu re-
krutieren. Im Jahr 2011 wurden in diesem Rah-
men mehr als 38.000 Visa vergeben (inkl. Fami-
lienangehörigen der Hauptbewerber_innen), also 
fast genauso viele wie durch das Federal Skilled 
Workers Program (Buchanan et al. 2013: 21). Zu-
dem unterhält das bundesweite Migrationsbüro 

„Citizenship and Immigration Canada“ (CIC), ne-
ben seinem Hauptsitz in der Hauptstadt Ottawa, 
zahlreiche regionale Büros in den einzelnen Pro-
vinzen, die die regionalen Migrationsprogramme 
vor Ort umsetzen sollen (Birrell et al. 2006: 184).

Eine Sonderrolle spielt in diesem Zusammen-
hang die Provinz Quebec, die seit den Beschlüs-
sen des Cullen-Couture Agreement von 1978 – 
ein Abkommen mit dem kanadischen Staat, das 
der Provinz Quebec eine gewisse Autonomie ver-
schaffte – ihre Arbeitsmigrant_innen nicht im 
Rahmen des bundesweiten PNP rekrutiert, son-
dern nach einem eigenen separaten Punktesys-
tem. Dieses System vergibt auch Punkte für Krite-
rien wie Arbeitsplatzangebot, Berufserfahrungen 
und Qualifikationen, aber auch Extrapunkte für 
gute Französischkenntnisse, weil Französisch in 
der Provinz Quebec, im Gegensatz zum größten 
Teil Kanadas, die erste Amtssprache ist (Buchanan 
et al. 2013: 21). Damit haben die hochqualifizier-
ten Migrant_innen die Wahl, ob sie sich im Rah-
men des Punktesystems von Quebec bewerben 
oder im Rahmen der nationalen Programme. 

Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Vertreter_innen der regionalen Behörden wurden 
auch bei der Ausarbeitung des Punktesystems auf 
nationaler Ebene einbezogen. So konnten die 
einzelnen Provinzen und Territorien ihre Ideen 
und Ansichten in die Konzeption des PNP, aber 
auch in das Federal Skilled Workers Program ein-
bringen (Interview mit Maia Welbourne, Citizen-
ship and Immigration Canada, September 2015). 
Als das Express Entry System konzipiert wurde, 
wurden vor allem Arbeitgebergruppen eingeladen, 
um Möglichkeiten zu diskutieren, wie das Punkte-
system stärker an die wirtschaftlichen Bedürfnisse 
und die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ange-
passt werden kann. 

3.1.5 Effektivität und Wirkungen des Punktesystems

Wie bereits angesprochen, gab es viele Probleme 
bei der praktischen Anwendung durch das klas-
sische Punktesystem in Kanada. Das größte Pro-
blem stellte dabei die ineffiziente Arbeitsmarkt-
allokation dar, d.h. dass vor allem hochqualifi-
zierte Arbeitsmigrant_innen zwar vorwiegend 
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nach ihren Qualifikationen ausgewählt wurden, 
aber später nicht den Beruf ausüben konnten, für 
den sie eigentlich ausgebildet wurden. Stattdessen 
mussten sie notgedrungen häufig Jobs annehmen, 
die weit unter ihrem Qualifikations niveau lagen. 
Den größten Anteil unter den Hochqualifizierten 
stellten dabei Mediziner_innen und Ingenieur_
innen dar (34 bzw. 32 Prozent im Jahr 2005) 
(Hawthorne 2014: 5). 

Nicht selten wurden Hochqualifizierte zu-
dem arbeitslos und rutschen unter die Armuts-
grenze. Im Jahr 2001 galt dies für über ein Drittel 
aller Einwanderinnen und Einwanderer in Kana-
da (Birrell et al. 2006: 192). Obwohl man diese 
Fehlallokationen an den verantwortlichen Stel-
len zur Kenntnis nahm, wurde lange Zeit nichts 
daran geändert:

„Es war sehr schwer ein ökonomisches Einwande-
rungssystem zu entwickeln, das auf die aktuellen 
Arbeitsmarktbedürfnisse reagieren kann. Einige 
Bewerber_innen verbrachten sechs bis sieben Jah-
re in der Warteschleife, bevor sie bearbeitet und 
zugelassen wurden. Also, das System reagierte 
nicht auf die Arbeitsmarktbedürfnisse, wie wir es 
gebraucht hätten“ (Interview mit Maia Welbourne, 
Citizenship and Immigration Canada, September 
2015).

Dies spiegelte sich auch in der Inflexibilität der 
kanadischen „Planwirtschaft“ (Kolb 2008) wider, 
die auch zu lange Bearbeitungszeiten verursachte:
 

„Kanada hatte grundsätzlich immer mehr Nach-
frage von Menschen, die nach Kanada kommen 
wollten, als wir Plätze in unserem Jahresplan für 
Einwanderinnen und Einwanderer zur Verfügung 
hatten. Also war es klar, dass wir einen Plan aus-
arbeiten und uns ziemlich strikt daran halten 
würden. Aber die Menschen beworben sich wei-
terhin, obwohl das Kontingent im Jahresplan be-
reits erreicht worden war und wir uns nicht mehr 
um die Bearbeitung ihrer Bewerbungen kümmern 
konnten. Dies führte mit der Zeit zu sehr großen 
Rückständen und sehr langen Bearbeitungszeiten. 
Und wie gesagt: Es gab ein Ungleichgewicht zwi-
schen der Anzahl freier Plätze im Jahresplan und 

der tatsächlichen Bewerberanzahl, die in dem je-
weiligen Jahr nach Kanada kommen wollten“ 
(Interview mit Maia Welbourne,  Citizenship and 
Immigration Canada, September 2015).

Diese Probleme sollten durch die Einführung des 
Express-Entry-Systems zu Beginn des Jahres 2015 
behoben werden. Als Vorbild galt dabei das aus-
tralische Punktesystem, das wesentlich schnellere 
Bearbeitungszeiten und eine bessere Arbeitsmarkt-
allokation vorweisen konnte (Interview mit Maia 
Welbourne, Citizenship and Immigration Cana-
da, September 2015). Obwohl es noch zu früh ist, 
die Effektivität und Wirkungen des überarbeite-
ten Punktesystems im Rahmen des Express-Entry-
Systems grundsätzlich zu bewerten, gibt es schon 
erste Zahlen, die auf eine Optimierung des Sys-
tems schließen lassen. So wurden im ersten Halb-
jahr 2015 hauptsächlich Bewerber_innen ausge-
wählt, die bereits eine Arbeitsplatzzusage hatten. 
Allerdings liegen die Bewerberzahlen mit 4.809 
im Federal Skilled Workers Program weit unter 
der Jahresvorgabe von 48.000 bis 51.000 Zuwan-
derungsplätzen (SVR 2015b). 

3.1.6 Werbung im Ausland

Vor der Einführung des Express-Entry-Systems zu 
Beginn des Jahres 2015 gab es keine gezielte Wer-
bung für das Punktesystem im Ausland, auch ge-
rade aus dem Grund, dass es ohnehin schon zu 
viele Bewerbungen gab, die man nicht bearbeiten 
konnte und für die es nicht genügend Plätze im 
Punktesystem gab. Mit der Einführung des Ex-
press-Entry-Systems hat sich dies verändert, und 
es gibt Überlegungen, mehr Werbung für das 
neue System zu machen:

„Mit dem Express Entry-System können wir jetzt 
tatsächlich in die Öffentlichkeit gehen und mehr 
Werbung machen, weil das Express Entry-System 
es uns ermöglicht, nur diejenigen einzuladen, die 
die besten Erfolgschancen haben. So wie das Sys-
tem jetzt aufgebaut ist, wird es zu keinen Bearbei-
tungsrückständen kommen, weil nur diejenigen 
sich bewerben dürfen, die von uns zur Bewerbung 
eingeladen wurden. Dies ist eine grundsätzliche 
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Verbesserung für uns“ (Interview mit Maia Wel-
bourne, Citizenship and Immigration  Canada, 
September 2015).

Vereinzelt wird auch schon bereits Werbung für 
das neue Punktesystem auf der Webseite des Ex-
press-Entry-Systems gemacht. Es wird versucht, 
Kanada als lebenswertes Land insgesamt im Aus-
land zu vermarkten. Dabei wird Kanada in kana-
dischen Botschaften, Konsulaten sowie Auslands-
instituten und -stiftungen vor allem als ein welt-
offenes Land mit hohem Lebensstandard und ei-
ner großen Willkommenskultur dargestellt.

3.1.7 Übergangsregelungen für verschiedene 

Statusgruppen

Hochqualifizierte Einwanderer und Einwanderin-
nen, die einmal über das Punktesystem zugelas-
sen wurden, haben sofort einen unbeschränkten 
Aufenthaltsstatus in Kanada und können sich 
nach nur vier Jahren für die kanadische Staats-
bürgerschaft bewerben (siehe Punkt 3.1.10). Da-
neben gibt es auch für andere Einwanderungs-
gruppen die Möglichkeit, in einen anderen Ein-
wanderungsstatus zu wechseln. So können sich 
z. B. ausländische Absolvent_innen nach ihrem 
Studienabschluss auf einen Arbeitsplatz in Kana-
da bewerben und somit nach einer erfolgreichen 
Bewerbung von ihrem befristeten Studierenden-
status in einen unbefristeten Aufenthaltsstatus 
im Rahmen eines Arbeitsvisums wechseln. Auch 
Geringqualifizierte, die ein temporäres Aufent-
haltsvisum im Rahmen des „Temporary Foreign 
Worker Program“ bekommen haben und sich be-
reits in Kanada aufhalten, können sich auch für 
einen permanenten Aufenthaltsstatus bewerben, 
wenn sie sich z. B. entsprechend weiter gebildet 
haben und infolgedessen eventuell sogar in einem 
Fachkräftestatus neu eingestuft werden können. 
Flüchtlinge, die von Beginn an automatisch 
 einen unbefristeten Aufenthaltsstatus und auch 
Zugang zu allen Sozialleistungen des Staates ha-
ben, können sich grundsätzlich ebenfalls über 

das Punktesystem für ein Arbeitsvisum bewerben, 
wenn sie die nötigen Qualifikationen dafür mit-
bringen. 

3.1.8 Regelungen der Einreise und des 

 Aufenthalts von Selbstständigen

Die Einwanderung von Selbstständigen wird dem-
gegenüber nicht durch das Punktesystem regu-
liert, sondern durch separate Visavergabe im sog. 
„Business Immigration Programme“ sowie im 
neu eingeführten „Start-up Visa Programme“. Als 
Voraussetzungen gelten ein Mindestgrundkapital 
des Unternehmens, der jährlich neu festgelegt 
wird, sowie gute Englisch- oder Französischkennt-
nisse und ein Jahr Hochschulstudium (Govern-
ment of Canada 2015b). Der Aufenthaltsstatus ist 
unbefristet. Darüber hinaus bieten die einzelnen 
kanadischen Provinzen eigene Einwanderungs-
programme für Selbstständige an (Buchanan et 
al. 2013: 19)

3.1.9 Integrationsangebote für Zuwanderer und   

 Zuwanderinnen nach dem Punktesystem

Der kanadische Staat bietet zahlreiche Integra-
tionsmaßnahmen für die im Punktesystem aus-
gewählten Einwanderer und Einwanderinnen an. 
Dabei werden z. B. kostenlose Sprachkurse, Fort-
bildungsveranstaltungen und eine Unterstützung 
bei der Wohnungs- und gegebenenfalls Arbeitssu-
che angeboten. Um die Maßnahmen gezielt an-
bieten zu können, hat die kanadische Regierung 
eine sog. „benefits homepage“ eingerichtet, auf 
der sich die Einwanderer und Einwanderinnen 
informieren können (Buchanan et al. 2013: 30). 
Auch die kanadischen Provinzen und Territorien1 
bieten eigene Integrationsprogramme an. Dazu 
gehört auch eine sog. „Health Card“, die kosten-
los von den einzelnen Regionalregierungen an ge-
boten wird und alle Gesundheitsleistungen  ab - 
deckt. Neuankömmlinge können sich dafür direkt 
in den jeweiligen Provinzen und Territorien 
 bewerben (CIC 2015a). Zudem bietet der kanadi-

1 Kanada ist ein in zehn Provinzen und drei Territorien gegliederter Bundesstaat.



Friedrich-Ebert-Stiftung

20

WISO
Diskurs

sche Staat auch sog. „overseas programs“ an, die 
u.a. Sprach- und Kulturprogramme umfassen, mit 
denen potenzielle Einwanderer und Einwanderin-
nen auf ihr Leben in Kanada vorbereitet werden 
sollen (Interview mit Maia Welbourne, Citizenship 
and Immigration Canada, September 2015). 

Berücksichtigung der Genderperspektive
Bisher wurden noch keine gesonderten Instru-
mente innerhalb des Punktesystems eingeführt, 
die sich auf die Verbesserung der Arbeitsmarkt - 
s ituation von Frauen konzentrieren. Dennoch hat 
das gegenwärtige kanadische Punktesystem den 
Vorteil, dass es flexibel genug ist, jederzeit auch 
eine Genderperspektive in die Punktevergabe des 
Express Entry Systems einzuführen: 

„Das ist etwas, worauf wir achten. Wir schauen 
auf die Statistiken, wie viele Frauen und Männer 
nach Kanada kommen, auch wie viele davon 
Erst bewerber_innen und begleitende Familien-
mitglieder sind. Aber bisher war es noch nicht 
notwendig, irgendwelche Gender maßnahmen zu 
ergreifen. Jedoch ist das  Express Entry-System so 
kon zipiert, dass man jederzeit eine Punkterege-
lung einführen könnte, um Genderungleichge-
wichte im  System zu korrigieren“ (Interview mit 
Maia Welbourne, Citizenship and Immigration 
 Canada, September 2015).

Gegenwärtig machen Frauen zwar ungefähr 50 Pro-
zent der gesamten ökonomischen Einwanderung 
Kanadas aus, jedoch gibt es einen deutlichen 
Überschuss von Männern als Hauptantragsteller. 
Demzufolge wandern viele Frauen als Ehepart-
nerin mit nach Kanada im Rahmen des Punkte-
systems ein (Interview mit Maia Welbourne, 
 Citizenship and Immigration Canada, September 
2015).

3.1.10 Aufenthaltsstatus der Einwanderer und   

  Einwanderinnen 

Bedingungen für Einbürgerung
Wie bereits erwähnt, bekommen Bewerber_in-
nen, die durch das Punktesystem zur Einwande-
rung nach Kanada zugelassen wurden, automa-
tisch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. 

Zudem wird ihnen ziemlich schnell eine rasche 
Einbürgerung in Kanada möglich gemacht. Wie 
bereits gesagt, können sie unter bestimmten Be-
dingungen bereits nach vier Jahren eingebürgert 
werden. Zu den Voraussetzungen gehören u. a. 
ein gutes Wissen über die kanadische Kultur (das 
wird im sog. „Canadian Citizenship Test“ ge-
prüft), gute Englisch- oder Französischkenntnisse 
und die physische Anwesenheit in Kanada über 
die meiste Zeit während der vier Jahre als „perma-
nent resident“ (Government of Canada 2014). 

Einreiseregelungen für Familienangehörige und deren 
rechtliche Absicherung
Die Ehe- oder Lebenspartner_innen und Kinder 
bis zu 18 Jahren dürfen mit dem Hauptantrag-
steller/der Hauptantragstellerin im Punktesystem 
nach Kanada einwandern. Obwohl sie keine 
 direkten Bewerber_innen im Rahmen des Punkte-
systems sind und auch nicht in erster Linie aus 
persönlichen ökonomischen Gründen nach 
 Kanada einwandern, werden sie trotzdem als 
ökonomische Einwanderer und Einwanderinnen 
vom kanadischen System erfasst. Dabei bekom-
men sie, genauso wie die Hauptantragsteller_in-
nen, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung 
und besitzen die gleichen Rechte wie kanadische 
Staatsbürger_innen, mit Ausnahme des Rechts, 
an Wahlen teilzunehmen. Dazu gehören auch 
der freie Zugang zum Arbeitsmarkt und das Recht 
auf Schul- und Universitätsbildung für die Kinder 
(Interview mit Maia Welbourne, Citizenship and 
Immigration Canada, September 2015). Sozial-
versichert sind die Familienangehörigen zunächst 
über den/die Hauptantragsteller_in, bis sie eine 
eigene sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung gefunden haben (Buchanan et al. 2013: 29). 

3.2 Australien

3.2.1 Kurzer historischer Überblick der 

 Einwanderungspolitik

Die ersten europäischen Einwanderer und Ein-
wanderinnen waren britische Häftlinge, die zum 
Ende des 18. Jahrhunderts nach Australien ge-
bracht wurden, um die überfüllten Gefängnisse 
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in England zu entlasten (Buchanan et al. 2013). 
Im 19. Jahrhundert folgten mehr und mehr 
„freie“ Einwanderer und Einwanderinnen aus 
 Europa sowie aus asiatischen Ländern, die in Aus-
tralien eine Chance sahen, sich ein neues Leben 
und eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. 
Um die zunehmende Einwanderung zu regulie-
ren, führte der australische Staat, der 1901 im 
Rahmen des britischen Commonwealths gegrün-
det wurde, zunächst eine Einwanderungspolitik 
ein, die weiße Einwanderer und Einwanderinnen 
aus Großbritannien bevorzugte und nicht-euro-
päische Einwanderer und Einwanderinnen, vor 
allem aus China, exkludierte. Diese diskriminie-
rende Einwanderungspolitik hielt bis in die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg an und wurde auch 
von fast allen politischen Parteien Austra liens 
unterstützt (vgl. Phillips/Klapdor 2010).

Erst mit der Einrichtung einer nationalen 
Einwanderungsbehörde – dem Department of 
Immigration (heute Department of Immigration 
and Citizenship, DIAC) – und dem Erlass des 
 Migration Acts von 1958 (der heute noch gültig 
ist) öffnete sich Australien auch für Einwanderer 
und Einwanderinnen aus nicht-britischen Län-
dern. Hintergrund hierfür war die Erkenntnis, 
dass der australische Staat wachsen müsse, um 
sich gegenüber den bevölkerungsreicheren asia-
tischen Ländern behaupten zu können (sog.  
„populate or perish policy“) und als Wirtschafts-
nation international konkurrenzfähiger zu wer-
den (Buchanan et al. 2013). Die sog. White 
 Australia Policy wurde endgültig in den 1970er 
Jahren abgeschafft, ein neuer Multikulturalismus 
propagiert und die Arbeitsmigrations- und Flücht-
lingspolitik ausgeweitet (Murray 2011: 21). So ka-
men während der 1970er und 1980er Jahre mehr 
als 120.000 Flüchtlinge aus südasiatischen Staa-
ten nach Australien, viele von ihnen aus Viet-
nam, um nach dem Vietnamkrieg dem kommu-
nistischen Regime zu entkommen. Zudem führ-
ten auch Krisen und Kriege in anderen Weltregio-
nen weitere Migrant_innen nach Australien, etwa 
aus Südamerika, wo viele Menschen vor den Dik-
taturen flüchteten. Ende des 20. Jahrhunderts 
wurde die Einwanderungspolitik weiter refor-
miert und erweitert, und neben der Arbeits- und 
Flüchtlingsmigration erlangte die Familienzusam-

menführung mehr und mehr an Bedeutung (Phil-
lips 2006). 

Gegenwärtig basiert die australische Einwan-
derungspolitik auf zwei zentralen Immigrations-
programmen: 1. dem Migrationsprogramm, das 
die Arbeits-, Studierenden- und Familienmigra tion 
per Visavergabe koordiniert und 2. dem huma-
nitären Programm, das die Flüchtlings politik nach 
festgelegten Höchstgrenzen (Quoten) reguliert. Im 
Jahr 2011/12 kamen ca. 185.000 Einwanderer 
und Einwanderinnen im Rahmen des Migrations-
programms nach Australien, davon über 125.000 
Arbeitsmigrant_innen und fast 60.000 Familien-
angehörige. Im Rahmen des humanitären Pro-
gramms rd. 14.000 Menschen (Kaulisch 2012: 6). 
Die meisten Einwanderer und Einwanderinnen 
kommen gegenwärtig aus Indien, gefolgt von 
China, Großbritannien, Philippinen und Pakis-
tan (Buchanan et al. 2013). 

3.2.2 Kurzer Überblick über die unterschiedlichen  

 rechtlichen Regelungen der Steuerung der   

 ökonomischen Zuwanderung

Die ökonomische Zuwanderung wird im Rahmen 
des genannten Migrationsprogramms koordi-
niert. Dafür gibt es folgende vier Subprogramme: 
(1) „General Skilled Migrant Program“ für hoch-
qualifizierte und qualifizierte Migranten; 
(2) „Employer Sponsored Program“ für Arbeits-
kräfte mit Arbeitsplatzzusage; 
(3) „Seasonal Workers Program“ für geringquali-
fizierte Arbeitskräfte und 
(4) „Business Skills Program“.

Dabei wird der Zuzug ausländischer Arbeitskräfte 
sowohl arbeitsplatzabhängig (arbeitgeber- bzw. 
nachfrageorientiert) als auch arbeitsplatzunab-
hängig (angebotsorientiert) geregelt. Dabei wird 
in einem ersten Schritt festgelegt, wie hoch der 
Bedarf an ausländischen Arbeitskräften im kom-
menden Jahr voraussichtlich sein wird. Diese 
Summe wird Quote genannt (englisch quota) 
und bildet die Höchstgrenze, wie viele Einwande-
rer und Einwanderinnen in dem betreffenden 
Jahr höchstens nach Australien zu Arbeits-
zwecken einwandern dürfen. Diese Zahl wird 
durch die „Australian Workforce and Productivity 
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Agency“, einer Behörde in Canberra, anhand 
 einer detaillierten Arbeitsmarktanalyse ermittelt. 
In einem zweiten Schritt wird die bestimmte 
 Arbeitskräftezahl dann auf arbeitsplatzabhängige 
(wo also ein Arbeitsvertrag bzw. die Zusage hier-
für notwendig ist) und arbeitsplatzunabhängige 
Einwanderung verteilt (Kaulisch 2012: 4). Dabei 
werden auch sog. Mangelberufe berücksichtigt, 
die zuvor von der Australian Workforce and Pro-
ductivity Agency und Vertreter_innen der sechs 
Bundesstaaten, der drei Territorien sowie den 
 Sozialpartnern definiert und in einer Liste von 
Mangelberufen zusammengestellt wurden (sog. 
Skilled Occupation List). Diese Liste wird jedes 
Frühjahr vom Immigrationsministerium veröf-
fentlicht. 

Dabei werden für die arbeitsplatzabhängigen 
Einwanderungsplätze, also für ausländische Be-
werber_innen, die schon einen Arbeitsvertrag 
bzw. ein Arbeitsplatzangebot haben, kurz- oder 
langfristige Visa vergeben (zunächst für fünf 
 Jahre befristet). Diese Arbeitsvisa werden dabei 
im Rahmen des sog. „Employer Sponsored“-Pro-
gramms vergeben und koordiniert. Daneben wer-
den auch Arbeitsprogramme durchgeführt, um 
kurzfristige oder saisonale Arbeitskräfteengpässe 
zu überbrücken. Dazu gehört z. B. das „Seasonal 
Worker Progam“ (SWP), das es Arbeiter_innen 
aus pazifischen Nachbarländern erlaubt, saisonal 
in der australischen Landwirtschaft auszuhelfen. 
Das SWP läuft noch bis zum Jahr 2016, kann aber 
bei Bedarf erneut verlängert werden. Bei dem 
„Employer Sponsored Program“ müssen entwe-
der private Unternehmen oder staatliche Ein-
richtungen als sog. „Sponsoren“ auftreten, indem 
sie durch eine schriftliche Empfehlung und der 
Zahlung einer Unterstützungsgebühr an den aus-
tralischen Staat den Bewerber/die Bewerberin ein-
stellen werden und im Bewerbungsprozess unter-
stützen. Im Rahmen des „Business Skills Program“ 
werden Visa, die zunächst auf vier Jahre begrenzt 
sind, an Unternehmer_innen nach bestimmten 
Kriterien vergeben. 

Demgegenüber wird die arbeitsplatzunab-
hängige Einwanderung – also von Arbeitsmi-
grant_innen, die noch keinen festen Arbeitsplatz 
in Australien gefunden haben – durch ein Punkte-

system geregelt. Dieses Punktesystem wurde be-
reits 1979 eingeführt und war damals erst das 
zweite seiner Art nach dem kanadischen Modell. 
Es hieß zunächst „Numerical Multifactor Assess-
ment System (NUMAS)“ und wurde dann ab 1982 
auch offiziell als Punktesystem bezeichnet, der 
Fokus lag auf Migrant_innen mit beruflichen 
Qualifikationen und auf Mangelberufen in der 
australischen Wirtschaft. Seitdem unterlag das 
Punktesystem regelmäßig Überprüfungen und 
Veränderungen. Im Folgenden sollen die wesent-
lichen Merkmale des australischen Punktesys-
tems kurz erläutert werden.

3.2.3 Struktur des Punktesystems

Kriterien und Gewichtung des Punktesystems
Wie bereits gesagt, war die Struktur und Anwen-
dung des Punktesystems in den letzten Jahren 
mehreren Reformen unterworfen, bei denen die 
Regulierung der Arbeitsmigration immer stärker 
an die Bedürfnisse der australischen Wirtschaft 
ausgerichtet wurde. Die umfangreichste Reform 
wurde im Jahr 2012 durchgeführt. Seitdem gibt es 
nur noch eine Kategorie der sog. allgemein qua-
lifizierten Arbeitskräfte („general skilled migrants“), 
die durch das Punktesystem ausgewählt werden. 
Wie bereits beschrieben wurde, benötigen diese 
Bewerber_innen noch keinen Arbeitsvertrag bei 
einem australischen Unternehmen. Bei den „all-
gemeinen Arbeitskräften“ ohne Arbeitsvertrag 
wird wiederum nach drei Gruppen unterschieden, 
für die es verschiedene Visa-Untergruppen gibt: 
(1) „skilled independent“ (qualifizierte unabhän-
gige Arbeitsmigrant_innen), die weder von einem 
Unternehmen, noch vom australischen Staat oder 
Familienmitgliedern gesponsert werden (einge-
ordnet in visa subclass 189); 
(2) „skilled nominated“ (qualifizierte nominierte 
Arbeitsmigrant_innen), die von einem australi-
schen state oder territory (australische Länder) 
nominiert wurden (eingeordnet in visa subclass 
190) und 
(3) „skilled regional“ (qualifizierte regionale Ar-
beitsmigrant_innen), die von einem australischen 
Bundesstaat oder Territorium nominiert wurden 
und von einem Familienmitglied gesponsert wer-
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den2 und nur in einer bestimmtem Region in 
Australien wohnen und arbeiten dürfen (einge-
ordnet in visa subclass 489) (Department of Im-
migration and Citizenship 2015). 

Für diese drei Visagruppen können sich sowohl 
hochqualifizierte als auch geringqualifizierte Ar-
beitskräfte bewerben. Auch ausländische Stu-
dierende, die einen Studienabschluss an einer 
australischen Hochschule erworben und noch 
keinen Arbeitsplatz in Australien gefunden ha-
ben, sind berechtigt, sich nach dem Studium um 
ein Visum im Rahmen des Punktesystems zu be-
werben. Hierfür haben sie bis zu 18 Monate Zeit. 
Zurzeit ist für das gesamte Punktesystem, wie 
auch in den Vorjahren, ein jährliches Kontingent 
von 44.000 Plätzen vorgesehen, das auch regel-
mäßig ausgeschöpft wurde. Somit werden gegen-
wärtig rund 40 Prozent aller Arbeitsmigrant_in-
nen in Australien durch das Punktesystem re-
krutiert (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, 
Melbourne University, September 2015).

Die ausländischen Visaantragsteller_innen 
werden nach bestimmten Kriterien und Gewich-
tungen im Rahmen des Punktesystems bewertet. 
Die wichtigsten sind: 
– Alter; 
– Englischkenntnisse;
– Berufserfahrungen; 
– Bildungsstand und 
– Studienabschlüsse in Australien. 

In diesen Bereichen müssen die Bewerber_innen 
zurzeit insgesamt mindestens 65 Punkte erreichen, 
um ein Arbeitsvisum zu erhalten. Dabei können 
max. 110 Punkte im „skilled independent“-Pro-
gramm (visa subclass 189) bzw. 155 in den  
„skilled nominated“- und „skilled regional“-Pro-
grammen (visa subclasses 190 und 489) erreicht 
werden. (Die Mindestpunktzahl kann sich von 
Jahr zu Jahr ändern, wobei sie das letzte Mal im 
Jahr 2010 von 60 auf 65 angehoben wurde). Das 
Auswahlkriterium „Alter“ wird mit max. 30 erziel-
baren Punkten am höchsten bewertet, wobei über 
50-jährige Bewerber_innen nicht berücksichtigt 
und von vorne herein aussortiert werden. Die Kri-
terien „Englischkenntnisse“, „Berufserfahrungen“ 
und „Bildungsstand“ werden mit jeweils max.  
20 erreichbaren Punkten gleichrangig bewertet. 
Zudem kann man für die Krite rien regionale 
Sprach- und andere Kenntnisse und Erfahrungen 
sowie besondere Qualifikationen des Ehepartners 
noch jeweils fünf Punkte zusätzlich erzielen. Be-
werber_innen in den „skilled nominated“- und 
„skilled regional“-Programmen (Visa subclasses 
190 und 489) erhalten jeweils noch fünf zusätzli-
che Punkte für die Nominierung und Förderung 
durch einen australischen Bundesstaat oder Terri-
torium (visa 190) bzw. durch einen australischen 
Mitgliedsstaat oder Territorium und Familienmit-
glied für eine Arbeitsberechtigung in einer be-
stimmten Region in Australien (visa 489). Die fol-
gende Tabelle fasst die einzelnen Kriterien und 
Gewichtungen des australischen Punkte systems 
noch einmal zusammen.

2 Dabei muss das in Australien lebende Familienmitglied nachweisen, dass es den/die ausgewählte Bewerber_in finanziell unterstützt, 
inklusive Übernahme der Kosten für Sozialleistungen, so dass dem australischen Staat keine Zusatzkosten entstehen (australiamigration.
com 2015). 
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Tabelle 2:

Übersicht über Kriterien und Gewichtung des australischen Punktesystems 

Quelle: Department of Immigration and Citizenship 2015; eigene Übersetzung.

Die Richtlinien und Kriterien des australischen 
Punktesystems werden jährlich überprüft und 
ggf. an die Anforderungen des Arbeitsmarktes an-
gepasst. Hierbei ist ein Trend festzustellen, dass 
der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in 
den letzten Jahren zugenommen hat.

Bedeutung der Arbeitsplatzzusage
Wie bereits erwähnt, spielt eine Arbeitsplatzzu-
sage im australischen Punktesystem keine Rolle. 
Visa im Rahmen des Punktesystems werden aus-
schließlich an Arbeitsmigrant_innen vergeben, 
die noch keinen Arbeitsplatz in Australien haben. 

Punktevergabekriterien für hochqualifizierte Arbeitskräfte Punktegewichtung

Alter  Maximale Punktzahl: 30

18 bis 24 Jahre 25
25 bis 32 Jahre 30
33 bis 39 Jahre 25
40 bis 44 Jahre 15
45 bis 50 Jahre 0

Englischkenntnisse Maximale Punktzahl: 20

ausreichend – IELTS 6/ OET B 0
gut – IELTS 7/OET B 10
sehr gut – IELTS 8/OET A 20

Berufserfahrungen (in den letzten 10 Jahren) Maximale Punktzahl: 20

qualifizierte Berufserfahrungen außerhalb Australiens:
3 bis 4 Jahre 5
5 bis 7 Jahre  10
8 bis 10 Jahre  15

qualifizierte Berufserfahrungen in Australien:
1 bis 2 Jahre 5
3 bis 4 Jahre 10
5 bis 7 Jahre 15
8 bis 10 Jahre 20 

Bildungsstand Maximale Punktzahl: 20

Doktortitel von einer australischen Hochschule oder aus dem Ausland 20
Bachelor- oder Masterabschluss in Australien oder im Ausland 15
Diplom- oder Handelsqualifikation in Australien oder im Ausland (oder gleichwertige Qualifikation) 10

Weitere Faktoren Maximale Punktzahl: 20

lokale Sprachkompetenzen 5
Erfahrungen in australischen Regionen mit geringer Bevölkerung 5
besondere Qualifikationen des Ehepartners 5
Berufserfahrung in Australien für mind. 1 Jahr in den letzten 4 Jahren 5

Nominierung/Förderung (nur für Visa subclasses 190 und 489) Maximale Punktzahl: 5

Nominierung durch einen australischen Staat oder Territory (nur für Visa 190) 5

Nominierung durch einen australischen Staat oder Territory, oder Förderung durch ein 
Familienmitglied, um in einer bestimmten Region zu leben und zu arbeiten (nur für Visa 489)  5

Maximalpunktzahl: 110 (bzw. 115)

Mindestpunktzahl: 67
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3 Vgl. webpage des Department of Immigration and Border Protection zum SkillSelect-Programm: http://www.border.gov.au/Trav/Work/
Skil.

Ausländische Visabewerber_innen, die bereits 
eine Arbeitsplatzzusage von einem Unternehmen 
in Australien haben, können direkt ein kurz- oder 
langfristiges Visa (Visa 457, das zunächst für fünf 
Jahre befristet ist) bei der australischen Botschaft 
bzw. dem Konsulat beantragen und fallen nicht 
in das Auswahlverfahren des Punktesystems. 

Regelungen für Mangelberufe und Engpässe in 
bestimmten Sektoren
Arbeitsmigrant_innen in Mangel- und Engpass-
berufen in bestimmten Sektoren wurden im Jahr 
2012 im Rahmen der Punktesystemreform auf-
grund ihrer Dringlichkeit und besonderen Bedeu-
tung teilweise aus dem Punktesystem – und somit 
aus der Kategorie „General Skilled Migration“ – 
herausgelöst und auch in die Kategorien „Business 
Skills“ and „Employer Sponsored“ eingeordnet. 
Dennoch werden die Kriterien, Bedingungen und 
Gewichtungen für das Punktesystem jährlich 
überprüft und an die Bedürfnisse der australischen 
Wirtschaft angepasst. Dafür wurde auch eine  
sog. Mangelberufeliste („Skilled Occupation List“ 
(SOL)) aufgestellt, die die von australischen Un-
ternehmen nachgefragten Arbeitskräfte jährlich 
nach Priorität ordnet. Gemäß dieser Liste werden 
die einzelnen Visaanträge bearbeitet, wobei zu-
meist arbeitgebernominierte Anträge, also von 
ausländischen Arbeitskräften mit einer Arbeits-
platzzusage in Australien in der Kategorie „Em-
ployer Sponsored“, bei der Visabearbeitung be-
vorzugt werden (Department of Immigration and 
Citizenship 2015). 

Regelungen für unterschiedliche Qualifikationsstufen
Das australische Punktesystem bevorzugt hoch-
qualifizierte Arbeitsmigrant_innen, wobei seit 
2010 ein besonderer Schwerpunkt im MINT- 
Bereich liegt (Department of Immigration and 
Citizenship 2010). Dabei werden gute Sprach-
kenntnisse, Berufserfahrung und ein hoher Bil-
dungsstand mit höheren Punktezahlen honoriert 
(vgl. Tabelle 2). Ebenso haben auch ausländische 
Studienabsolvent_innen im australischen Punkte-

system gute Chancen, die Studierenden verfügen 
in der Regel zwar nur über wenig Berufserfah-
rung, aber durch ihre hervorragenden Sprach-
kenntnisse und Kenntnisse der australischen Be-
sonderheiten und Kultur sowie ihres hohen Bil-
dungsstandes können sie ausreichend Punkte 
sammeln, um die Mindestpunktzahl zu errei-
chen. Ausländische Absolvent_innen können in 
Australien ein 18-monatiges Überbrückungsvisum 
beantragen, das auch eine Arbeitserlaubnis be-
inhaltet, bevor sie sich häufig für das Punkte-
system als Bewerbungsweg für einen dauerhaften 
Aufenthalt in Australien entscheiden (Kaulisch 
2012: 7). 

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Im Juli 2012 wurde ein neues Bewerbungs- und 
Antragsverfahren für das Punktesystem einge-
führt, das die Auswahl der hochqualifizierten Be-
werber_innen für Arbeitsmigrant_innen ohne 
Arbeitsvertrag bzw. Unternehmenssponsor in 
Australien – also im Rahmen der Visa subclasses 
189, 190 und 489 – erleichtern sollte. Auch für 
die Antragsteller_innen selbst ist das Verfahren 
durch die Einrichtung des staatlichen Online- 
Bewerbungsprogramms „SkillSelect“3 schneller, 
günstiger und einfacher gemacht worden. Dafür 
muss der/die Bewerber_in ein Formular online 
ausfüllen, das sog. „Expression of Interest“ (EOI), 
in dem er/sie berufliche Interessen mitteilt und 
persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen auflis-
tet, die im Rahmen des Punktesystems maßgeb-
lich sind. Danach vergleicht das Punktesystem 
die verschiedenen Ergebnisse der Bewerber_in-
nen und wählt diejenigen mit den meisten Punk-
ten für die Visavergabe aus. Zudem können die 
Daten und Ergebnisse der einzelnen Bewerber_in-
nen auch von australischen Unternehmen und 
Vertreter_innen einzelner Bundesstaaten und 
Territories eingesehen werden, die Arbeitskräfte 
suchen und danach Arbeitsvisa für ausgewählte 
Bewerber_innen sponsern können (Department 
of Immigration and Border Protection 2015). 
 Danach werden Bewerber_innen, die ein Spon-



Friedrich-Ebert-Stiftung

26

WISO
Diskurs

sorship bekommen, automatisch im elektroni-
schen Auswahlsystem bevorzugt und bekommen 
schneller ein (befristetes oder unbefristetes) Ar-
beitsvisum ausgestellt (sog. „fast track process“) 
(Interview mit Lesleyanne Hawthorne, Mel-
bourne University, September 2015). 

3.2.4 Politische Entscheidungsprozesse im 

 Rahmen des Punktesystems

Regionale und föderale Gesichtspunkte
Die australische Bundesregierung arbeitet im Rah-
men des Punktesystems eng mit den einzelnen 
Bundesstaaten und Territories zusammen, um aus-
ländische Arbeitskräfte vor allem in die Regionen 
zu vermitteln, in denen ein großer Bedarf besteht. 
Dafür wird seit dem Jahr 2011 eine bestimmte 
Anzahl an Arbeitskräften im nationalen Migra-
tionsprogramm bedürftigen Bundesstaaten zuge-
wiesen, die eine große Liste an Mangelberufen 
aufweisen. Dies betrifft vor allem sehr ländliche 
und entlegene Kommunen (Kaulisch 2012). Auch 
im Rahmen des SkillSelect-Onlineprogramms gibt 
es eine enge Kooperation zwischen nationalen 
und regionalen Behörden, um suchende Regio-
nalunternehmen und lokale Behörden schneller 
mit ausländischen Jobsuchenden in Kontakt zu 
bringen. Deswegen hat das zuständige Depart-
ment of Immigration and Border Protection es  
so eingerichtet, dass sowohl die Arbeitsanbieter_
innen als auch die lokalen Nachfrager_innen auf 
die Daten des Punktesystems zugreifen können 
(Department of Immigration and Border Protec-
tion 2015). 

Zudem gibt es auch Bundesstaaten, die eigene 
regionale punktesystembasierte Programme un-
terhalten (das „Regional Sponsored Migration 
Scheme“ und das „State and Territory Nominated 
Independent Scheme“), um gezielt Arbeitskräfte 
aus dem Ausland für Unternehmen in ihrer Re-
gion zu rekrutieren. Diese Programme laufen pa-
rallel zu den nationalen Arbeitsvisaprogrammen 
und vergeben nur für die jeweilige Region gültige 
Arbeitsvisa, sog. „Skilled Independent Regional 
(Provisional) (SIR) Visa“.4 

Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Das neue Punktesystem wurde im Jahr 2012 un-
ter Einbeziehung einiger gesellschaftlich relevan-
ter Gruppen entwickelt. Dazu organisierte das 
Department of Immigration and Citizenship ein 
breites Diskussionsforum, indem es u. a. Vertre-
ter_innen der Wirtschaft, Bildungsinstitutionen, 
Vertretungen von internationalen Studierenden 
und der einzelnen Bundesstaaten sowie kommu-
naler Behörden und Einrichtungen einlud (De-
partment of Immigration and Citizenship 2015). 
Alle zusammen diskutierten Maßnahmen zur 
 effektiven Überarbeitung des Punktesystems und 
konnten ihre Ideen einbringen. So gingen z. B. 
die Erleichterungen der Übergangsregelungen 
vom Studierendenstatus zum Arbeitsstatus auf 
die Forderungen der Wirtschaft und der auslän-
dischen Studierendenvertretungen zurück (Inter-
view mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne Uni-
versity, September 2015). 

Auch bei der jährlichen Erstellung der Liste 
mit Mangelberufen („Skilled Occupation List“) 
arbeiten die nationalen Behörden mit regionalen 
Vertretern und Sozialpartnern (Wohlfahrtsverbän-
de, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände etc.) 
eng zusammen, um aktuelle lokale und gesell-
schaftliche Bedürfnisse zu berücksichtigen (Kau-
lisch 2012: 4). Zudem wird auch regelmäßig eine 
Beratungsgruppe mit dem Titel „Productivity 
Commission for the Skilled Migration Program“ 
einberufen, um das Punktesystem von externen 
Expert_innen aus Wissenschaft und Wirtschaft 
evaluieren zu lassen: 

„Wenn man eine Kommissionsüberprüfung macht, 
kann man einen weitreichenden Einfluss auf die 
Politik ausüben. Im Jahr 1999 habe ich mit einem 
Kollegen eine empirische Politikbewertung durch-
geführt, die zur öffentlichen Diskussion beitragen 
sollte. Zudem war ich Mitglied eines  Experten- 
panels, das die australische Einwanderungspolitik 
über 20 Jahre evaluierte. Dabei wurden unsere For-
schungsergebnisse 45-mal im Parlament dis kutiert 
und haben auch zur Einwanderungspolitik beige-
tragen“ (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, Mel-
bourne University, September 2015).

4 Vgl. webpage des Department of Immigration and Border Protection zu regionalen Initiativen: http://www.border.gov.au/Trav/Work/Regi.
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3.2.5 Effektivität und Wirkungen des Punktesystems

Die Effektivität und Wirkungen des australischen 
Punktesystems werden jährlich durch ein wissen-
schaftliches Berater_innenteam evaluiert. Darauf-
hin wird das Punktesystem kontinuierlich über-
arbeitet und eventuelle Mängel möglichst be-
hoben. So wurde beispielsweise im Jahr 2006, als 
51 Prozent der Arbeitsvisa durch das Punkte-
system vergeben wurden (Murray 2011: 19), be-
mängelt, dass das Punktesystem zu unflexibel sei. 
So wurden ab dem Jahr 2000 vermehrt Visa im 
Rahmen des Punktesystems an IT-Spezialisten 
vergeben, die in den Jahren 1999/2000 auch ver-
stärkt durch die australische Wirtschaft nachge-
fragt wurden. Doch ebbte die Nachfrage in den 
Folgejahren recht deutlich ab, so dass sich in den 
darauffolgenden Jahren ein enormer Überschuss 
auf dem Arbeitsmarkt entwickelt hat und viele  
IT-Kräfte arbeitslos wurden (zwischen den Jahren 
2001 und 2004 wurde ein Anstieg von über  
30 Prozent gemessen) (vgl. Murray 2011: 22). Sol-
chen Schieflagen auf dem Arbeitsmarkt wird 
 allerdings seit der Reform im Jahr 2012 vorge-
beugt, indem jedes Jahr eine neue Mangelberufs-
liste ausgearbeitet wird. 

Im Zeitraum von 2008 bis 2014 entfielen die 
meisten der rund 340.000 Bewerbungen für das 
General Skilled Migration Program auf IT-Fach-
kräfte (ca. 39.000 Bewerbungen, wobei über  
40 Prozent aus Indien kamen, zwölf Prozent aus 
China und ca. fünf Prozent aus Großbritannien 
und Sri Lanka), gefolgt von Ingenieurberufen 
(über 27.000, ebenfalls v. a. aus Indien und  
China), Mediziner_innen (5.500 mit 20 Prozent 
aus Großbritannien, 17 Prozent aus Malaysia und 
16 Prozent aus Indien) und Wissenschaftsberufen 
(4.000 mit 20 Prozent aus Indien, neun Pro- 
zent aus Malaysia und acht Prozent aus China) 
(Hawthorne 2014: 10).

Um das Punktesystem zusätzlich effizienter 
zu gestalten, wurden zudem die Bearbeitungs-
zeiten der Bewerbungen über die letzten Jahre 
schrittweise verkürzt:

„Es gibt immer Probleme mit der Bürokratie. Die 
Hauptbeschwerden sind Zeitverzögerungen in der 
Bearbeitung von Anträgen. Australien ist im in-

ternationalen Vergleich aber sehr schnell in der 
Auswahl von gut ausgebildeten Migrant_innen 
und hat eine hohe Effizienz aufgebaut. Zum Bei-
spiel hatte Kanada im Jahr 2010 eine Verzöge-
rungszeit bis zu zehn Jahren zwischen Bewerbung 
und Auswahl eines Bewerbers/einer Bewerberin. 
Demnach sind Bewerber_innen buchstäblich in 
der Warteschleife gestorben. Deswegen hat die 
australische Regierung eine Menge Anstrengun-
gen unternommen, um den Auswahlprozess zu 
beschleunigen. Zur gleichen Zeit betrug die Aus-
wahlzeit in Australien bereits nur ein paar Mona-
te, und im Extremfall dauert der Auswahlprozess 
sogar nur drei bis vier Wochen. So waren wir häu-
fig ziemlich schnell. Aber es variiert, und es hängt 
auch von der Anzahl der Bewerber_innen ab. 
 Gegenwärtig bewerben sich ungefähr 50 Prozent 
der hochqualifizierten Migrant_innen, aber auch 
temporäre Arbeitsmigrant_innen und ehemalige 
internationale Studierende“ (Interview mit Lesley-
anne Hawthorne, Melbourne University, Septem-
ber 2015). 

Dazu hat auch die Einführung des Online-Bewer-
bungsportals „SkillSelect“ zur Beschleunigung 
der Verfahren beigetragen, in das der/die jewei-
lige Bewerber_in alle für das Punktesystem rele-
vanten Informationen eingeben kann und die, 
wie wir es oben bereits dargestellt haben, sowohl 
von australischen Behörden als auch von austra-
lischen Unternehmen jederzeit eingesehen wer-
den können:

„Die Onlineprozesse und die Überprüfung müssen 
schnell geschehen. Kurz gesagt, das australische 
Onlinebewerbungssystem stellt nun sicher, dass 
 Bewerber_innen alle relevanten Informationen be-
reitstellen, also zu ihren Qualifikationen, Bestäti-
gungen zum Lebensunterhalt, unabhängige Ein-
schätzungen ihrer Englischkenntnisse und ob sie 
bereits ein Jobangebot haben. Viele Informationen 
werden jetzt von dem Bewerber oder der Bewerberin 
vor dem Bewerbungsprozess gesammelt und online 
gestellt. […] Der zweite Punkt dabei ist, dass über 
das „Skills Select“-Onlinesystem auch Arbeitgeber 
Zugang haben, sowie auch die Bundesstaaten und 
Regionen. Somit können sie viele Informationen zu 
den Bewerber_innen online einsehen. So können sie 
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zum Beispiel für Queensland suchen, was ein sehr 
unterbevölkerter Bundesstaat ist. Und vielleicht fin-
den sie jemanden, der temporär oder permanent in 
der Region arbeiten möchte und dazu noch genü-
gend Qualifikationen mitbringt. Diese Person könn-
te im System nach oben gehoben werden, entweder 
durch den Arbeitgeber oder durch die Regierung der 
jeweiligen Region. Und durch dieses Beschleunigungs-
verfahren könnte den jeweiligen Bewerber_innen ein 
permanentes oder temporäres Visum angeboten wer-
den. Diese Dinge machen das System  definitiv effi-
zienter“ (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, Mel-
bourne University, September 2015).  

Dabei zeigt sich die Verbesserung des Auswahlsys-
tems auch darin, dass in den letzten Jahren mehr 
als 80 Prozent der Bewerber_innen innerhalb von 
sechs Monaten einen Arbeitsplatz in Australien 
gefunden haben. Zudem wurden in den letzten 
Jahren die Sprachanforderungen erhöht, die Qua-
lifikationen und Berufserfahrungen strenger 
überprüft und das „Sponsorship“ durch australi-
sche Unternehmen und Bundesstaaten bzw. Ter-
ritorien finanziell aufgestockt, um die Arbeits-
marktfähigkeit der Bewerber_innen zu verbes-
sern. Seitdem gibt es eine deutlich höhere Er-
werbstätigkeit unter Arbeitsmigrant_innen als 
unter Einheimischen (96 zu 67 Prozent). Dabei 
herrscht Vollbeschäftigung unter den „Employer 
Sponsored“-Migrant_innen (über 99 Prozent Be-
schäftigung) mit einem Durchschnittsverdienst 
von 75.000 australischen Dollars jährlich 
(Buchanan et al. 2013: 11).

3.2.6 Werbung im Ausland

Das Department of Immigration and Citizenship 
(DIAC)5 wirbt zudem aktiv für die Teilnahme am 
nationalen Migrationsprogramm im Ausland. 
Rund 1.000 der über 8.000 Beschäftigten des 
DIAC sind in ca. 70 Ländern damit beauftragt, für 
den Arbeitsstandort Australien zu werben und 
Fachkräfte zu rekrutieren. So organisiert das DIAC 
z. B. regelmäßige sog. „Skills Australia Needs“- 

Expos (also eine Art Messe oder Ausstellung) in 
verschiedenen Zielländern, auf denen sich austra-
lische Unternehmen und Verwaltungseinrichtun-
gen präsentieren und um Fachkräfte werben kön-
nen. Einige Unternehmen bieten dabei sogar 
 direkt ein „Sponsorship“ für in Frage kommende 
Fachkräfte an (Interview mit Lesleyanne  Haw - 
  thorne, Melbourne University, September 2015). 
Zuletzt fanden diese Messen in Housten, London, 
Athen und auch in Berlin statt (Kaulisch 2012). 

Darüber hinaus werben australische Unter-
nehmen in internationalen Fachzeitschriften und 
Journalen um internationale Fachkräfte. So schal-
ten z. B. australische Krankenhäuser und Uni ver-
si täten im Medical Journal Anzeigen für Nach-
wuchskräfte (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, 
Melbourne University, September 2015).

3.2.7 Übergangsregelungen für verschiedene   

 Statusgruppen

Im australischen Einwanderungssystem gibt es 
zudem grundsätzlich die Möglichkeit für ver-
schiedene Einwanderungsgruppen, sich aus einem 
„temporary residence status“ heraus für einen 
„permanent residence status“ zu bewerben, auch 
im Rahmen des Punktesystems. Demnach kön-
nen sich z. B. ausländische Absolvent_innen von 
australischen Hochschulen innerhalb von 18 Mo-
naten nach ihrem Studienabschluss für einen Be-
ruf in Australien bewerben und nach einer erfolg-
reichen Bewerbung auch von ihrem befristeten 
Studierendenstatus in einen unbefristeten Auf-
enthaltsstatus wechseln. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit, sich für ein weiterhin befristetes 
 Arbeitsvisum zu bewerben. Ausländische Absol-
vent_innen haben in diesem Bewerbungsprozess 
sehr gute Erfolgsaussichten und werden gerne 
von australischen Unternehmen eingestellt, weil 
sie in der Regel bereits hervorragende Englisch-
kenntnisse vorweisen können, gut ausgebildet 
sind und die australische Kultur kennen gelernt 
haben (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, 
Melbourne University, September 2015). 

5 Siehe DIAC-Webpage: www.immi.gov.au.
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Flüchtlinge, die in der Regel von Beginn an auto-
matisch einen unbefristeten Aufenthaltsstatus 
und auch Zugang zu allen Sozialleistungen des 
Staates haben, können sich ebenfalls über das 
Punktesystem um einen Beruf bewerben (Inter-
view mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne Uni-
versity, September 2015). Die sog. „Boat people“, 
die mit dem Boot in Australien landen, sind 
 jedoch vom Punktesystem ausgeschlossen (Inter-
view mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne Uni-
versity, September 2015).

3.2.6 Regelungen der Einreise und des 

 Aufenthalts von Selbstständigen

Die Einwanderung von Selbstständigen wird nicht 
im Rahmen des Punktesystems im „General 
Skilled Migration“-Programm reguliert, sondern 
im „Business Skills“-Programm. Hier gelten für 
die Visavergabe andere Kriterien, wie z. B. ein 
Mindestgrundkapital. Das Visum ist zunächst für 
vier Jahre gültig, kann aber verlängert werden. 
Insgesamt machen Selbstständige aber nur einen 
geringen Teil aller Visabewerber_innen aus. So 
waren es im Jahr 2014/15 nur 7.260 Bewerber_ 
innen. Zum Vergleich: In der „skilled indepen-
dent group“ gab es im selben Zeitraum rund 
44.000 Bewerber_innen. Die meisten selbststän-
digen Bewerber_innen sind reiche, zumeist schon 
ältere Unternehmer_innen aus China (Interview 
mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne Univer-
sity, September 2015). 

3.2.9 Integrationsangebote für Zuwanderer und   

 Zuwanderinnen nach dem Punktesystem

Hochqualifizierte Arbeitsmigrant_innen, die durch 
das Punktesystem ausgewählt wurden, können 
darüber hinaus nicht an den allgemeinen, kos-
tenfreien Integrationsprogrammen des australi-
schen Staates teilnehmen, es sei denn, sie zahlen 
eine Extra-Gebühr dafür. Die Regelintegrations-
angebote sind ausschließlich für Flüchtlinge oder 
migrierte Familienangehörige bestimmt. Den-
noch gibt es eine Reihe von Integrationsprogram-
men, die speziell für Migrant_innen im Punkte-
system angeboten werden, dazu gehören zum 

Beispiel Sprachprogramme wie das „English for 
Employment“-Programm oder sog. „Employ-
ment support“-Programme. Zudem gibt es spe-
zielle Fortbildungsprogramme, wie einjährige 
Universitätskurse, Überbrückungskurse z. B. in 
Buchführung oder Management, Computer- oder 
Programmierkurse etc. Diese Kurse sind ebenfalls 
kostenlos, solange die Arbeitsmigrant_innen nach-
weisen können, dass die Kurse ihre Arbeitsmarkt- 
und Vermittlungsfähigkeit verbessern. Die Kurse 
werden in der Regel gut angenommen: „I think 
that is a really good system, and I have not seen 
any migrant to complain about that system. They 
think it is fair. They have access to the programs, 
it enhances their employability, and they are 
free” (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, Mel-
bourne University, September 2015). 

Berücksichtigung der Genderperspektive
Grundsätzlich gibt es keine spezielle Berücksich-
tigung von Frauen im Auswahlprozess des austra-
lischen Punktesystems, wie z. B. eine Quotenrege-
lung für Frauen. Jedoch ist auffällig, dass der An-
teil von Bewerberinnen im Punktesystem in den 
letzten Jahren gestiegen ist und in einigen Berufen 
sind sie sogar mit den Bewerbern gleichgezogen:
 

„Insgesamt ist das ganze Migrationssystem nicht 
mehr so männerdominiert wie es noch vor ein 
paar Jahrzehnten war. Wenn man in irgendeinen 
speziellen Bereich schaut […], der traditionell 
männerdominiert war, wie Medizin zum Beispiel, 
so sind da jetzt 50 Prozent Männer und 50 Pro-
zent Frauen. Heutzutage gibt es einen wachsen-
den Frauenanteil, der sich überwiegend in der 
Kategorie der Qualifizierten bewirbt, sowohl für 
temporäre als auch für permanente Positionen. 
[…] Der Anteil [von Frauen] ist sehr stark ange-
wachsen, und [Frauen] dominieren natürlich in 
Bereichen wie Krankenpflege und Bildung […].  
In anderen Bereichen wiederum sind Männer im-
mer noch in der Mehrzahl. Aber das verändert 
sich auch. Insgesamt gibt es viele Möglichkeiten 
für weibliche Einwanderer“ (Interview mit Lesley-
anne Hawthorne, Melbourne University, Septem-
ber 2015).



Friedrich-Ebert-Stiftung

30

WISO
Diskurs

3.2.10 Aufenthaltsstatus

Bis in die 1990er Jahre wurden Arbeitsvisa im 
Rahmen des Punktesystems grundsätzlich für bis 
zu vier Jahren vergeben. Nach den neuen Krite-
rien des Punktesystems seit dem Jahr 2012 kön-
nen Arbeitsvisa jetzt aber auch dauerhaft verge-
ben werden (und auch weiterhin temporär). Da-
bei gelten die Visa subclasses 189 und 190 als 
unbeschränkte Arbeitserlaubnis („permanent re-
sidence status“) und das Visa subclass 489 als eine 
vierjährige Arbeitserlaubnis in einer bestimmten 
Region („temporary residence status“). 

Bedingungen für Einbürgerung
Nach dem Australian Citizenship Act von 2007 
können Migrant_innen, die einen dauerhaften 
Aufenthaltsstatus („permanent residence status“) 
besitzen und sich seit mindestens zwei Jahren 
rechtmäßig in Australien aufhalten, einen Antrag 
auf Einbürgerung stellen. Für Einwanderinnen 
und Einwanderer, die erst nach dem 1. Juli 2007 
„permanent residents“ in Australien geworden 
sind, gilt eine Wartefrist von vier Jahren. Zudem 
müssen weitere Kriterien erfüllt sein, wie z. B. 
sehr gute Englischkenntnisse sowie Grundkennt-
nisse der demokratischen Ordnung Australiens. 
Die Kenntnisse werden im „Australian citizenship 
test“  geprüft, der bestanden werden muss, um 
eingebürgert zu werden. Dabei ist eine doppelte 
Staatsbürgerschaft grundsätzlich möglich, d. h. 
die Übernahme der australischen Staatsbürger-
schaft führt nicht automatisch zu einem Verlust 
der vorhergehenden Staatsbürgerschaft. Dies muss 
aber im Einzelfall geprüft werden. 

Einreiseregelungen für Familienangehörige und  
deren rechtliche Absicherung
Arbeitsmigrant_innen, die sich im Rahmen des 
Punktesystems für ein Arbeitsvisum bewerben, 
können weiterhin einen Visumsantrag für mit-
reisende oder nachziehende Familienmitglieder 
stellen, in der Regel geschieht dies für ein „per-
manent visa“. Dabei müssen die Familienmitglie-
der bestimmte Anforderungskriterien erfüllen, 
wie z. B. ihr Verhältnis zu dem Antragsteller, Aus-
künfte über ihren persönlichen Charakter, ihre 
Einstellung zum australischen Wertesystem und 

zur demokratischen Grundordnung. Zudem müs-
sen sie sich einem Englischsprachtest unterzie-
hen (Buchanan et al. 2013: 7) und sich, wie auch 
die Erstbewerber_innen im Punktesystem, einem 
umfangreichen Medizincheck unterziehen (wenn 
man älter als 15 Jahre ist), inklusive Röntgen-
untersuchung und HIV-Test. Hierbei kann aller-
dings allein die Diagnose einer Tuberkulose zu 
einer Verweigerung der Einreise führen, wobei 
nach der Genesung ein erneuter Einreiseantrag 
gestellt werden kann (Murray 2011). Dabei erhal-
ten die Familienangehörigen sofort alle Rechte in 
Australien, einschließlich des Zugangs zu allen So-
zialleistungen wie „Medicare“ (der staatlichen 
Krankenversicherung), zum Bildungssystem und 
zum Arbeitsmarkt (Interview mit Lesleyanne Haw-
thorne, Melbourne University, September 2015). 

3.3  Neuseeland

3.3.1 Kurzer historischer Überblick der 

 Einwanderungspolitik

Ähnlich wie in Kanada und Australien kamen die 
ersten europäischen Einwanderer und Einwan-
derinnen nach Neuseeland aus Großbritannien 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, vor allem als 
Missionare und Handelsleute. Nachdem Großbri-
tannien die Souveränität über Neuseeland im 
Jahr 1840 proklamiert hatte, begann eine koordi-
nierte Einwanderung aus Großbritannien und 
 Irland nach Neuseeland. Zudem kamen auch 
 Einwanderer und Einwanderinnen aus anderen 
europäischen Staaten, wie Deutschland, Frank-
reich oder Schweden, aber auch aus außereuro-
päischen Staaten wie China und Indien, um in 
der Landwirtschaft oder im Schienen- und Brü-
ckenbau zu arbeiten. Zwischen 1880 und 1930 
erließ das neuseeländische Parlament allerdings 
mehrere Gesetze, um die Einwanderung aus asia-
tischen Ländern zu begrenzen, und verbot die 
Einbürgerung von asiatischen Einwanderern und 
Einwanderinnen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, wie 
auch in anderen westlich geprägten Ländern, die 
national und ethnisch ausgerichtete Einwande-
rungspolitik schrittweise abgeschafft und mehr 



31

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

nach humanitären und ökonomischen Gesichts-
punkten gestaltet. Danach gewährte Neuseeland 
z.B. mehreren Tausenden Ungarn Asyl, die vor 
Armut und Unterdrückung flüchteten. Zudem 
wurden auch Arbeiter_innen aus anderen europä-
ischen Ländern rekrutiert, nachdem die neusee-
ländische Regierung keine britischen Arbeitskräf-
te hatte mehr gewinnen können. So wurde u. a. 
ein bilaterales Abkommen für ausgebildete Ar-
beitskräfte mit den Niederlanden abgeschlossen. 
Geringqualifizierte Arbeiter_innen wurden aus 
südpazifischen Ländern rekrutiert, um vor allem 
die große Nachfrage im wachsenden Industrie-
sektor zu befriedigen. Diese sollten zwar nur 
 saisonal einwandern, jedoch blieben viele von 
ihnen nach Ablauf ihres temporären Arbeits-
visums illegal in Neuseeland. Darüber hinaus 
wurde im Jahr 1961 die bis dahin geltende voll-
kommen freie Einwanderung von britischen 
Staatsbürgern nach Neuseeland per Gesetz einge-
schränkt, was allerdings erst seit dem Jahr 1974 
konsequent praktiziert wird (Beaglehole 2012).

Das Einwanderungsgesetz aus dem Jahr 1987 
verbot endgültig die Einwanderungsregulierung 
nach ethnischen und nationalen Kriterien. Seit-
dem wird die Einwanderung nach folgenden 
 Kategorien reguliert, die auch heute noch maß-
gebend sind:
(1) „Skilled Migrant Category“ (SMC, qualifizierte 
und hochqualifizierte Migrant_innen); 
(2) „Business and Investment“ (Entrepreneurs 
und Investoren); 
(3) Familienzusammenführung; 
(4) „Samoan Quota“, die samoische Einwande-
rung nach Quoten reguliert, und 
(5) die „Pacific Access Category“, nach der sich 
jährlich eine bestimmte Anzahl von Bürger_in-
nen aus den Inselstaaten Fiji, Kiribati, Tuvalu und 
Tonga für einen Aufenthalt in Neuseeland bewer-
ben können (Immigration New Zealand 2015). 

Nach dem Zensus von 2013 sind die meisten 
 Immigrant_innen traditionell immer noch aus 
Großbritannien (über 250.000, die in Großbri-
tannien geboren sind), gefolgt von China (fast 
100.000), Indien (ca. 67.000) und Australien  

(ca. 63.000), bei insgesamt rund 4,5 Millionen 
Einwohner_innen (Statistics New Zealand 2015). 

3.3.2 Kurzer Überblick über die unterschiedlichen  

 rechtlichen Regelungen der Steuerung der   

 ökonomischen Zuwanderung

Die ökonomische Zuwanderung wird seit dem 
Jahr 2009 in einem Einwanderungsgesetz (Immi-
gration Act 2009) geregelt und vom Servicebüro 
„Immigration New Zealand“ (INZ)6, das dem neu-
seeländischen Ministerium für Business, Innova-
tion und Beschäftigung unterstellt ist, koordi-
niert (Immigration New Zealand 2015d). Dabei 
sind die beiden oben genannten Kategorien der 
ökonomischen Zuwanderung, die „Skilled Mi-
grant Category“ (SMC, qualifizierte und hoch-
qualifizierte Migrant_innen) und der „Business 
and Investment Category“ (selbstständige Unter-
nehmer_innen und Investor_innen), maßgeblich.

Die „Skilled Migrant Category“ richtet sich 
an hochqualifizierte Arbeitsmigrant_innen, die 
in Neuseeland eine Arbeit aufnehmen wollen. 
Die „Business and Investment Category“ richtet 
sich, wie der Name schon sagt, an Unternehmer_
innen und Investor_innen, die ein Unternehmen 
in Neuseeland eröffnen bzw. in bereits beste-
hende Unternehmen investieren und deshalb 
nach Neuseeland ziehen möchten. Dabei können 
die Unternehmer_innen ein sog. „Entrepreneur 
Work Visa“ beantragen, das für zwei Jahre gültig 
ist. Nachdem sie zwei Jahre das Unternehmen 
 erfolgreich geführt haben, können sie ein lang-
fristiges „Entrepreneur Residence Visa“ beantra-
gen. Investor_innen können sich für ein „Inves-
tor“- bzw. „Investor Plus“-Visum, für die man 
mind. 1,5 Millionen NZ-Dollar (ca. 850.000 Euro) 
investieren muss, oder für ein „Temporary Re tire-
ment“-Visum bewerben, die jeweils eine Gültig-
keit von bis zu zwei Jahre haben (Immigration New 
Zealand 2015c). Geringqualifizierte Einwanderer 
und Einwanderinnen können sich darüber hinaus 
im sog. „Seasonal Workers Program“ bewerben, in 
dem sie aber nur temporäre Visa erhalten können 
(Interview mit Richard Bedford, University of 
 Waikato, September 2015). Über ein Punktesystem 

6 Ausführliche Informationen zur Arbeit des INZ findet man unter: https://www.immigration.govt.nz/. 
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vergeben werden dabei Arbeitsvisa, die im Jahr 
1991 eingeführt wurden und im Folgenden genauer 
skizziert werden sollen, nur an Hoch qualifizierte.

3.3.3 Struktur des Punktesystems
Kriterien und Gewichtung des Punktesystems
Gegenwärtig werden im Rahmen des Punkte-
systems bis zu 26.000 Arbeitsmigrant_innen pro 
Jahr rekrutiert. Die Auswahl der qualifizierten 
und hochqualifizierten Arbeitsmigrant_innen er-
folgt dabei nach den fünf Kriterien:
(1) „Alter“; 
(2) „Familienmitglieder in Neuseeland“; 
(3) „Arbeitsplatzstatus“; 
(4) „Berufserfahrungen“ und 
(5) „berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten“. 

Für die verschiedenen Bereiche können unter-
schiedlich viele Punkte gesammelt werden (vgl. 
Tabelle 3). Als Grundvoraussetzungen gelten da-
bei, dass der/die Bewerber_in unter 55 Jahre alt 
ist, über eine ausreichende Gesundheit verfügt, 
ein einwandfreies Führungszeugnis besitzt und 
gute Englischkenntnisse vorweisen kann (oder 
als Alternative eine Englischunterrichtsgebühr 
bezahlt). Insgesamt gestaltet sich die Punkte-
vergabe komplexer und umfangreicher als in 
 Kanada und Australien, weil der/die Antragstel-
ler_in in vielen Kategorien Zusatzpunkte erhalten 
kann. Die maximale erreichbare Punktzahl beträgt 
350 Punkte, wobei „nur“ eine Mindestpunktzahl 
von 100 Punkten erlangt werden muss, um in das 
Visasystem aufgenommen zu werden. Die Punkte 
werden nach folgenden Kriterien vergeben: 

Ad 1: Alter: Wie in allen Punktesystemen 
wird ein junges Alter am stärksten bewertet. So 
erhalten unter 30-Jährige im neuseeländischen 
Punktesystem 30 Punkte, unter 40-Jährige 25 
Punkte, unter 45-Jährige 20 und unter 50-Jährige 
zehn Punkte. Wie wir oben bereits angesprochen 
haben, können sich über 55-Jährige nicht mehr 
für eine Einwanderung bewerben.

Ad 2: Familienmitglieder in Neuseeland: In 
diesem Bereich erhält ein/eine Antragsteller_in, 
der/die bereits enge Verwandte in Neuseeland 
hat, zehn zusätzliche Punkte. 

Ad 3: Arbeitsplatz: Die meisten Punkte kön-
nen in der Kategorie „Arbeitsplatz“ erzielt wer-
den. Insgesamt werden hier bis zu 110 Punkte 

vergeben, wobei man bereits 60 Punkte erhalten 
kann, wenn man seit über zwölf Monaten einen 
Arbeitsplatz in Neuseeland hat. 50 Punkte erhält 
man, wenn man sich aus dem Ausland bewirbt 
und bereits ein Arbeitsplatzangebot in Neusee-
land hat oder bereits bis zu zwölf Monaten in 
Neuseeland arbeitet. Zusätzliche Punkte kann 
man zudem bekommen, wenn man in einem Be-
ruf beschäftigt ist, der vom neuseeländischen 
Staat als ein zukünftiger Wachstumsbereich ein-
gestuft wird oder in einem Gebiet mit absolutem 
Fachkräftemangel angesiedelt ist (jeweils zehn 
Zusatzpunkte). Weitere Zusatzpunkte kann man 
erlangen, wenn man einen Arbeitsplatz außer-
halb der Metropole Auckland, dem Wirtschafts-
zentrum Neuseelands, hat oder bekommt (zehn 
Punkte) oder wenn der/die Ehepartner_in (oder 
Lebenspartner_in) als Fachkraft eingestuft wird 
oder bereits ein Arbeitsplatzangebot in Neusee-
land hat.

Ad 4: Berufserfahrung: Für „Berufserfahrung“ 
können bis zu 75 Punkte erzielt werden. Dabei 
gibt es für mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 
zehn Punkte, für zehn und mehr Jahre Berufser-
fahrung 30 Punkte. Zudem kann man auch hier 
weitere Zusatzpunkte sammeln. Dazu gehören 
Punkte für die Berufserfahrung in Neuseeland, für 
die man z. B. 15 Punkte zusätzlich sammeln kann, 
wenn man bereits mindestens drei Jahre in Neu-
seeland gearbeitet hat. Zudem kann man jeweils 
bis zu 15 Punkte bekommen, wenn man entwe-
der Berufserfahrungen in einem sog. „Zukunfts-
job“ oder auf einem Gebiet mit absolutem Fach-
kräftemangel gemacht hat.

Ad 5: Berufliche Qualifikationen und Fähig-
keiten: Schließlich kann man bis zu 125 Punkte 
für berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten 
sammeln. Hier lassen sich bis zu 60 Punkte für die 
berufliche Ausbildung erreichen (inklusive Pro-
motion). Zusatzpunkte kann man für eine uni-
versitäre Ausbildung in Neuseeland bekommen 
(bis zu 25 Punkte), für Qualifikationen in Man-
gelberufen bzw. Zukunftsjobs (maximal 20 Punk-
te) und für die Fachausbildung des Ehe- oder Le-
benspartners/der Ehe- oder Lebenspartnerin (bis 
zu 20 Punkte). Die detaillierte Übersicht über Kri-
terien und Gewichtung des neuseeländischen 
Punktesystems werden in der nachfolgenden Ta-
belle dargestellt. 
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Tabelle 3:

Kriterien und Gewichtung des neuseeländischen Punktesystems 

Punktevergabekriterien für ausländische Arbeitskräfte Punktegewichtung

Alter  Maximale Punktzahl: 30

20 bis 29 Jahre 30
30 bis 39 Jahre 25
40 bis 44 Jahre 20
45 bis 49 Jahre 10
50 bis 55 Jahre 5

Familienmitglieder Maximale Punktzahl: 10

enge Familienmitglieder in Neuseeland 10

Arbeitsplatzstatus Maximale Punktzahl: 110

Arbeitsplatzangebot in Neuseeland 50
aktueller Arbeitsplatz in Neuseeland für weniger als 12 Monate  50
aktueller Arbeitsplatz in Neuseeland mehr als 12 Monate mögliche Zusatzpunkte 60
Beschäftigung in einem zukünftigen Wachstumsbereich 10
Beschäftigung in einem Gebiet mit Fachkräftemangel 10
Beschäftigung außerhalb von Auckland 10
Partner kann als Fachkraft eingestuft werden oder hat ein Arbeitsplatzangebot in Neuseeland 20

Berufserfahrungen Maximale Punktzahl: 75

2 Jahre  10
4 Jahre  15
6 Jahre  20
8 Jahre  25
10 Jahre 30

Zusatzpunkte für Berufserfahrungen in Neuseeland:
1 Jahr  5
2 Jahre  10
3 Jahre oder mehr 15

mögliche Zusatzpunkte für Berufserfahrungen in einem zukünftigen Wachstumsbereich:
2 bis 5 Jahre 10
6 Jahre oder mehr 15

Mögliche Zusatzpunkte für Berufserfahrungen in einem Gebiet mit absoluten Fachkräftemangel:
2 bis 5 Jahre 10 
6 Jahre oder mehr 15

Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten Maximale Punktzahl: 125

Level 4 bis 6 (z.B. Handwerk, Arbeitszeugnisse) 40
Level 7 oder 8 (z.B. Bachelorabschluss) 50
Level 9 oder 10 (z.B. Masterabschluss, Promotion) 60

mögliche Zusatzpunkte für berufliche Qualifikationen:
2 Jahre Studium und Bachelorabschluss in Neuseeland 10
1 Jahr Studium und Masterabschluss in Neuseeland 10
2 Jahre Studium und Masterabschluss in Neuseeland 15
Qualifikationen in einem zukünftigen Wachstumsbereich 10
Qualifikationen in einem Gebiet mit Fachkräftemangel 10 
Partner_in mit Qualifikationen auf Level 4 bis 6 10
Partner_in mit Qualifikationen auf Level 7 und mehr 20

Maximalpunktzahl: 350

Mindestpunktzahl: 100

Quelle: Immigration New Zealand 2015a; eigene Übersetzung.
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Bedeutung der Arbeitsplatzzusage
Wie bereits dargestellt, ist eine Arbeitsplatzzusage 
im neuseeländischen System nicht zwingend 
notwendig, sie wird aber innerhalb des Punkte-
systems besonders berücksichtigt, sowohl bei dem/
der Antragsteller_in als auch für den/die Ehe- oder 
Lebenspartner_in. Demnach kann der/die An-
tragsteller_in 50 Punkte für eine Arbeitsplatzzu-
sage erhalten, der/die Ehepartner_in 20 Punkte.

Regelungen für Mangelberufe und Engpässe in 
bestimmten Sektoren
Für die Bewerbung um einen Arbeitsplatz in einem 
Mangelberuf in Australien kann der/die Antrag-
steller_in zehn Zusatzpunkte erhalten. Falls der/
die Antragsteller_in bereits Qualifikationen und 
Berufserfahrungen in einem Mangelberuf aufwei-
sen kann, bekommt er/sie jeweils nochmal zehn 
Punkte. Somit kann der/die Antragsteller_in im 
Bereich „Mangelberufe und Engpässe in bestimm-
ten Sektoren“ insgesamt bis zu 30 Punkte zusätz-
lich sammeln. Was dabei ein Mangelberuf ist, 
wird vom neuseeländischen Staat in regelmäßi-
gen Abständen neu festgelegt. 

Regelungen für unterschiedliche Qualifikationsstufen
Wie bereits oben erwähnt, gibt es im neuseelän-
dischen Punktesystem auch Regelungen für un-
terschiedliche Qualifikationsstufen. So kann man 
40 Punkte z. B. für Handwerkserfahrungen oder Ar-
beitszeugnisse bekommen (Level 4 bis 6), 50 Punk-
te für einen Bachelorabschluss (Level 7 oder 8) oder 
60 Punkte für einen Master- oder Promotions-
abschluss (Level 9 oder 10). 

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Ähnlich wie in Kanada und Australien wurde 
auch in Neuseeland ein Online-Bewerbungspro-
gramm für Arbeitsmigrant_innen eingeführt, um 
das Bewerbungs- und Antragsverfahren schneller, 
günstiger und einfacher zu machen. Auch hier 
muss der/die Bewerber_in ein Formular online 
ausfüllen, das sog. „Expression of Interest“ (EOI), 
in dem er/sie seine/ihre beruflichen Interessen 
mitteilt sowie Fähigkeiten und Erfahrungen auf-
listet, die für die Punktevergabe im Rahmen des 
Punktesystems relevant sind (das EOI kann je-

doch auch weiterhin in Briefform ausgefüllt und 
per Post zugeschickt werden). Dafür muss der/die 
Bewerber_in eine Gebühr von zurzeit 510 NZ-
Dollar (ca. 300 Euro) zahlen. Nachdem das EOI 
nach dem Punktesystem ausgewertet wurde und 
der/die Antragsteller_in mindestens 100 Punkte 
erreicht hat, kommt er/sie in den sog. Online-
Auswahlpool. Alle zwei Wochen werden auto-
matisch die Antragsteller_innen ausgewählt, die 
mindestens 140 Punkte erreicht haben. Danach 
werden die Antragsteller_innen ausgewählt, die 
zwischen 100 und 139 Punkte und gleichzeitig 
ein Arbeitsplatzangebot in Neuseeland bekom-
men haben. Falls danach die 26.000 zur Verfü-
gung stehenden Plätze noch nicht komplett ver-
geben sind, wird nach weiteren Kriterien aus dem 
Bewerberpool mit niedrigeren Punktzahlen aus-
gewählt. Die EOI verlieren allerdings nach sechs 
Monaten ihre Gültigkeit und falls der/die jewei-
lige Antragsteller_in nach Ablauf dieser Frist  
noch nicht ausgewählt wurde, wird er/sie aus 
dem Bewerberpool gelöscht. Danach kann man 
sich aber erneut mit einem neuen EOI bewerben.

Nachdem ein/eine Bewerber_in nach den 
 jeweiligen Kriterien aus dem Pool ausgewählt 
wurde, kann er/sie sich innerhalb von vier Mona-
ten für ein Aufenthaltsvisum in Neuseeland be-
werben. Dafür muss ein Nachweis über die eige-
nen Auskünfte im EOI und entsprechende Eng-
lischkenntnisse, für die keine Punkte im System 
vergeben werden, erbracht werden (Immigration 
New Zealand 2015b).

3.3.4 Politische Entscheidungsprozesse im 

 Rahmen des Punktesystems

Regionale und föderale Gesichtspunkte
Da der neuseeländische Staat –  im Gegensatz zu 
Kanada und Australien – ein stark zentralisierter 
und nicht-föderaler Staat ist, wird die nationale 
Einwanderungspolitik ausschließlich von der neu-
seeländischen Zentralregierung gestaltet, ohne 
Ein beziehung regionaler oder lokaler Vertretun-
gen. Ohnehin gibt es keine regionalen oder lo-
kalen Gebietskörperschaften in Neuseeland, die 
eine eigene Einwanderungspolitik gestalten 
könnten. Alle lokalen Institutionen wie „Regio-
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nal Councils“ und „District Councils“ dürfen nur 
die nationalen Gesetzesvorgaben in der Einwan-
derungspolitik ausführen (Birrell et al. 2006: 228).  
Dennoch werden auch regionale Gesichtspunkte 
im neuseeländischen Punktesystem berücksich-
tigt. So können z.B. zehn Zusatzpunkte erreicht 
werden, falls man sich um einen Arbeitsplatz 
 außerhalb der Wirtschaftsmetropole Auckland 
bewirbt oder in einer Region mit absoluten Fach-
kräftemangel. 

Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Auch lokale Interessensgruppen werden nicht in 
die Gestaltung des Punktesystems einbezogen. 
Ein Grund hierfür ist hauptsächlich darin zu se-
hen, dass Neuseeland ein relativ kleiner Staat mit 
nur ca. 4,5 Millionen Einwohner_innen ist und 
nicht in einzelne Staaten und Territorien zerglie-
dert ist wie Kanada und Australien. Auch Interes-
sengruppen wie Arbeitgebervereinigungen und 
Gewerkschaften werden zwar von der Regierung 
im Hinblick auf Neuerungen im Punkte system 
konsultiert, aber nicht zwingend in den Policy-
making-Prozess eingebunden. Überhaupt sind 
Gewerkschaften traditionell nicht sehr stark in 
Neuseeland, nur ca. zehn Prozent der neuseelän-
dischen Arbeitnehmer_innen sind in Gewerk-
schaften organisiert (Interview mit Richard Bed-
ford, University of Waikato, September 2015). 

Die einzige Gruppe, die regelmäßig in die 
Modifikationen des Punktesystems einbezogen 
wird, sind Wissenschaftler_innen und Expert_in-
nen. Sie werden regelmäßig vom Arbeitsminis-
terium, das für die Steuerung der ökonomischen 
Zuwanderung zuständig ist, eingeladen, um 
 Evaluationen und Verbesserungsvorschläge vor-
zutragen:

„Das Arbeitsministerium stellt traditionell Bera-
tungsgruppen für die Einwanderungs politik zu-
sammen. Dabei wird das Material auf Vertrau-
ensbasis auch ausgetauscht, um sicherzustellen, 
dass Wissenschaftler_innen nicht einfach ein 
kritisches Papier veröffent lichen, das sie nicht 
vorher mit dem Ministerium diskutiert haben. Es 
gibt einen großen Austausch zwischen den Minis-
terien in Neuseeland und der Wissenschaft. 

Hauptsächlich auch, weil es ein kleines Land und 
eine kleine Gesellschaft ist. Deswegen hat man 
auch  einen relativ einfachen Zugang zu den Mi-
nistern“ (Interview mit Richard Bedford, Univer-
sity of Waikato, September 2015).

3.3.5 Effektivität und Wirkungen des 

 Punktesystems

Neuseeland hat im Jahr 2014 ca. 25.000 Visa an 
hochqualifizierte Migrant_innen im Rahmen des 
Punktesystems vergeben. Demgegenüber wurden 
138.000 Visa an geringqualifizierte Migrant_in-
nen ausgestellt (Hawthorne 2014: 12). Damit 
konnte Neuseeland seine Vorgaben in den letzten 
Jahren erfüllen. Die meisten hochqualifizierten 
Zuwanderer und Zuwanderinnen kamen aus In-
dien, gefolgt von China, Philippinen, Großbri-
tannien und pazifischen Inselstaaten. Auch in 
den Jahren zuvor lag die Zahl der hochqualifizier-
ten deutlich unter der geringqualifizierter Mi-
grant_innen. Dabei wiesen vor allem Hochquali-
fizierte, die im Rahmen des Punktesystems ausge-
wählt wurden, durchweg gute Arbeitsmarkter-
gebnisse auf, d. h. die meisten von ihnen konnten 
schnell einen geeigneten Beruf finden, der sie 
zufrieden stellt und auch relativ gut bezahlt wird. 
Nur unter den Einwanderern und Einwanderinnen 
aus China und pazifischen Inselstaaten waren die 
Arbeitsmarktergebnisse schlechter als bei Zuwan-
derern und Zuwanderinnen aus Indien und west-
europäischen Ländern. Ein Grund hierfür wird in 
den größeren Sprachproblemen aisatischer bzw. 
pazifischer Zuwanderer und Zuwanderinnen ge-
sehen. Zudem seien sie auch mehr Diskriminie-
rungen ausgesetzt (Interview mit Richard Bed-
ford, University of Waikato, September 2015). 
Insgesamt konnten durch hochqualifizierte Ein-
wanderer und Einwanderinnen viele Lücken im 
neuseeländischen Arbeitsmarkt langfristig ge-
schlossen werden (Hawthorne 2014). 

Trotz dieser Arbeitsmarkterfolge ergaben sich 
auch Probleme bei der Umsetzung des Punktesys-
tems in der Vergangenheit. Als größtes Problem 
stellte sich dabei, ähnlich wie in Kanada, die lan-
ge Bearbeitungszeit heraus: 
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„Letztlich hatten wir einen ziemlich großen Rück-
stau an Menschen und nicht getroffenen Ent-
scheidungen, weil es eben diese bestimmte Min-
destanzahl von Menschen gab, die einwandern 
durften. Dies hat jedoch eine größere Anzahl von 
Menschen nicht davon abgehalten, sich weiter zu 
bewerben, genauso wie im kanadischen System. 
Dadurch haben wir eine lange Warteschlange 
kreiert und viele Menschen mussten lange auf 
ihre Zusage zur Einwanderung warten“ (Inter-
view mit  Richard Bedford, University of Waikato, 
September 2015). 

Zudem hatte man auch Probleme mit Bewerber_
innen, die im Rahmen des Punktesystems die 
notwendigen Punkte erreicht hatten und auch 
eine Genehmigung zur Einwanderung erhalten 
haben, aber letztendlich nicht oder erst nach 
 einer relativ langen Wartezeit tatsächlich einge-
wandert sind:

„Die Regierung hat eine Einwanderungshöchst-
grenze eingeführt, die es ermöglichte, die jährli-
che Einwanderungsanzahl der zu gelassenen Be-
werber_innen besser zu regulieren. Das Problem 
war jedoch, dass einige Menschen, die angenom-
men wurden, zuerst nicht kamen. Das heißt zum 
Beispiel, dass man 10.000 Bewerber_innen pro 
Jahr zulässt, aber es vergehen drei oder vier Jahre, 
bis diese tatsächlich einwandern. Dies betraf vor 
allem Einwanderinnen und Einwanderer aus 
 Europa oder Nordamerika, die eine Genehmigung 
erhielten, aber erst viel später einwanderten“  
(Interview mit Richard Bedford, University of 
Waikato, September 2015).

Um diesen Problemen vorzubeugen, wurde im 
Jahr 2003 das Online-Bewerbungssystem einge-
führt, das das erste seiner Art im Rahmen des 
Punktesystems war. Australien und Kanada ha-
ben ihre Onlinesysteme erst über zehn Jahre spä-
ter eingeführt. Den langen Warteschleifen wurde 
dadurch vorgebeugt, dass man beschloss, die Be-
werber_innen, die keinen Job finden, maximal 
nur noch drei Monate im Onlinepool zu lassen 
und danach automatisch zu löschen. Danach 
können sie sich aber jederzeit wieder bewerben. 

Dass das gegenwärtige Punktesystem seit dem 
Jahr 2003 nicht mehr wesentlich modifiziert wur-
de, ist auch ein Indiz dafür, dass es effizient funk-
tioniert und positiv bewertet wird: 

„Ich glaube, dass das neuseeländische Punkte-
system alles in allem sehr gut funktioniert. Das 
sieht man auch daran, dass es kaum Veränderun-
gen an der Zahl der zugelassenen qualifizierten 
Einwanderer und Einwanderinnen gab, seitdem 
das Punktesystem im Jahr 2003 eingeführt wur-
de. […] Zudem gab es auch keine große Kritik am 
Aufenthaltssystem, worum es ja hauptsächlich 
im Punktesystem geht“ (Interview mit Richard 
Bedford, University of Waikato, September 2015).

3.3.6 Werbung im Ausland

Die gegenwärtige neuseeländische Regierung ver-
sucht vor allem gut ausgebildete und wohlhaben-
de Migrant_innen, also auch Unternehmer_in-
nen und Investor_innen, nach Neuseeland zu lo-
cken. Dabei wirbt sie nicht für das Punktesystem 
im Speziellen, sondern mit dem positiven Image 
Neuseelands als „ganzes Paket“ – d. h. mit Land, 
Natur, Mentalität, Wohlstand, Sicherheit, Frei-
heit etc. – um insbesondere Einwanderer und 
Einwanderinnen aus westlichen Staaten anzulo-
cken. Dafür werden vor allem Internetauftritte, 
aber auch Werbekampagnen in internationalen 
Zeitschriften und an öffentlichen Plätzen in den 
Herkunftsländern potenzieller Auswanderer und 
Auswanderinnen gestartet, wie z. B. auf Bahn-
höfen und Flughäfen. Zudem werden auch Aus-
stellungen und Messen in Europa und Nordame-
rika veranstaltet (Interview mit Richard Bedford, 
University of Waikato, September 2015). 

3.3.7 Übergangsregelungen für verschiedene   

 Statusgruppen

Hochqualifizierte Arbeitsmigrant_innen, die im 
„Skilled Migrant Program“ nach dem Punktesys-
tem ausgewählt werden, bekommen einen per-
manenten Aufenthaltsstatus. Demgegenüber be-
kommen geringqualifizierte Arbeitsmigrant_in-
nen, die im „Seasonal Workers Program“ nicht 
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nach einem Punktesystem ausgewählt wurden, 
nur einen temporären Aufenthaltsstatus. Dieser 
gilt in der Regel für zwei Jahre und kann nicht 
verlängert werden. Zudem können Arbeitsmi-
grant_innen nicht zwischen den einzelnen Mi gra-
tionsprogrammen wechseln und somit auch 
nicht ihren Aufenthaltsstatus. 

Eine Ausnahme stellen hierbei allerdings 
zwei Einwanderungsgruppen dar: Zum einen 
können sich internationale Studierende, die zu-
nächst einen begrenzten Aufenthaltsstatus haben 
(Studierendenvisum), nach Abschluss ihres Stu-
diums für einen Beruf in Neuseeland und über 
das Punktesystem für ein permanentes Aufent-
haltsvisum bewerben. Nach erfolgreicher Annah-
me würden sie somit von einem begrenzten in 
einen unbegrenzten Aufenthaltsstatus wechseln. 
Zum anderen können sich Besucher_innen des 
Landes (meistens Tourist_innen), die zunächst nur 
ein zeitlich begrenztes „visitor’s visa“ haben, eben-
falls im Rahmen des Punktesystems für einen per-
manenten Aufenthaltsstatus bewerben, sofern sie 
die notwendigen Kriterien dafür erfüllen.

Theoretisch können sich auch Flüchtlinge, 
die sich bereits in Neuseeland aufhalten, im Rah-
men des Punktesystems bewerben. Dadurch wür-
de sich zwar ihr permanenter Aufenthaltsstatus 
nicht ändern, aber ihr Status als Migrant_in, 
nämlich vom hilfsbedürftigen Flüchtling zum/
zur hochqualifizierten Arbeitsmigranten/Arbeits-
migrantin. Jedoch bewerben sich bisher nur sehr 
wenige Flüchtlinge im Rahmen des Punktesys-
tems (Interview mit Richard Bedford, University 
of Waikato, September 2015). 

3.3.8 Regelungen der Einreise und des 

 Aufenthalts von Selbstständigen

Die Einwanderung von Selbstständigen wird, wie 
bereits ausgeführt, nicht im Rahmen des Punkte-
systems geregelt, sondern durch Visavergabe 
nach den Kriterien der „Business and Investor 
 Category“. Danach können Unternehmer_innen 
ein sog. „Entrepreneur Work Visa“ erhalten, das 
für zwei Jahre gültig ist. Danach können sie sich 
für ein zeitlich unbeschränktes „Entrepreneur 
 Residence Visa“ bewerben. Unternehmer_innen, 

die bereits ein „Long Term Business Visa“ (LTBV) 
besitzen, können sich auch für einen langfristi-
gen Aufenthaltsstatus bewerben (Immigration 
New Zealand 2015c). 

3.3.9 Integrationsangebote für Zuwanderer und   

 Zuwanderinnen nach dem Punktesystem

Integrationsangebote für Einwanderer und Ein-
wanderinnen wurden in Neuseeland erst in den 
letzten zehn Jahren eingeführt. Zuvor bestand die 
Einwanderung hauptsächlich aus nordeuropä-
ischen Einwanderern und Einwanderinnen, die 
mit der englischen Sprache und der einheimi-
schen Kultur vertraut waren, weswegen man es 
auch nicht für notwendig erachtete, Integrations-
programme für diese Einwanderungsgruppen an-
zubieten. Überhaupt waren die Einwanderer und 
Einwanderinnen eher auf sich selbst gestellt, was 
aber auch ihren Vorstellungen von Freiheit ent-
sprach: „The general approach in the past was: 
you come to New Zealand and you look after 
yourself“ (Interview mit Richard Bedford, Univer-
sity of Waikato, September 2015). Inzwischen hat 
man aufgrund der wachsenden Einwanderung 
aus asiatischen und pazifischen Ländern aller-
dings ein umfassendes Clusterprogramm mit 
dem Titel „Full Settlement Program“ zur Integra-
tion im Jahr 2006 eingeführt, in dem auch hoch-
qualifizierte Arbeitsmigrant_innen teilnehmen 
kön nen. Das „Full Settlement Program“ vereint un-
ter anderem Sprachkurse, Kultur- und Freizeitpro-
gramme sowie Arbeitsmarktintegrationsprogram-
me unter einem Dach (New Zealand Now 2015).

Berücksichtigung der Genderperspektive
Es gibt keine Programme innerhalb des Punkte-
systems, die speziell die Belange von Frauen oder 
Männer adressieren und darauf ausgerichtet sind, 
Frauen oder Männer besonders bei der Arbeits-
marktintegration zu unterstützen. Dabei ist aller-
dings wichtig zu bemerken, dass sich relativ we-
nige Frauen als Hauptbewerberinnen im Rahmen 
des Punktesystems bewerben. Frauen kommen 
hauptsächlich als Familienangehörige des Haupt-
bewerbers nach Neuseeland (Interview mit  Richard 
Bedford, University of Waikato, September 2015).
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3.3.10 Aufenthaltsstatus der Einwanderer und   

 Einwanderinnen

Bedingungen für Einbürgerung
Nach dem New Zealand Citizenship Act von 
1977, können Migrant_innen, die einen dauer-
haften Aufenthaltsstatus („permanent residence 
status“) besitzen und sich seit mindestens fünf 
Jahren rechtmäßig und ohne Unterbrechungen 
in Australien aufhalten, einen Antrag auf Einbür-
gerung stellen. Dies gilt auch für Arbeitsmigrant_
innen, die sich mit einem Arbeitsvisum in Neu-
seeland aufhalten und u.a. über ausreichende 
Kenntnisse in der englischen Sprache und über 
die Geschichte, Kultur und Sitten in Neuseeland 
verfügen. 

Einreiseregelungen für Familienangehörige und 
deren rechtliche Absicherung
Ehe- bzw. Lebenspartner_innen sowie Kinder bis 
zu 18 Jahren dürfen als Zweitantragsteller_innen 
mit dem/der Hauptbewerber_in im Rahmen des 
Punktesystems nach Neuseeland einwandern. 
 Familienangehörige bekommen ebenfalls wie der/
die Hauptantragsteller_in einen permanenten 
Aufenthaltsstatus und genießen die gleichen 
Rechte wie Staatsbürger_innen. Dies schließt 
auch unbeschränkte Zugänge zu Arbeitsmarkt 
und Gesundheitssystem ein sowie das Recht auf 
Schulbildung für die Kinder. Zudem dürfen Ein-
wanderinnen und Einwanderer an allen Wahlen 
in Neuseeland teilnehmen, was einzigartig unter 
allen OECD-Ländern ist (Interview mit Richard 
Bedford, University of Waikato, September 2015).

3.4  Großbritannien

3.4.1 Kurzer historischer Überblick der 

 Einwanderungspolitik

Obwohl Großbritannien meistens als Paradebei-
spiel eines klassischen Auswanderungslandes he-
rangezogen wird (v. a. Auswanderung nach Nord-
amerika, Südafrika, Australien und Neuseeland 
über Jahrhunderte hinweg), gilt es selbst als eine 
„Nation made by Immigrants“ (Conway 2007), 

weil besonders römische, sächsische, wikingische 
und normannische Einwanderinnen und Einwan-
derer, die im ersten Jahrtausend nach Christus 
auf den britischen Inseln siedelten, Britannien 
und somit das spätere Königreich wesentlich 
mitaufbauten. Bereits im Jahr 1350 wurde der 
Status of Children Born Abroad Act beschlossen, 
der es im Ausland geborenen Kindern, deren El-
tern aus England kommen, erlaubte, ebenfalls zur 
englischen Na tion zu gehören. Diese Regelung 
wurde durch den British Nationality Act 1772 
nochmal bekräftigt. Mit seinem Aufstieg zur 
Weltmacht dehnte England auch seine Einfluss-
bereiche auf anderen Kontinenten aus. Dabei be-
trieb es auch Sklavenhandel mit den Ländern des 
britischen Imperiums, wodurch weitere Arbeits-
kräfte auf die Insel kamen. Um 1800 lebten so 
über 20.000 afrika nische Sklav_innen in Eng-
land. Erst im Jahr 1833 wurde Sklaverei offiziell 
im britischen Königreich verboten, obwohl es de 
facto weiter betrieben wurde, insbesondere in 
 Indien (Somer ville et al. 2009).

Während des 19. Jahrhunderts wurden kaum 
Einwanderungsgesetze in Großbritannien verab-
schiedet. Erst der Zweite Weltkrieg und die Folgen 
markierten einen Wendepunkt in der Einwande-
rungspolitik. Der sog. British Nationality Act von 
1948 wurde vor allem aus zwei Gründen erlassen: 
Zum einen sollte damit die Führungsrolle Groß-
britanniens im Commonwealth gestärkt werden. 
Zum anderen sollte er aber auch die Rekrutierung 
von Arbeitskräften aus den Commonwealth-Staa-
ten erleichtern. Deshalb wurde es den 800 Millio-
nen Bürger_innen des Commonwealths erlaubt, 
ohne Visum nach Großbritannien einzureisen, 
um dort zu leben und zu arbeiten (Somerville et 
al. 2009). Zudem gab es Programme, wie z. B. das 
European Volunteer Workers Programme, um ge-
ringqualifizierte Arbeitskräfte aus kontinental-
europäischen Staaten anzuwerben. Jedoch führte 
Großbritannien nie eine so umfangreiche Gast-
arbeiterpolitik ein wie die Bundesrepublik 
Deutschland und andere Staaten Westeuropas in 
den 1950er und 1960er Jahren (Hampshire 2009).

Zu grundlegenden Veränderungen in der 
 britischen Einwanderungspolitik kam es jedoch 
wieder zum Ende der 1990er Jahre und zu Beginn 
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des 21. Jahrhunderts, als die regierende Labour-
Partei einem gestiegenen öffentlichen Druck aus-
gesetzt war und tiefe Einschnitte beschloss. In 
dieser Zeit wurden auch die aktuell gültigen Ge-
setze verabschiedet, die die britische Einwande-
rungspolitik prägen und die man grundsätzlich 
in drei Bereiche einteilen kann: 1) Flüchtlings- 
und Asylbewerberpolitik, 2) Wirtschaftsmigra-
tionspolitik („managed migration policy“) und 
Familienmigrationspolitik (Hampshire 2009, 
Murray 2011). Die Flüchtlings- und Asylbewer-
berpolitik basiert dabei im Wesentlichen auf dem 
Nationality, Immigration and Asylum Act von 
2002, der die Aufenthaltsrechte und Sozialleis-
tungen für diese Migrantengruppen regelt. In-
nerhalb der Wirtschaftsmigrationspolitik wird 
dagegen jede Art von ökonomischer Migration 
sowie der Studierenden- und der Familienmigra-
tion reguliert.  

       
3.4.2 Kurzer Überblick über die unterschiedlichen  

 rechtlichen Regelungen der Steuerung der   

 ökonomischen Zuwanderung

Um die Zuwanderung aus ökonomischen Grün-
den möglichst effizient zu gestalten, wurde eine 
Reihe von neuen Einwanderungsprogrammen 
eingeführt. Dazu gehörte z. B. das Highly Skilled 
Migrant Programme (HSMP), das die Einwande-
rung von Unternehmer_innen und Hochqualifi-
zierten auch ohne Arbeitsplatzangebot in Groß-
britannien erleichtern sollte. Daneben existierten 
weiterhin zahlreiche bereits bestehende Gesetze, 
wie das Seasonal Agricultural Workers Scheme 
(SAWS), das die temporäre Zuwanderung eher ge-
ring qualifizierter Arbeitsmigrant_innen regelte 
(Hampshire 2009), oder das Work Permit System 
zur Regelung hochqualifizierter Einwanderung 
(Murray 2011). Durch die Einführung zusätz-
licher Einwanderungsgesetze ergab sich aber das 
Problem, dass das britische Einwanderungssys-
tem zur Steuerung der ökonomischen Zuwan-
derung mit über 80 verschiedenen Gesetzen zu 
komplex und unübersichtlich wurde. Dabei stell-
te insbesondere das sog. Work Permit System, das 
die Einwanderung von Arbeitsmigrant_innen 
zentral regelte, ein großes Problem dar, da sich 

sowohl Arbeitsmigrant_innen als auch britische 
Arbeitgeber_innen, die eine ausländische Arbeits-
kraft beschäftigen wollten, hier bewerben muss-
ten und dabei hohen bürokratischen Hürden aus-
gesetzt waren, die vor allem auch viel Zeit koste-
ten (Murray 2011: 11). 

Um dies zu ändern, entschloss sich die briti-
sche Regierung im Jahr 2008, ein Punktesystem 
einzuführen, das die Einwanderung verschiede-
ner Gruppen, also sowohl Hochqualifizierter, Ge-
ringqualifizierter, Unternehmer_innen als auch 
Familienmitglieder sowie Studierender, in einem 
einzigen System vereinen und somit den Bewer-
bungsprozess wesentlich vereinfachen sollte. Um 
das Punktesystem möglichst effizient zu gestal-
ten, wurde ein Expert_innengremium aus Wis-
senschaft und Wirtschaft, das sog. Migration 
 Advisory Committee (MAC), berufen, das das 
Punktesystem ausarbeiten und evaluieren sollte. 
Dabei nahm man sich insbesondere das austra-
lische Punktesystem zum Vorbild. Die EU-Blue 
Card, die ja ebenfalls als zusätzliches europä isches 
Steuerungsinstrument der Hochqualifizierten-
migration eingeführt worden war, wurde dagegen 
in Großbritannien nicht umgesetzt, weil man 
dies aufgrund der ohnehin hohen Fachkräfte-
einwanderungszahlen aus Commonwealth-Staa-
ten wie Indien und aus EU-Ländern, vor allem 
aus Polen, für nicht notwendig erachtete.

Im Folgenden soll das britische Punktesystem 
kurz erklärt werden, wobei man dazu sagen muss, 
dass es sich dabei nicht um ein Punkte system im 
eigentlichen Sinne handelt, weil es keine Mindest-
punktzahl zu erreichen gibt, sondern man immer 
die maximale Punktzahl erreichen muss, und zu-
dem jeder/jede Bewerber_in eine Arbeitsplatzzusa-
ge benötigt, um zugelassen zu werden.    

3.4.3 Struktur des Punktesystems

Kriterien und Gewichtung des Punktesystems
Das britische Punktesystem reguliert die gesamte 
ökonomische Zuwanderung nach Großbritan-
nien. Um die jeweils benötigten Arbeitsmigrant_
innen (von außerhalb der EU) auszuwählen, wur-
den fünf verschiedene „Auswahlebenen“ (eng-
lisch „tiers”) definiert. Dies sind: 
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(1) Investor_innen, Unternehmer_innen und „Ex-
ceptional Talents“ (einzigartige Talente) (Auswahl-
ebene 1); 
(2) qualifizierte Arbeitskräfte mit einem Arbeits-
platzangebot in Großbritannien (Auswahlebene 2); 
(3) geringqualifizierte Arbeitskräfte (Auswahlebe-
ne 3), wobei diese Ebene zur Zeit nicht genutzt 
wird, weil die Arbeitsmarktnachfrage nach gering-
qualifizierten Fachkräften gegenwärtig und auf ab-
sehbare Zeit vollständig aus dem EU-Ausland ab-
gedeckt wird;
(4) internationale Studierende in Großbritannien 
(Auswahlebene 4) und
(5) temporäre Arbeitskräfte (Auswahlebene 5). 

Dabei gelten für die verschiedenen Bewerber_in-
nengruppen (Auswahlebenen bzw. „tiers“ 1 - 5) 
unterschiedliche Kriterien und Mindestpunkt-
zahlen, die man erreichen muss, um ein Visum 
für Großbritannien zu erhalten: 
– Auf der Auswahlebene 1 (Investor_innen, Un-

ternehmer_innen und „Exceptional Talents“ 
(Migrant_in mit „speziellem Talent“) gelten 
grundsätzlich drei Kriterien: 1) der Nachweis 
einer bestimmten Investitions- bzw. Vermö-
genssumme oder eines „Exceptional Talents“, 
2) Englischkenntnisse und 3) der Nachweis, 
dass man seinen Lebensunterhalt in der An-
fangszeit selbstständig bestreiten kann. Dabei 
gibt es jeweils 75 Punkte für den Nachweis 
 einer bestimmten Investitions- bzw. Vermö-
genssumme oder eines „einzigartigen Talents 
sowie jeweils zehn Punkte für Englischkennt-
nisse und den Nachweis zum Lebensunterhalt 
(hier reicht ein Nachweis von 3.310 Pfund, ca. 
4.470 Euro). Insgesamt können in diesem Be-
reich also 95 Punkte erreicht werden, wobei 
diese Höchstpunktzahl nur von Unternehmer_
innen verlangt wird. Investor_innen und den 
exceptional talents reichen jeweils 75 Punkte, 
die sie jeweils entweder über eine Mindestin-
vestitionssumme in Höhe von 2.000.000 Pfund 
(ca. 2.700.000 Euro) bzw. ein Mindestvermö-
gen von mind. 2.000.000 Pfund, von denen 
1.000.000 Pfund (ca. 1.350.000 Euro) in Groß-
britannien investiert werden soll, oder ein 
„spezielles Talent“ in Kunst oder Wissenschaft, 
das ihnen von Fachprüfern bescheinigt wurde, 
erzielen. Bewerber_innen dieser beiden Kate-
gorien müssen keinerlei Englischkenntnisse 
oder andere Qualifika tionen nachweisen. Eben-

so wird auf den Nachweis der 3.310 Pfund (ca. 
4.470 Euro) für den Lebensunterhalt verzichtet. 
Das Exceptional Talents-Visum ist für fünf 
 Jahre und vier Monate gültig, das für Investor_
innen drei Jahre. Beide Visa werden aber nur 
selten vergeben. So werden für „Exceptional 
Talents“ nur ca. 1.000 Visa pro Jahr ausgestellt 
(workpermit.com 2015). Unternehmer_innen 
müssen dagegen die volle Punktzahl von 95 
 erreichen. Dabei gibt es 75 Punkte, wenn man 
ein Startkapital von mind. 50.000 Pfund  
(ca. 67.500 Euro) vorweisen kann, zehn Punkte 
für aus reichende Englischkenntnisse und 
nochmals zehn Punkte für den einmaligen 
Nachweis von 3.310 Pfund für den eigenen 
 Lebensunterhalt. Dieses Visum ist zunächst für 
drei Jahre und vier Monate gültig.

– Qualifizierte Arbeitsmigrant_innen (dazu wer-
den „normale“ Arbeitskräfte, unternehmens-
interne Transfers, Sportler_innen und Geist-
liche gezählt) können sich auf der Auswahl-
ebene 2 bewerben. Die Auswahl erfolgt über 
vier Kriterien: 1) Ein Arbeitsplatzangebot bzw. 
Empfehlungsschreiben eines britischen Unter-
nehmens an die zuständige britische Behörde 
(sog. Sponsoring), wofür 30 Punkte vergeben 
werden, 2) der Nachweis eines Mindest-
einkommens in Höhe von 20.800 Pfund (ca. 
28.000 Euro), wofür es 20 Punkte gibt, 3) aus-
reichende Englischkenntnisse für zehn Punkte, 
sowie 4) einmalig zu Beginn der Bewerbung  
der Nachweis von Ersparnissen in Höhe von 
945 Pfund (ca. 1.275 Euro) zur Bewältigung des 
Lebensunterhalts nachweisen, für die es wie-
derum zehn Punkte gibt. Um ein Arbeits visum 
zu erhalten, müssen alle Voraussetzungen er-
füllt sein, d. h. es werden im Grund keine Punk-
te (in verschiedenen Bereichen) gesammelt, die 
dann zusammen gerechnet einen bestimmten 
Schwellenwert überschreiten müssen und in 
den verschiedenen Bereichen gegeneinander 
kompensiert werden können, sondern es gelten 
vier Ja/Nein-Kriterien, die alle erfüllt werden 
müssen. Ein Arbeitsvisum innerhalb der Aus-
wahlebene 2 kann bis zu fünf Jahre gültig sein, 
je nach der jeweiligen  Position und dem Beruf.

– Für die Auswahlebene 3 gibt es derzeit keine 
Regelungen, da es, wie oben schon einmal an-
gesprochen wurde, auf unbestimmte Zeit aus-
gesetzt ist.
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– Internationale Studierende auf der Auswahl-
ebene 4 müssen zwei Kriterien erfüllen: 1) Sie 
müssen eine schriftliche Zusage von der jewei-
ligen Universität oder dem College, an der bzw. 
dem sie studieren wollen, vorlegen, und 2) brau-
chen sie einen Nachweis, dass sie über monat-
lich 2.040 Pfund (ca. 2.740 Euro) verfügen, um 
ihren Lebensunterhalt in Großbritannien be-
streiten und die anfallenden Studiengebühren 
aufbringen zu können. Für das Erfüllen beider 
Voraussetzungen werden jeweils Punkte verge-
ben: Für die College- bzw. Universitätszusage  
30 und den Liquiditätsnachweis zehn Punkte. 
Insgesamt können und müssen also 40 Punkte 
erreicht werden, um ein britisches Studenten-
visum ausgestellt zu bekommen. Dabei richtet 
sich die Länge des Visums nach dem jeweiligen 
Studienkurs und der Stu dienlänge. Einen Eng-
lischnachweis müssen Studierende nicht für den 

Visaantrag erbringen, weil der bereits von der 
jeweiligen Universität verlangt wird. 

– Temporäre Arbeitsmigrant_innen auf der Aus-
wahlebene 5 (Künstler_innen, Sportler_innen, 
Teilnehmer_innen an Austauschprogrammen 
sowie Mitarbeiter_innen religiöser Einrichtun-
gen und Wohlfahrtsverbände) müssen ebenfalls 
zwei Voraussetzungen erfüllen: 1) Eine Arbeits-
platzzusage (Spon so ring) von einem britischen 
Unternehmen (hier für werden 30 Punkte verge-
ben) und 2) ein Liquiditätsnachweis in Höhe 
von einmalig 945 Pfund (ca. 1.275 Euro) für den 
Lebensunterhalt (zehn Punkte). Bewerber_in-
nen müssen wiederum eine Punktzahl von  
40 erreichen, also beide Kriterien erfüllen. Sie er-
halten dann ein Kurzzeitvisum von maximal 
zwölf Monaten Länge, das aber unter bestimm-
ten Voraussetzungen verlängert werden kann 
(vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4:

Punktekriterien und -gewichtung für die einzelnen Bewerbergruppen im Rahmen des britischen Punktesystems

Punktevergabekriterien Punktegewichtung

Auswahlebene 1: Investoren, Unternehmer und besondere Talente („exceptional talents“) Punktzahl: 75/95

Investoren:
Investitionssumme (mind. 2.000.000 Pfund)  75
Vermögen (mind. 2.000.000 Pfund) und Investitionssumme (mind. 1.000.000 Pfund) 75 

Unternehmer:
ausreichende Geldmittel (mind. 50.000 Pfund) 75
Englischkenntnisse 10
Lebensunterhalt (3.310 Pfund einmalig) 10 

besondere Talente:
Talentnachweis 75

Auswahlebene 2: qualifizierte Arbeitskräfte mit Arbeitsplatzangebot (allgemeine Arbeitskräfte, 
unternehmensinterne Transfers, Sportler und Geistliche) Punktzahl: 70

Sponsoring-Förderung 30
Mindesteinkommen von 20.800 Pfund 20
Englischkenntnisse 10
Lebensunterhalt (945 Pfund einmalig) 10

Auswahlebene 3: geringqualifizierte Arbeitskräfte entfällt zur Zeit

Auswahlebene 4: Internationale Studierende Punktzahl: 40

Zusage von Universität 30
Lebensunterhalt und Studiengebühren (2.040 Pfund/Monat) 10

Auswahlebene 5: temporäre Arbeitsmigranten (Künstler, Sportler, Teilnehmer an 
Austauschprogrammen, Mitarbeiter religiöser Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände)  Punktzahl: 40

Sponsoring/Förderung 30
Lebensunterhalt (945 Pfund einmalig)    100

Quelle: UK Visas and Immigration (2015); eigene Übersetzung.
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Bedeutung der Arbeitsplatzzusage
Bis auf „Exceptional Talents“ auf der Auswahl-
ebene 1 brauchen alle Einwanderinnen und Ein-
wanderer konkrete Arbeitsplatz- bzw. Studien-
platzzusagen, d. h. qualifizierte Arbeitskräfte auf 
der Auswahlebene 2 und temporäre Arbeitsmi-
grant_innen auf der Auswahlebene 5 einen Ar-
beitsvertrag und internationale Studierende auf 
der Auswahlebene 4 einen Stu dienplatznachweis 
(UK Visas and Immigration 2015).   

Regelungen für Mangelberufe und Engpässe in 
bestimmten Sektoren
Regelungen für Mangelberufe und Engpässe in 
bestimmten Sektoren werden im Rahmen der 
Auswahlebene 2 getroffen. Jedes Jahr stellt die 
britische Regierung mit Unterstützung des Migra-
tion Advisory Committees (MAC) eine sog. Man-
gelberufeliste zusammen. An dieser Liste können 
sich die britischen Unternehmen orientieren, 
wenn sie eine ausländische Arbeitskraft einstellen 
wollen. Für Berufe, die auf der Mangelberufeliste 
stehen, müssen die Unternehmen keinen Nach-
weis erbringen, dass sie keine inländische Fachkraft 
für diesen Beruf finden konnten (Work permit.com 
2015). Somit erleichtert die Mangelberufeliste den 
Bewerbungs- bzw. Einstellungsvorgang erheblich 
und baut bürokratische Barrieren ab. Auf der ak-
tuellen Liste für das Jahr 2015 stehen Mangel-
berufe wie Führungskräfte in der Energiewirtschaft, 
Elektroingenieur_innen, Physikwissenschaftler_ in-
nen oder Softwareprogrammierer_innen (UK Go-
vern ment 2015a).  
   
Regelungen für unterschiedliche Qualifikationsstufen
Das britische Punktesystem regelt unterschied-
liche Qualifikationsstufen allein schon durch die 
Einteilung der Bewerbergruppen in fünf Auswahl-
ebenen, d. h. qualifizierte Fachkräfte auf der Aus-
wahlebene 2 und internationale Studierende auf 
der Auswahlebene 4 weisen zum großen Teil 
 einen höheren Qualifikationsstand auf als tem-
poräre Arbeitsmigrant_innen auf der Auswahl-
ebene 5 (bzw. geringqualifizierte Fachkräfte auf 
der Auswahlebene 3, so sie denn wieder geöffnet 

wird). Dennoch werden in den einzelnen tiers 
keine Punkte für berufliche Qualifikationen und 
Erfahrungen vergeben. Das ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass das britische Punktesystem 
sehr stark nachfrageorientiert ausgerichtet ist, 
d.h. Einwanderung nur bei einer entsprechenden 
Nachfrage der britischen Unternehmen zulässt 
und Humankapitalaspekte eher vernachlässigt 
(siehe Tabelle oben).   

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Grundsätzlich müssen alle Migrant_innen (außer 
Flüchtlinge und Asylbewerber_innen), egal zu 
welchen tiers sie zuzuordnen sind, sich online 
über die offizielle UK Government-Site bewer-
ben.7 Bevor sie den offiziellen Bewerbungsprozess 
starten, können sie ihre persönlichen Daten in 
den Punktekalkulator online eingeben, um zu 
 sehen, ob sie auch tatsächlich die notwendige 
Punktezahl erreichen, die Voraussetzung für den 
Visumsantrag ist. Die darauf folgenden offiziellen 
Bewerbungs- und Antragsverfahren sind für die 
einzelnen Bewerbergruppen unterschiedlich ge-
regelt. So müssen z. B. die qualifizierten Arbeits-
kräfte auf der Auswahlebene 2 zusätzlich eine 
 Arbeitsplatzzusage durch ein britisches Unter-
nehmen schriftlich nachweisen und Studierende 
auf der Auswahlebene 4 sich erst bei einer Uni-
versität bewerben und dort eine Zusage erhalten. 
Nachdem die Antragsteller_innen sichergestellt 
haben, dass sie Voraussetzungen erfüllen und da-
mit die nötigen Punkte erzielen können, starten 
sie den offiziellen Bewerbungsprozess, indem sie 
ihre Daten in das Online-Bewerbungs system ein-
geben und eine Bearbeitungsgebühr entrichten, 
die zwischen den einzelnen Bewerbergruppen 
stark schwankt. Die höchste Gebühr müssen Un-
ternehmer_innen und Investor_innen auf der Aus-
wahlebene 1 zahlen, zurzeit 816 Pfund (ca. 1.100 
Euro). Mit 194 Pfund (ca. 260 Euro) haben tem-
poräre Arbeitsmigrant_innen die niedrigsten Ge-
bühren zu zahlen (Workpermit.com 2015). Zu-
dem müssen alle Bewerber_innen, unabhängig 
auf welcher Auswahlebene sie sich bewerben, vor 
der Antrags be arbeitung einen Gesundheitsversi-

7 Siehe https://www.gov.uk/.
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cherungszuschlag bezahlen. Danach werden alle 
notwendigen Angaben und die dazu notwendi-
gen Dokumente geprüft. Die Bearbeitungszeit bei 
allen Bewerbergruppen wird auf der Homepage 
der britischen Regierung mit offiziell drei Wo-
chen angegeben (UK Government 2015b), was 
aber in der Regel nicht eingehalten werden kann 
und in einigen Fällen auch mehrere Wochen dau-
ern kann (Interview mit Martin Ruhs, Oxford 
University, September 2015). 

3.4.4 Politische Entscheidungsprozesse im 

 Rahmen des Punktesystems  

Regionale und föderale Gesichtspunkte
Im britischen Parlamentswahlkampf im Jahr 
2010 wurde diskutiert, ob regionale Elemente in 
das Punktesystem eingeführt werden sollten, um 
die unterschiedliche Nachfrage nach ausländi-
schen Fachkräften in den einzelnen Regionen zu 
berücksichtigen (Murray 2011: 7). Dies gilt insbe-
sondere für die großen Arbeitsmarktunterschiede 
zwischen den strukturschwachen Regionen im 
Westen Englands und den Boom-Regionen im 
Großraum London und entlang der schottischen 
Grenze. Allerdings wurden im britischen Punkte-
system letzten Endes kaum regionale Differenzen 
berücksichtigt. Nur für Schottland gibt es eine 
 separate Mangelberufeliste, die sich ausschließ-
lich nach den Bedürfnissen der schottischen 
Wirtschaft ausrichtet (UK Government 2015a). 

Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Die Kriterien und Gewichtung im britischen 
Punktesystem wurden im Jahr 2008 nach An-
hörung verschiedener gesellschaftlich relevanter 
Gruppen ausgearbeitet. Dabei forderte die Indus-
trie, z. B. von Seiten der Confederation of British 
Industry (CBI), Vereinfachungen für die Ein-
wanderung von qualifizierten Fachkräften nach 
Großbritannien, wohingegen sich die Arbeitneh-
mervertretungen für eine Beschränkung der Ein-
wanderung stark machten, weil sie u. a. ein 
Lohndumping im Niedriglohnsektor befürchte-
ten (Murray 2011: 29). Letztendlich versuchte  
die damalige Regierung beide Positionen in das 

Punktesystem zu integrieren, wobei es deutlich 
nach den Bedürfnissen der Wirtschaft angepasst 
wurde, was sich gegenwärtig auch daran zeigt, 
dass ausländische Arbeitskräfte, die bereits ein Ar-
beitsplatzangebot haben oder deren Berufe auf 
der Mangelberufeliste stehen, relativ schnell und 
unbürokratisch nach Großbritannien einwan-
dern können. 

Zudem wurde mit der Einführung des oben 
erwähnten Migration Advisory Committee (MAC) 
bereits im Jahr 2007 ein Beratungsgremium ge-
schaffen, durch das Wissenschaftler_innen und 
andere Expert_innen permanent in die Evalua-
tion und Gestaltung des Punktesystems einge-
bunden sind. Das Gremium überarbeitet z. B. je-
des Jahr die Mangelberufeliste und passt sie an 
die aktuellen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes an.8  

3.4.5 Effektivität und Wirkungen des 

 Punktesystems

Grundsätzlich wird das britische Punktesystem 
recht gut bewertet. Allerdings ist noch einmal zu 
betonen, dass es sich hierbei eigentlich um kein 
Punktesystem im engeren Sinne handelt, da es 
sich jeweils um Ausschlusskriterien handelt und 
die Punktevergabe im Grunde nicht kumulativ 
erfolgt. So muss z. B. jeder/jede Bewerber_in  
(außer Studierende) eine Arbeitsplatzzusage vor-
weisen, um einwandern zu können. Dies sorgt 
allerdings auch für eine optimale Arbeitsmarkt-
allokation, das heißt, es gibt so gut wie keine Ar-
beitslosigkeit infolge der Einwanderung über das 
„Punktesystem“. Auch die Beratungs- und Eva-
luationsfunktion des MAC wird überwiegend 
 positiv bewertet. In den meisten Fällen werden 
Handlungsempfehlungen, die vom MAC ausge-
sprochen werden, auch tatsächlich von der Regie-
rung umgesetzt. Das liegt auch daran, dass die 
Regierung das MAC direkt für eine Problem-
lösung konsultiert. In der Regel braucht das MAC 
nicht länger als drei Monate, um eine Anfrage zu 
beantworten. Der Lösungsvorschlag wird auch 
veröffentlicht, so dass es der Regierung erschwert 
wird, Vorschläge einfach abzulehnen (Martin/
Ruhs 2014: 29).   

8  Für mehr Informationen zum MAC siehe https://www.gov.uk/government/organisations/migration-advisory-committee.
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Probleme gibt es eher bei der Einhaltung der gel-
tenden Regeln. So bereitet der sog. „labour mar-
ket test“, der von jedem Unternehmen durchge-
führt werden muss, ein großes Problem für die 
britischen Behörden. In diesem Test muss jedes 
Unternehmen, das eine Arbeitskraft aus einem 
Nicht-EU-Land einstellen möchte, den Nachweis 
erbringen, dass kein/keine inländische_r Arbeit-
nehmer_in zu finden war, der diese Arbeitsplatz-
lücke hätte schließen können. Dabei kommt es 
häufig dazu, dass sich einige Unternehmen be-
reits im Voraus dafür entscheiden, eine ausländi-
sche Arbeitskraft einzustellen, noch bevor sie über-
haupt auf dem britischen Arbeitsmarkt suchen:

„Viele Arbeitgeber wissen schon, dass sie  einen 
ausländischen Arbeiter einstellen wollen, und sie 
wollen keinen Inländer einstellen, und sie wollen 
auch keinen Europäer einstellen. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe: Die Arbeitgeber glauben, 
dass sie [außereuropäische Arbeitnehmer_innen] 
besser qualifiziert sind oder härter arbeiten. […] 
Die Arbeitgeber legen eine Liste mit diesen Grün-
den vor. Das ist schwierig zu überprüfen“ (Inter-
view mit Martin Ruhs, Oxford University, Sep-
tember 2015).  

Demgegenüber beschweren sich Unternehmen 
und Universitäten, die einen/eine Arbeitnehmer_
in einstellen bzw. einladen wollen, über die ho-
hen bürokratischen Hürden, die sie dabei über-
winden müssen. Um eine ausländische Arbeits-
kraft einstellen zu können, müssen sie erst ein-
mal einen Antrag auf Zulassung bei der UK Border 
Authority (UKBA) stellen. Dafür müssen sie zahl-
reiche Unterlagen einreichen und eine hohe Ge-
bühr zahlen. Zudem kann die UKBA, die Zulas-
sung jeder Zeit zurückziehen, selbst wenn der 
oder die Arbeitnehmer_in bereits im Land ist. 
Dies kann enorme Kosten für das Unternehmen 
verursachen (Murray 2011: 6).

3.4.6 Werbung im Ausland

Die britische Regierung betreibt keine Werbung 
für das Punktesystem im Ausland, wohl vor allem 
aus dem Grund, die Einwanderung nach Großbri-
tannien gering zu halten. Allein Arbeitskräfte su-
chende Unternehmen betreiben vereinzelt Wer-
bung im Ausland (Interview mit Martin Ruhs, 
Oxford University, September 2015).  

3.4.7 Übergangsregelungen für verschiedene   

 Statusgruppen

Grundsätzlich sind v. a. die Auswahlebenen 1 
und 2 darauf angelegt, dass man sich nach Ablauf 
der jeweiligen regulären Visazeit für einen un-
beschränkten Aufenthaltsstatus bewerben kann. 
Zudem können Migrant_innen zwischen den 
tiers 1, 2 und 4 hin- und herwechseln, wenn sie  
die Grundvoraussetzungen für die jeweilige Aus-
wahlebene erfüllen, in die sie wechseln möchten. 
Im Gegensatz dazu können Migrant_innen in 
den Auswahlebenen 3 und 5, die vorwiegend 
temporäre Visa besitzen, nicht aus diesen Aus-
wahlebenen auf eine andere Auswahlebene wech-
seln, sofern sie bereits in Großbritannien arbeiten 
(UK Border Agency 2015). Flüchtlinge, die sich 
bereits in Großbritannien befinden, können sich 
nicht durch das Punktesystem bewerben (Inter-
view mit Martin Ruhs, Oxford University, Sep-
tember 2015).

3.4.8 Integrationsangebote für Zuwanderer und   

 Zuwandererinnen nach dem Punktesystem

Es werden keine speziellen Integrationsangebote 
für Einwanderer und Einwanderinnen im Rahmen 
des Punktesystems angeboten. Dennoch können 
sie an allgemeinen Integrationsangeboten teil-
nehmen, wie Sprachkurse oder berufsintegrieren-
de Maßnahmen, die vom Europäischen Integra-
tionsfonds mitfinanziert werden (European Mi-
gration Network 2012c). Dazu wurde auch ein 
neues Handbuch über die Geschichte, Kultur und 
Traditionen Großbritanniens speziell für Mi-
grant_innen herausgegeben, um die britische 
 Gesellschaft besser zu verstehen. Zudem finden 
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9 Das CentreForum ist ein unabhängiger britischer Think Tank, der zu sozialen Fragen der britischen Gesellschaft arbeitet.

zahlreiche Integrationsmaßnahmen auf lokaler 
Ebene statt, die vom Department for Communi-
ties and Local Government koordiniert werden 
(European Migration Network 2012c). 

Berücksichtigung der Genderperspektive
Im britischen Punktesystem gibt es keine Berück-
sichtigung der Genderperspektive. Im Jahr 2011 
kam eine Studie von Alasdair Murray des Centre-
Forum9 zu dem Ergebnis, dass das britische Punkte-
system Frauen benachteilige. So wurden auf der 
Auswahlebene 1 zwei Drittel aller Visa an Männer 
vergeben, auf der Auswahlebene 2 sogar 78 Pro-
zent (Murray 2011: 39). Daraus schlussfolgert das 
CentreForum, dass das britische Punktesystem 
Männer bei der Auswahl bevorzugt und die  
sich verändernden Realitäten auf dem britischen 
Arbeitsmarkt, auf dem zunehmend mehr Frauen 
nachgefragt werden, nicht widerspiegelt. Dies 
wird vom CentreForum vor allem damit begrün-
det, dass die vorgeschriebenen Mindestvermögen 
und Mindesteinkommen im Punkte system nicht 
den Durchschnittsverdiensten von Frauen ent-
sprechen und die Berufe auf der Mangelberufeliste, 
vor allem im MINT-Bereich, männerdominiert sei-
en (Murray 2011: 40).

3.4.9 Aufenthaltsstatus der Einwanderer und   

 Einwanderinnen  

Bedingungen für Einbürgerung
In Großbritannien gibt es zwei Wege, auf denen 
die britische Staatsbürgerschaft erlangt werden 
kann. Nach dem Borders, Citizenship and Immi-
gration Act von 2009 können Einwanderinnen 
und Einwanderer zum einen nach fünf Jahren 
Aufenthalt in Großbritannien eine sog. „proba-
tionary citizenship“ („Staatsbürgerschaft auf Pro-
be“) erlangen, die frühestens nach sechs Jahren 
und dem Sammeln verschiedener Punkte, vor 
 allem durch das Engagement im zivilgesellschaft-
lichen Bereich, später in eine volle Staatsbürger-
schaft überführt werden kann. Zum anderen 
kann man aber auch bereits nach drei Jahren die 
volle Staatsbürgerschaft erlangen, wenn man mit 

einem/einer britischen Bürger_in verheiratet ist. 
Allgemeine Grundvoraussetzungen für den Er-
werb der britischen Staatsbürgerschaft sind u. a. 
ein „guter Charakter“, der Einklang mit den briti-
schen Grundwerten, ausreichende Englischkennt-
nisse und eine gewisse Mindestaufenthaltsdauer 
in Großbritannien vor der Einbürgerung. Das 
Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft ist weit-
gehend akzeptiert (UK Government 2015d). 

Einreiseregelungen für Familienangehörige und deren 
rechtliche Absicherung
Familienmitglieder dürfen mit dem/der Haupt-
bewerber_in im Rahmen des Arbeitsvisums auf 
den Auswahlebenen 1 und 3 mit nach Großbri-
tan nien einwandern. Dazu zählen Ehe- oder 
Lebens partner_innen und Kinder unter 18 Jah-
ren. Dabei sind sie über den/die Antragsteller_in 
krankenversichert und dürfen auch arbeiten. Fa-
milienmitglieder von ausländischen Studieren-
den (Auswahlebene 4) und temporären Arbeiter_
innen (Auswahlebene 5) sind von diesen Rege-
lungen ausgeschlossen (Workpermit 2015).

3.5 Österreich

3.5.1 Kurzer historischer Überblick der 

 Einwanderungspolitik

Obwohl Österreich über viele Jahrhunderte eher 
Aus- als Einwanderungsland gewesen ist, waren 
bereits während des 17. und 18. Jahrhunderts 
größere österreichische Städte beliebte Zuwan-
derungsziele für Menschen aus dem „Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation“ und später 
für Arbeitskräfte aus dem habsburgischen Reich, 
Nord- und Süddeutschland oder anderen an-
grenzenden Ländern. Die meisten gingen in die 
Hauptstadt Wien, die als wirtschaftliches Zen-
trum eine große Nachfrage nach Arbeitskräften 
hatte. Dies führte z. B. dazu, dass im 19. Jahrhun-
dert ein Großteil der Wiener Handwerker aus 
Süddeutschland und Norditalien stammte (Bauer 
2008: 3). Abwanderung gab es damals vorwie-
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gend in die USA und nach Kanada, aber auch ins 
deutschsprachige Ausland (vgl. Deak 1974, Bed-
nar 2012). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wie in 
vielen anderen westeuropäischen Ländern eine 
sog. „Gastarbeiterpolitik“ verfolgt, bei der vor 
 allem geringqualifizierte Arbeitskräfte aus Mittel-
meerländern angeworben wurden. Hierzu wur-
den ähnlich wie in Deutschland Anwerbeabkom-
men mit Spanien (1962), der Türkei (1964) und 
Jugoslawien (1966) geschlossen. 1975 wurde das 
bis heute geltende Ausländerbeschäftigungsge-
setz verabschiedet, das ähnlich wie in der Bun-
desrepublik Deutschland einen Anwerbestopp 
verhängte. Trotz des Anwerbestopps kamen aber 
weiterhin viele Zuwanderinnen und Zuwande rer 
im Rahmen der Familienzusammenführungs-
regelungen nach Österreich (Faßmann/Münz 
1995). In den 1990er Jahren wurde die österrei-
chische Zuwanderungspolitik vor allem durch die 
Flucht- und Wanderungsbewegungen nach dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ und aufgrund der 
Balkankriege geprägt. Um die großen Zahlen an 
Flüchtlingen und Asylbewerber_innen zu inte-
grieren, wurden in den 1990er Jahren eine Reihe 
von Gesetzen erlassen: 1992 der sog. Wiener Inte-
grationsfonds und das Asylgesetz, 1993 das Frem-
dengesetz und 1997 das „Integrationspaket“. Seit 
dem Beitritt zur Europäischen Union und damit 
zum Schengener Abkommen im Jahr 1995, gilt 
die Freizü gigkeit und Niederlassungsfreiheit für 
EU-Aus länder_innen in Österreich (mit einschrän-
kenden Übergangsregelungen für osteuropäische 
Länder, die der EU im Jahr 2004 beigetreten sind, 
die aber 2011 aufgehoben wurden). Gegenwärtig 
basiert die österreichische Einwanderungspolitik 
auf drei Säulen: 1) die Flüchtlings- und Asylpolitik, 
2) die Einbürgerungspolitik und 3) die Arbeits-
markt  politik (Demokratiezentrum Wien 2014). 

3.5.2 Kurzer Überblick über die unterschiedlichen  

 rechtlichen Regelungen der Steuerung der   

 ökonomischen Zuwanderung

Den Zugang von Nicht-EU-Staatsbürger_innen 
zum österreichischen Arbeitsmarkt regelte bis 2011 
das oben angesprochene Ausländerbeschäftigungs-
gesetz von 1975. Hierin wurde festgelegt, dass die 

Anzahl ausländischer Arbeitskräfte einen Anteil 
von acht Prozent am gesamten Arbeitskräfte-
potenzial in Österreich nicht übersteigen darf. 
Dabei galt von 1993 bis 2011 ein sog. Quoten-
system, das sich streng an den  Bedürfnissen der 
Wirtschaft ausrichtete und die Zahl der zugelas-
senen ausländischen Arbeiter_innen durch jähr-
liche Quoten steuerte. Diese Quoten wurden je-
doch kontinuierlich gesenkt, so dass bis zum Jahr 
2011 nur noch wenige tausend Plätze im Rahmen 
dieser Quotenregelung für besonders gesuchte 
bzw. qualifizierte Arbeitnehmer_innen vorgese-
hen waren. In diesem Rahmen wurden z. B. auch 
zahlreiche Krankenschwestern aus den Philip-
pinen und anderen ostasiatischen Ländern für 
österreichische Krankenhäuser re kru tiert. Zudem 
wird unter dem Ausländerbeschäf tigungsgesetz 
auch die temporäre Arbeitsmigra tion (sog. „Sai-
sonniers“, die zumeist geringqualifizierte Arbeit-
nehmer_innen sind), vor allem im Tourismus, im 
Baugewerbe und in der Landwirtschaft, geregelt. 
Dabei ist die Beschäftigung auf maximal sechs 
Monate befristet und kann höchstens einmal ver-
längert werden.

Daneben ist Österreich arbeitsmigrationspoli-
tisch auch an die EU-Rahmenbedingungen gebun-
den. Dabei genießen zum einen alle EU-Bürger_in-
nen seit 2011 – also nach Ablauf der siebenjäh-
rigen Übergangsbestimmungen für Arbeits kräfte 
aus den neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsstaa-
ten – freien Zugang zum österreichischen Arbeits-
markt. Zum anderen wurde es mit der Einführung 
der EU-Blue Card, die auf der EU-Hochqualifizier-
tenrichtlinie von 2009 fußt, auch hochqualifi-
zierten Arbeitnehmer_innen aus Drittstaaten er-
möglicht, in Österreich zu arbeiten. Jedoch wur-
de die EU-Blue Card in Österreich sehr restriktiv 
umgesetzt (SVR 2014: 36). Um die Regulierung 
der Arbeitsmigration aus Drittstaaten weitgehend 
in nationaler Hand zu behalten, wurde parallel 
zur EU-Blue Card am 1. Juli 2011 die sog. Rot-
Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) eingeführt. Die RWR-
Karte basiert in Teilen auf einem Punktesystem 
nach britischem Vorbild und löste das bis dahin 
bestehende Quoten system ab. Wie dieses Punkte-
system im Einzelnen funktioniert, soll im Folgen-
den näher beschrieben werden. 
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3.5.3 Struktur des Punktesystems innerhalb der   

 Rot-Weiß-Roten Karte

Kanäle innerhalb des Punktesystems
Die RWR-Karte wird auch als „Dachmarke“ (Faß-
mann 2013: 2) bezeichnet, weil sie verschiedene 
Gruppen von Zuwanderinnen und Zuwanderer 
im Rahmen  eines Punktesystems anspricht und 
unterschied liche Zuzugs- und Aufenthaltsoptio-
nen eröffnet. Dabei teilt die RWR-Karte die 
 Einwanderinnen und Einwanderer aus Nicht- 
EU-Staaten in folgende Bewerbergruppen ein: 
(1) Besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte; 
(2) Arbeitskräfte in Engpassberufen; 
(3)andere Schlüsselarbeiter_innen10 und
(4) ausländische Universitätsabsolvent_innen in 
Österreich. 

Potenzielle Arbeitsmigrant_innen können sich 
über einen dieser vier Kanäle für ein Arbeitsvisum 
in Österreich bewerben. Die Arbeitsvisa werden 
dabei – nach unterschiedlichen Kriterien – zu-
nächst für zwölf Monate vergeben. Nach Ablauf 
der zwölf Monate können sich die RWR-Karten-
besitzer_innen für eine sog. RWR-Karte plus be-
werben, die dann zu einem unbeschränkten Ar-
beitsmarktzugang berechtigt. Zudem gilt die 
RWR-Karte plus auch für Familienmitglieder. Bei 
der neuen RWR-Karte werden zudem nicht mehr 
jährliche Höchstgrenzen (Quoten) für die Verga-
be der Arbeitsvisa festgelegt, vielmehr richtet sich 
die Vergabe nur noch nach den Bewerberzahlen 
und der tatsächlichen Nachfrage auf dem öster-
reichischen Arbeitsmarkt. Für jeden Kanal gelten 
dabei aber verschiedene Voraussetzungen, d.h. 
für die vier Bewerbergruppen für die RWR-Karte 
gelten unterschiedlichen Kriterien und Gewich-

tungen im Rahmen des Punktesystems. Die um-
fangreichste Punkteregelung gilt für hochquali-
fizierte Arbeitskräfte. 

Ad 1: Besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte   
 (Bewerbergruppe 1)
Für besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte („very 
highly qualified workers“) werden die Punkte in 
folgenden Kategorien vergeben:
– berufliche Qualifikation; 
– Berufserfahrung; 
– Sprachkenntnisse und 
– Alter und Studienabschlüsse in Österreich. 
In jeder Kategorie werden je nach Qualifizierungs-
grad, Berufserfahrung, Sprachkenntnissen, Alter 
und Studienabschluss Punkte vergeben. Insge-
samt müssen die Bewerber_innen, um eine RWR-
Karte zu erhalten, mindestens 70 von maximal 
100 möglichen Punkten erreichen. Am höchsten 
bewertet werden berufliche Qualifikationen und 
Fähigkeiten, für die man maximal 40 Punkte er-
halten kann. Dabei gibt es die meisten Punkte für 
Bildungsabschlüsse und Kenntnisse im MINT-Be-
reich sowie für wissenschaftliche und Manage-
mentberufe. Für Berufserfahrung lassen sich bis 
zu 20 weitere Punkte erzielen. Für Sprachkennt-
nisse werden bis zu zehn Punkte vergeben, wobei 
Deutsch- und Englischkenntnisse gleichwertig sind. 
In der Kategorie „Alter“ werden bis zu 20 Punkte 
vergeben, wobei auch hier jüngere Bewerber_innen 
bevorzugt werden. Für einen Studienabschluss in 
Österreich gibt es zehn Punkte, wenn man ein 
Vollstudium in Österreich absolviert hat, und fünf 
Punkte bei einem Teilstudium (vgl. Tabelle 5). Um 
ein Arbeitsvisum (bzw. ein Visum zur Arbeits-
suche, vgl. unten) zu erlangen, müssen insgesamt 
70 Punkte gesammelt werden.

10 Zu der Gruppe „Schlüsselarbeiter_innen“ werden Bewerber_innen gezählt, für die ein österreichisches Unternehmen einen festgeschrie-
benen Mindestlohn zahlt (zurzeit mind. 2.325 Euro/brutto pro Monat für unter 30-Jährige und mind. 2.790 Euro/brutto pro Monat für 
über 30-Jährige) und nachweisen muss, dass keine inländischen Arbeitskräfte für diesen Arbeitsplatz zu finden waren (migration.gv.at 
2015).
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Tabelle 5:

Punktekriterien und -gewichtung für hochqualifizierte Arbeitskräfte im Rahmen der RWR-Karte in Österreich 

Punktevergabekriterien für hochqualifizierte Arbeitskräfte Punktegewichtung

Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten Maximale Punktzahl: 40

Universitätsabschluss nach mind. vier Jahren Studium  20

Universitätsabschluss nach mind. vier Jahren Studium in den MINT-Fächern 30

Doktortitel oder höherer Abschluss 40

Jahresdurchschnittseinkommen in einer Senior Management-Position innerhalb 
eines vom Außenhandelsbüro hoch eingestuften Unternehmens: 

50.000 bis 60.000 EUR 20
60.000 bis 70.000 EUR 25
Mehr als 70.000 EUR 30 

Forschungs- und Innovationsaktivitäten (Patentanmeldungen und Publikationen) 20

Auszeichnungen 20

Berufserfahrung Maximale Punktzahl: 20

Berufserfahrung (pro Jahr) 2
Sechs Monate Berufserfahrung in Österreich 10

Sprachkenntnisse Maximale Punktzahl: 10

Grundkenntnisse in Deutsch oder Englisch 5
Gute Kenntnisse in Deutsch oder Englisch 10

Alter  Maximale Punktzahl: 20

bis zu 35 Jahre 20
bis zu 40 Jahre 15
bis zu 45 Jahre 10

Studium in Österreich Maximale Punktzahl: 10

Teilstudium 5
Studienabschluss (Diplom, Master oder Bachelor) 10

Maximalpunktzahl: 100

Mindestpunktzahl: 70

Quelle: BMASK 2013; eigene Übersetzung.
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Ad 2:  Arbeitskräfte in sog. Engpassberufen   
 (Bewerbergruppe 2)
Die zweite Bewerbergruppe im österreichischen 
Punktesystem stellen Arbeitskräfte in sog. Eng-
passberufen dar. Was unter einem Engpassberuf 
zu verstehen ist bzw. welche Berufe unter diese 
Kategorie fallen, wird jedes Jahr in Absprachen 
zwischen dem österreichischen Bundesarbeitsmi-
nisterium und dem Bundeswirtschaftsministeri-
um neu festgelegt. Die Entscheidung, welche Be-
rufe als Engpassberufe eingestuft werden, hängt 
dabei von der aktuellen Nachfrage nach Arbeits-
kräften auf dem österreichischen Arbeitsmarkt ab. 
So wurden im Jahr 2013 etwa 24 Berufe aus den 
unterschiedlichsten Bereichen als Engpassberufe 
eingestuft, wie z. B. Dachdecker_innen, Tischler_
innen oder Maschinenbauer_innen sowie Kran-
kenpfleger_innen, Maler_innen und Energietech-
niker_innen (BMASK 2013).11 Die Kategorien, in 
denen Punkte vergeben bzw. gesammelt werden 
können, sind mit Ausnahme des Studienab-
schlusses in Österreich die gleichen wie bei hoch-

qualifizierten Arbeitskräften (Bewerbergruppe 1), 
allerdings muss ein Arbeitsvertrag bzw. eine Ar-
beitsplatzzusage vorgelegt werden, bei dem eine 
tarifliche bzw. branchenübliche Entlohnung zu-
gesichert wird. Um eine RWR-Karte in Engpass-
berufen letztlich zu erhalten, müssen die Bewer-
ber_innen im Rahmen des Punktesystems dann 
mindestens 50 von 75 maximal möglichen Punk-
ten erreichen. Dabei können maximal 30 Punkte 
für die berufliche Qualifikation, zehn für Berufs-
erfahrung, 15 für Sprachkenntnisse (Deutsch oder 
Englisch) und 20 Punkte in der Kategorie „Alter“ 
erworben werden. Im Gegensatz zum Auswahl-
verfahren bei hochqualifizierten Arbeitskräften 
sind hier Studienabschlüsse kein Kriterium bei 
der Punktevergabe. Auch innerhalb der Ver gabe-
kategorien gibt es eine andere Gewichtung der 
Punkte. So werden z. B. Sprachkenntnisse bei 
 Arbeitskräften im Engpassbereich höher bewertet 
als bei hochqualifizierten Arbeitskräften (max. 15 
Punkte im Vergleich zu zehn Punkten) (vgl. Ta-
belle 6).

11 Für eine ausführliche Liste mit allen 24 Berufen siehe Informationsblatt des Bundesarbeitsministeriums: http://www.bmsk.gv.at/cms/
site/attachments/5/0/4/CH0020/CMS1306164706818/2011-07-22en_-_fact_sheet_ rwr_card.pdf.

Tabelle 6:

Punktekriterien und -gewichtung für Engpassberufe im Rahmen der RWR-Karte in Österreich 

Punktevergabekriterien für Arbeitskräfte in Engpassberufen Punktegewichtung

Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten Maximale Punktzahl: 30

Abgeschlossene Ausbildung in einem Engpassberuf  20

Allgemeine Hochschulreife nach § 64, Abs. 1, Universitätsgesetz 2002, BGBl. I, Nr. 120 25

Hochschulabschluss nach mind. drei Jahren Studium 30

Berufserfahrung Maximale Punktzahl: 10

Berufserfahrung (pro Jahr) 2
6 Monate Berufserfahrung in Österreich (pro Jahr) 4

Sprachkenntnisse Maximale Punktzahl: 15

Grundkenntnisse in Deutsch oder Englisch 10
Gute Kenntnisse in Deutsch oder Englisch 15

Alter  Maximale Punktzahl: 20

bis zu 30 Jahre 20
bis zu 40 Jahre 15

Maximalpunktzahl: 75

Mindestpunktzahl: 50

Quelle: BMASK 2013, eigene Übersetzung.
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Ad 3:  Andere Schlüsselarbeiter_innen 
 (Bewerbergruppe 3)
Sogenannte „andere Schlüsselarbeiter_innen“, 
die dritte Bewerbergruppe im österreichischen 
Punktesystem, können sich ebenfalls nur für eine 
RWR-Karte bewerben, wenn sie eine Arbeitsplatz-
zusage nachweisen können. Zudem müssen sie 
ein Mindestgehalt von 2.230 Euro brutto im 
 Monat für unter 30-Jährige und 2.664 Euro brutto 
im Monat für über 30-Jährige vorweisen können, 
was 50 bzw. 60 Prozent der maximalen Bemes-
sungsgrundlage des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes im Jahr 2013 entspricht. Zudem 
darf nachweislich keine österreichische Arbeits-

kraft für diese Stelle zur Verfügung stehen. Inner-
halb des Punktesystems müssen die Bewerber_in-
nen dann, genauso wie Arbeitskräfte in Engpass-
berufen, insgesamt mindestens 50 von 75 mög-
lichen Punkten erreichen. Die Punktegewichtung 
ist dabei die gleiche wie bei Engpassberufen: Es 
können maximal 30 Punkte für die berufliche 
Qualifikation, maximal zehn für Berufserfahrung, 
max. 15 für Sprachkenntnisse (Deutsch oder Eng-
lisch) und maximal 20 Punkte für das Alter er-
reicht werden. Dabei gibt es nur eine Sonderrege-
lung, nämlich dass Profisportler_innen oder Profi-
sporttrainer_innen 20 Extrapunkte erreichen 
können (vgl. Tabelle 7). 

Tabelle 7:

Punktekriterien und -gewichtung für Schlüsselarbeiter im Rahmen der RWR-Karte in Österreich  

Punktevergabekriterien für Schlüsselarbeiter Punktegewichtung

Berufliche Qualifikationen und Fähigkeiten Maximale Punktzahl: 30

Abgeschlossene Ausbildung in einem Engpassberuf  20

Allgemeine Hochschulreife nach § 64, Abs. 1, Universitätsgesetz 2002, BGBl. I, Nr. 120 25

Hochschulabschluss nach mind. 3 Jahren Studium 30

Ausbildungsadäquate Berufserfahrung Maximale Punktzahl: 10

Berufserfahrung (pro Jahr) 2

Berufserfahrung in Österreich (pro Jahr) 4

Sprachkenntnisse Maximale Punktzahl: 15

Grundkenntnisse in Deutsch oder Englisch 10
Gute Kenntnisse in Deutsch oder Englisch 15

Alter  Maximale Punktzahl: 20

bis zu 30 Jahre 20
bis zu 40 Jahre 15

Maximalpunktzahl: 75

Mögliche Extrapunkte für Profisportler und Profisporttrainer 20

Mindestpunktzahl: 50

Quelle: BMASK 2013; eigene Übersetzung.
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Ad 4: Ausländische Universitätsabsolvent_innen  
 (Bewerbergruppe 4)
Universitätsabsolvent_innen aus Drittstaaten stel-
len die vierte Bewerbergruppe dar. Im Unter-
schied zu den drei anderen Bewerbergruppen 
müssen Universitätsabsolvent_innen jedoch kei-
ne bestimmte Mindestpunktzahl erzielen, um eine 
Rot-Weiß-Rot-Karte zu erhalten. Stattdessen müs-
sen sie ihr Master- oder Diplomstudium erfolg-
reich abgeschlossen haben (ein Bachelor abschluss 
berechtigt nicht zum Erwerb einer RWR-Karte) 
und nach dem Abschluss innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten einen Arbeitsplatz finden. 
Dabei müssen sie einen monatlichen Mindest-
lohn von 1.998 Euro brutto nachweisen (dies 
 entspricht 45 Prozent der maximalen Bemes-
sungsgrundlage des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes für das Jahr 2013). Die RWR-Karte 
für Studierende berechtigt nur für einen Arbeits-
platz bei einem und demselben Arbeitgeber. 

Bedeutung der Arbeitsplatzzusage
Die Voraussetzung einer Arbeitsplatzzusage wird 
bei den vier Bewerbergruppen im Rahmen der 
RWR-Karte also unterschiedlich geregelt. Wie wir 
gesehen haben, benötigen hochqualifizierte Ar-
beitskräfte (Bewerbergruppe 1) zunächst keine 
Arbeitsplatzzusage, wenn sie sich für die RWR-
Karte zur Arbeitssuche bewerben, sondern müs-
sen ausschließlich die oben genannten Kriterien 
im Punktesystem zum Erwerb der RWR-Karte 
 erfüllen. Nachdem der Bewerber bzw. die Bewer-
berin die Mindestpunktzahl erfüllt und einen 
Nachweis über alle erforderlichen Qualifikatio-
nen erbracht hat, kann er einen Antrag für ein 
sechsmonatiges Visum bei der zuständigen öster-
reichischen Botschaft stellen und zur Arbeits-
suche nach Österreich einreisen. Nachdem eine 
entsprechende Beschäftigung gefunden wurde, 
kann die RWR-Karte für ein Jahr erteilt werden 
(BZM 2014). Demgegenüber müssen Fachkräfte 
in Mangelberufen (Bewerbergruppe 2), sons tige 
Schlüsselarbeiter_innen (Bewerbergruppe 3) und 
Universitätsabsolvent_innen aus Drittstaaten in 
Österreich (Bewerbergruppe 4) immer eine Ar-
beitsplatzzusage vorweisen, um eine RWR-Karte 
zu erhalten. Dabei müssen die Fachkräfte in Man-
gelberufen und sonstige Schlüsselarbeiter_innen 

bereits vor der Einreise einen Arbeitsvertrag bzw. 
eine Arbeitsplatzzusage vorlegen, Universitäts-
absolvent_innen müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach ihrem Stu dienabschluss einen 
 Arbeitsplatz finden (CESifo 2011). 

Regelungen für unterschiedliche Qualifikationsstufen
Die RWR-Karte umfasst damit auch unterschied-
liche Qualifikationsstufen. In der Regel weisen 
Bewerber_innen der Gruppen 1 und 4, also hoch-
qualifizierte Arbeitskräfte und Universitätsabsol-
vent_innen, unter denen sich auch MINT-Fach-
kräfte befinden, den höchsten Qualifikationsgrad 
auf. Arbeitskräfte in Mangelberufen (Bewerber-
gruppe 2) und die sonstigen Schlüsselkräfte (Be-
werbergruppe 3) können dagegen auch durch-
schnittliche oder geringere Qualifikation aufwei-
sen. Dies spiegelt sich auch in den Mindest- und 
Durchschnittslöhnen in den Kriterien für die 
Punktevergabe wider (siehe Tabellen oben).

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Auch die Bewerbungs- und Antragsverfahren sind 
für die einzelnen Bewerbergruppen unterschied-
lich geregelt. Hochqualifizierte Arbeitskräfte (Be-
werbergruppe 1), die noch keine Arbeitsplatz-
zusage für die RWR-Karte vorweisen können, 
müssen sich für eine Arbeitsplatzsuche in Öster-
reich in einer österreichischen Botschaft oder  
einem Konsulat um ein Visum bewerben. Dabei 
wird das Visum vom zuständigen Arbeitsmarkt-
service Wien nur ausgestellt, wenn der Bewerber 
bzw. die Bewerberin die benötigten Punkte für 
eine RWR-Karte erreicht hat. Wenn der/die Be-
werber_in innerhalb der bestimmten Visaperiode 
(aktuell sechs Monate) einen seiner Qualifikation 
entsprechenden Arbeitsplatz in Österreich gefun-
den hat, kann die zuständige Behörde (Bezirks-
hauptmannschaft/BH, Magistrat, in Wien MA 35) 
die RWR-Karte für zwölf Monate ausstellen, die 
jedoch nur für diesen bestimmten Arbeitsplatz 
gültig ist. Wie bereits erwähnt, kann nach Ablauf 
der zwölf Mo nate die RWR-Karte plus beantragt 
werden, die einen unbegrenzten Zugang zum 
 österreichischen Arbeitsmarkt ermöglicht (Help.
gv.at 2015).

Das Bewerbungsverfahren ist bei Arbeitskräf-
ten in Engpassberufen (Bewerbergruppe 2) und 
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12 Bewerbungsunterlagen für eine RWR-Karte können unter folgender Webseite eingesehen werden: http://www.migration.gv.at/en/ser-
viceandlinks/downloads.html.

anderen Schlüsselkräften (Bewerbergruppe 3) 
grundsätzlich ähnlich, bis auf die Bestimmung, 
dass eine schriftliche Arbeitsplatzzusage durch 
 einen österreichischen Arbeitgeber zusammen 
mit den anderen Visumsunterlagen in einer 
 österreichischen Botschaft oder einem Konsulat 
eingereicht werden muss. Universitätsabsolvent_
innen aus Drittstaaten, die sich bereits in Öster-
reich aufhalten, können sich, wie ebenfalls schon 
erwähnt, innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
schluss des Studiums um einen Arbeitsplatz in 
Österreich bemühen. Nachdem sie einen Arbeits-
platz gefunden haben, können sie sich  direkt bei 
der zuständigen Behörde (Bezirkshauptmann-
schaft/BH, Magistrat, in Vienna MA 35) um eine 
RWR-Karte mit einer Gültigkeit von zwölf Mona-
ten bewerben. Nach Ablauf der einjährigen RWR-
Karte können sie ebenfalls eine RWR-Karte plus 
erwerben (Migration.gv.at 2015).12 

3.5.4 Politische Entscheidungsprozesse im 

 Rahmen des Punktesystems 

Regionale und föderale Gesichtspunkte
Grundsätzlich gibt es keine Berücksichtigung 
 regionaler Unterschiede, vielmehr die RWR-Karte 
wird auf Bundesebene an die jeweiligen Bewer-
ber_innen vergeben. Jedoch gab es vor der Ein-
führung der RWR-Karte die Überlegungen, sepa-
rate Mangelberuflisten für die einzelnen Bundes-
länder anzufertigen, da es sich die Arbeitsmärkte 
in einzelnen Regionen deutlich voneinander un-
terscheiden. So gibt es ein starkes West-Ost-Ge-
fälle mit einer relativ guten Arbeitsmarktlage und 
hoher Nachfrage nach Arbeitskräften in den west-
lichen Bundesländern und einem angespann ten 
Arbeitsmarkt mit einer hohen Arbeitslosigkeit in 
Ost österreich. Die Einführung von separaten 
Mangelberuflisten hätte jedoch, so Margit Kreuz-
huber von der Wirtschaftskammer Österreich, 
(zu) hohen bürokratischen Aufwand bedeutet 
(Interview im September 2015). 

Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Die beschriebenen Kriterien und Gewichtungen 
der RWR-Karte wurden unter Einbeziehung vieler 
gesellschaftlich relevanter Gruppen ausgearbei-
tet. Großen Einfluss haben dabei die Sozialpart-
ner, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbän-
de, die von der Bundesregie rung eingeladen wur-
den, Vorschläge für einen Kriterienkatalog für das 
Punktesystem auszuarbeiten. Bis zur Verabschie-
dung des Punktesystems im Jahr 2011 wurden  
die eingereichten Vorschläge intensiv, auch unter 
Einbeziehung aller zuständigen Ministerien,  
lokaler Politiker_innen, internationalen Organi-
sationen für Migration  sowie von NGOs debat-
tiert. Die größten Streitpunkte zwischen den Ver-
handlungspartnerinnen und Verhandlungs-
partnern waren dabei die Höhe des Mindest-
einkommens, die Bindung an einen bestimmten 
Arbeitgeber/eine bestimmte Arbeitgeberin, der 
Nachweis von Deutschkenntnissen und die Not-
wendigkeit eines Arbeitsvertrages. Letztendlich 
sind auch einige Punkte der Sozialpartner in die 
Gestaltung des Punktesystems eingeflossen, wie 
eine hohe Gewichtung beruflicher Qualifika-
tionen und Fähigkeiten der Bewerber_innen, die 
von der Politik zuvor nicht so vorgesehen waren 
(Interview mit Margit Kreuzhuber, Wirtschafts-
kammer Österreich, September 2015). 

3.5.5 Effektivität und Wirkungen des Punktesystems

Die Darstellung der RWR-Karte in den österrei-
chi schen Medien ist dagegen überwiegend kri-
tisch. Häufig wird davon berichtet, dass die Re-
gierung das ursprüngliche Ziel von 8.000 RWR-
Karten pro Jahr deutlich verfehlt habe. Tatsäch-
lich wurden in den ersten vier Jahren insgesamt 
auch nur 7.572 RWR-Karten ausgestellt, wovon  
418 an Hochqualifizierte (Bewerbergruppe 1), 
1.143 an Mangelberufe (Bewerbergruppe 2), 4.672 
an sonstige Schlüsselkräfte (Bewerbergruppe 3) 
und 802 Studienabsolvent_innen (Bewerber-
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13 Dies waren 200 RWR-Karten pro Jahr an Absolvent_innen, wobei aber über 25.000 aus Drittstaaten kommen, also ein relativ geringer 
Wert gemessen an der Gesamtstudierendenzahl. 

14 Der Rest ging an selbstständige Schlüsselkräfte.

gruppe 4)13 gingen (Salzburger Nachrichten 
2015).14 Dennoch betont die Österreichische 
Wirtschaftskammer, dass die „RWR-Karte besser 
ist als ihr Ruf“ (Interview mit Margit Kreuzhuber, 
Wirtschaftskammer Österreich, September 2015). 
Denn die kursierende Zielmarke von 8.000 RWR-
Karten pro Jahr sei niemals von offiziellen Stellen 
ausgegeben worden, da dies viel zu hoch sei. Viel-
mehr könne seit der Einführung des Punktesys-
tems ein Anstieg der hoch qualifizierten Einwan-
derung nach Österreich beobachtet werden:

„Mittlerweile sind wir bei 1.800 RWR-Karten pro 
Jahr, es ist eigentlich eine Verdreifachung im Ver-
gleich zum Vorgängermodell, also  eigentlich ein 
ganz guter Wert. […] wobei immer gesagt wird, 
das Ziel sollen 8.000 Bewilligungen pro Jahr ge-
wesen sein, wobei wir als Wirtschaftskammer nie 
gesagt haben, dass 8.000 pro Jahr sinnvoll sind, 
sondern uns ist wichtig, dass jene Personen kom-
men können, die am Arbeitsmarkt benötigt wer-
den. Es geht einfach Qualität vor Quantität. Es 
sollen diejenigen kommen, die wir gebrauchen 
können. Und die 8.000 hätten eine Verzehn-
fachung bedeutet. […] Ich bin mir nicht  sicher, 
wie die politische Diskussion dann gewesen wäre, 
wenn das tatsächlich eingetreten wäre. Aus unse-
rer Sicht entwickelt sich die RWR-Karte sehr gut, 
wobei ich auch dazu sagen muss, dass das Poten-
zial der Karte noch deutlich höher ist“ (Interview 
mit Margit Kreuzhuber, Wirtschaftskammer 
 Österreich, September 2015).

Zudem wird die RWR-Karte besser von auslän-
dischen Fachkräften angenommen als die EU-
Blue Card, auch weil die Anforderungen geringer 
sind:

„Als wir die Verhandlungen geführt haben, ich 
war auch intensiv dabei, in Bezug auf die Blue 
Card […] haben wir gemerkt, dass wir mit der 
Blue Card nicht auskommen, also dass wir mit 
der RWR-Karte ein paralleles nationales System 
brauchen werden, weil wir mit der Blue Card 
nicht die Anforderungen auf dem österreichischen 
Arbeitsmarkt erfüllen können. […] Also das Min-
desteinkommen [für die Blue Card] ist das 1,5-Fa-
che des Durchschnittseinkommens, das erscheint 
uns viel zu hoch“ (Interview mit Margit Kreuz-
huber, Wirtschaftskammer Österreich, September 
2015).

Zudem schaffe das Punktesystem im Rahmen der 
RWR-Karte mehr Transparenz. So können interes-
sierte Migrant_innen, die nach Österreich ein-
wandern wollen, auf einer offiziellen Homepage 
der Bundesregierung einen Punktecheck machen 
(www.migrationsportal.at) und sehen, ob sie 
überhaupt eine ausreichende Anzahl an Punkten 
erreichen, bevor sie sich bewerben.

Auf der anderen Seite gebe es aber auch Pro-
bleme mit der RWR-Karte. Hier werden vor allem 
bürokratische Hürden genannt. Zudem wurde 
angeregt, die RWR-Karte auch für etwas ältere 
und geringer qualifizierte Arbeitskräfte zugäng-
lich zu machen:

„Also es gibt schon ein paar Sachen, die man 
grundsätzlich ändern sollte, zum Beispiel dass 
diejenigen, die eine abgeschlossene Lehre haben 
und über 40 Jahre alt sind, nicht mehr über die 
RWR-Karte einwandern können. Z. B. ein 41-jäh-
riger Tischler hat null Chancen, wenn er nach 
Österreich kommt, und das ist aus unserer Sicht 
nicht nachvollziehbar, und das war auch nicht 
unser Vorschlag. Da sollte man auf jeden Fall 
nachjustieren“ (Interview mit Margit Kreuzhuber, 
Wirtschaftskammer Österreich, September 2015).
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3.5.6 Werbung im Ausland

Insgesamt erfolgt noch relativ wenig Werbung für 
die RWR-Karte im Ausland. Bisher wird vorwie-
gend über die österreichischen Botschaften und 
Konsulate sowie in ausländischen Wirtschafts-
kammern mit leicht verständlichen Informa-
tionsangeboten zur RWR-Karte geworben. Zudem 
wird auch ein Marketing über die gut strukturier-
ten Websites des migration.gv.at auf Deutsch und 
Englisch betrieben sowie über die „Advantage 
Austria“-Seite (advantageaustria.org), auf der die 
Österreichische Wirtschaftskammer in 28 Spra-
chen für „living and working in Austria“ wirbt. 
Zudem hat eine Arbeitsgruppe das sog. Informa-
tionsprogramm „RWR Primer“ entworfen, das 
 detaillierte Informationen zu österreichischen 
Gesetzen, sozialen Werten und Traditionen liefert 
(European Migration Network 2012a). Dennoch 
macht die Österreichische Wirtschaftskammer 
deutlich, dass dies noch nicht reiche: „Österreich 
muss schauen, wie es sich international positio-
niert. Das wird noch nicht so intensiv diskutiert. 
Aber das wird ein Thema werden […] Es geht um 
ein Gesamtkonzept [und] den Außenauftritt. 
Wen spricht man in welchen Herkunftsländern 
an? Da wurde aus meiner Sicht noch nicht genug 
getan“ (Interview mit Margit Kreuzhuber, Wirt-
schaftskammer Österreich, September 2015).

3.5.7 Übergangsregelungen für verschiedene   

 Statusgruppen

In allen Bewerbergruppen besteht die gleiche 
Übergangsregelung im Rahmen der RWR-Karte: 
Nach Ablauf der für zwölf Monate gültigen RWR-
Karte kann man sich für die RWR-Karte plus be-
werben, die einen unbeschränkten Zugang zum 
österreichischen Arbeitsmarkt ermöglicht (MASK 
2013: 5). Die RWR-Karte plus ist für drei Jahre 
gültig, danach kann man sich für ein unbegrenz-
tes Aufenthaltsrecht bewerben.

3.5.8 Regelungen der Einreise und des 

 Aufenthalts von Selbstständigen

Selbstständige können sich zwar um eine RWR-
Karte bewerben, die Zulassung wird aber nicht 
durch ein Punktesystem geregelt. Selbstständige 
können sich dabei direkt in einer österreichi-
schen Botschaft oder einem Konsulat um ein 
 Visum bewerben. Eine Visumserteilung wird u. a. 
nach folgenden Kriterien entschieden: Die selbst-
ständige Arbeit muss einen Nutzen für die öster-
reichische Wirtschaft bringen, sie muss neue 
 Arbeitsplätze schaffen, neues Know-how und 
Technologien nach Österreich transferieren, oder 
das Unternehmen muss eine besondere Bedeu-
tung für die Region haben. Dabei können der Un-
ternehmer oder die Unternehmerin zunächst 
eine RWR-Karte für zwölf Monate und nach Prü-
fung verschiedener Kriterien eine Niederlassungs-
bewilligung für weitere zwölf Monate erhalten, 
die anschließend verlängert werden kann (migra-
tion.gv.at 2015). Die Anforderungen können 
 allerdings in der Regel nur größere Unternehmen 
erfüllen, die über das nötige Startkapital und die 
regionale Reichweite verfügen (Interview mit 
 Margit Kreuzhuber, Wirtschaftskammer Österreich, 
September 2015).

3.5.9 Integrationsangebote für Zuwanderer und   

 Zuwanderinnen nach dem Punktesystem

Das Staatssekretariat, das 2011 gegründet wurde 
und dem Außenministerium untergeordnet ist, 
hat im Integrationsreport 2012 ein Konzept zur 
„Integration von Beginn an“ vorgeschlagen, das 
den Integrationsprozess der Arbeitsmigrant_in-
nen bereits im Herkunftsland betreuen soll. Dies 
geschieht v. a. durch Sprach- und Informations-
angebote, die über die österreichischen Botschaf-
ten und Konsulate in den Herkunftsländern ko-
ordiniert werden. Dazu wurde auch eine Online-
Plattform eingerichtet, die Deutsch- und andere 
Sprachkurse anbietet.15

15 Siehe www.sprachportal.at.
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Insgesamt wurden im Jahr 2012 173 Inte gra-
tionsprojekte von der österreichischen Bundes re-
gierung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans 
für Integration (NAP.I), der von Bund, Ländern, 
Kommunen und Sozialpartnern ausgear bei tet wur-
de, durchgeführt. Davon wurden 76 Pro jekte vom 
Europäischen Flüchtlingsfonds und vom Euro-
päischen Integrationsfonds mitfinanziert (Euro-
pean Migration Network 2012a). In diesem Rah-
men wurden auch Maßnahmen zur Arbeits-
marktintegration für Migrant_innen unternom-
men. So hat z. B. der Nationale Beschäftigungs- 
dienst damit angefangen, arbeitssuchende Mi-
grant_innen in einer zentralen Datenbank zu 
 registrieren, um genau auf die Migrant_innen ab-
gestimmte Dienste und Hilfsangebote bei der 
 Arbeitssuche zu entwickeln. Auch die Österrei-
chische Wirtschaftskammer bietet zusammen mit 
dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) 
und dem Arbeitsmarktservice (AMS) das Pro-
gramm „Mentoring für MigrantInnen“ an, das 
sich an alle Migrant_innen und deren Familien-
angehörige richtet, um sie bei einer schnellen 
 Arbeitsmarkteingliederung zu unterstützen. Das 
Programm ist bisher recht erfolgreich: In insge-
samt 38 Durchgängen wurden ca. 1.300 Mento-
ringpaare aus über 50 Ländern gebildet. Dabei 
werden die „Mentees“ einem sog. „reality check“ 
unterzogen, der sich auf ihre Erwartungen und 
deren tatsächlichen Chancen auf dem österrei-
chischen Arbeitsmarkt bezieht. 

Zudem werden spezielle Integrationsange-
bote für Kinder angeboten. Dabei hat der Öster-
reichische Ministerrat beschlossen, dass Kinder 
zwischen drei und sechs Jahren, die noch kein 
Deutsch sprechen (v. a. Kinder von nicht-deutsch-
sprachigen Eltern), sich in staatliche Kinderbe-
treuung begeben müssen, bevor sie eingeschult 
werden können (European Migration Network 
2012a). Zudem wurden in den letzten beiden 
 Jahren auch die Deutschkurse für Schulkinder 
ausgeweitet. 

Berücksichtigung der Genderperspektive
Die Genderperspektive wird in der RWR-Karte 
nicht berücksichtigt (Interview mit Margit Kreuz-
huber, Wirtschaftskammer Österreich, September 
2015).

3.5.10 Aufenthaltsstatus der Einwanderer und   

 Einwanderinnen 

Bedingungen für Einbürgerung
Der Erwerb der Staatsbürgerschaft wird im Ge-
gensatz zu klassischen Einwanderungsländern 
wie Kanada oder Australien immer noch recht 
 restriktiv gehandhabt. Nach dem österreichi-
schen Staatsbürgerschaftsgesetz von 1985 kön-
nen Migrant_innen, die sich mindestens zehn 
Jahre rechtmäßig und ununterbrochen in Öster-
reich aufhalten, einen Antrag auf Einbürgerung 
stellen. Zudem müssen weitere Voraussetzungen 
erfüllt sein, wie z. B. sehr gute Deutschkenntnisse, 
Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung 
und der Geschichte Österreichs sowie ein Ver-
zicht auf die vorhergehende Staatsbürgerschaft. 
In Sonderfällen kann die Einbürgerung auch 
schon früher erfolgen, z. B. wenn ein großes bür-
gerschaftliches Engagement nachgewiesen wird. 
In welchem Maße sich RWR-Karteninhaber_in-
nen für die österreichische Staatsbürgerschaft 
 bewerben werden, ist wegen der kurzen Dauer der 
Regelung schwer zu prognostizieren. Es wird aber 
spekuliert, dass sich viele für die Staatsbürger-
schaft entscheiden werden: „Ich glaube schon, 
dass sich viele dafür entscheiden werden, lang-
fristig zu bleiben. Wenn man fünf Jahre in Öster-
reich bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für 
immer zu bleiben relativ hoch“ (Interview mit 
Margit Kreuzhuber, Wirtschaftskammer Öster-
reich, September 2015).
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Einreiseregelungen für Familienangehörige und deren 
rechtliche Absicherung
Familienmitglieder – Ehepartner_innen und Kin-
der bis zu 18 Jahren – von Besitzer_innen einer 
RWR-Karte können sich für eine RWR-Karte plus 
bewerben, die sie im Normalfall zu einem un-
eingeschränkten Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt berechtigt, so dass sie von Beginn 
der Einreise an am wirtschaftlichen und sozialen 
Leben in Österreich teilhaben können (MASK 
2013: 5). Vor der Einreise müssen sich Familien-
mitglieder über 18 Jahre allerdings einem 
Deutschtest unterziehen, den sie mindestens mit 
der Einstufung A1 (der ersten Stufe des Common 
European Framework of Reference for Languages, 

CEFR) bestehen müssen. Ausgenommen sind 
 Familienmitglieder von hochqualifizierten Ar-
beitskräften, die keine Deutschkenntnisse nach-
zuweisen haben. Zudem müssen Familienmitglie-
der aller vier Bewerbergruppen ein aus reichendes 
Einkommen bzw. Vermögen nachweisen (BMI.
gv.at 2015). Ausländische Familienmitglieder von 
österreichischen Staatsbürger_innen können dem-
gegenüber eine Aufenthalts genehmigung mit un-
eingeschränktem Arbeitsmarktzugang („Aufent-
haltstitel Familienange höriger“) beantragen. Zu-
dem sind Familienmitglieder über den/die RWR-
Karteninhaber_in grundsätzlich sozialver sichert, 
solange sie keiner eigenen Arbeit nachgehen.
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4.1 Vorteile und Risiken eines Punktesystems

Wie der Vergleich von fünf verschiedenen Punkte-
systemen zur Regelung von ökonomischer Zuwan-
derung gezeigt hat, gibt es eine Reihe von Unter-
schieden sowohl was die Auswahlbedingungen 
als auch die gewährten Rechte angeht. Vielfach 
hängen die Effektivität und der Erfolg eines Sys-
tems von der konkreten Ausgestaltung ab. Inter-
essant ist zu sehen, dass es im Verlauf der Jahr-
zehnte auch zu vielen Veränderungen und An-
passungen gekommen ist, was für eine gewisse 
Lernfähigkeit dieses Systems spricht. Was kann 
Deutschland von den Erfahrungen anderer Län-
der lernen? Es ist klar, dass keines der Punktesys-
teme in den fünf von uns beschriebenen Fällen 
eins zu eins auf Deutschland übertragbar ist, viel-
mehr wurde deutlich, dass jedes System immer 
auf die spezifischen sozialen, ökonomischen, 
 politischen, aber auch geografischen Besonder-
heiten eines Landes ausgerichtet sein muss. Zu-
dem muss man prüfen, inwiefern ein Punktesys-
tem in den gegebenen Rechtsrahmen implemen-
tiert werden kann, nicht nur in den deutschen, 
sondern auch in den der Europäischen Union. 
Dennoch wurden grundsätzlich Vorteile und 
 Risiken eines Punktesystems aus der Darstellung 
der verschiedenen Fälle deutlich. 

Auf der Habenseite stehen sicher die drei 
zentralen Vorteile des Punktesystems: Einheit-
lichkeit, Transparenz und Flexibilität. Alle Unter-
suchungsfälle haben gezeigt, dass die Einführung 
eines Punktesystems zu einer wesentlichen Ver-
einheitlichung und somit auch einer Vereinfa-
chung der oftmals komplexen und unübersichtli-

chen Einwanderungsregelungen beigetragen hat. 
Dabei wurden zumeist verschiedene Einwande-
rungsgruppen, wie qualifizierte, hochqualifizierte 
und geringqualifizierte Arbeitskräfte sowie inter-
nationale Studierende, für die es unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen gab, durch ein einheitli-
ches Punktesystem koordiniert. Auch Migranten-
gruppen, wie Flüchtlinge, könnte man einen Zu-
gang zum Auswahlverfahren des Punktesystems 
ermöglichen. Das würde zu einer einheitlichen 
und übersichtlichen Gestaltung der Einwande-
rungspolitik beitragen, über die man sich einen 
schnellen Überblick verschaffen kann und die 
man auch besser nach außen präsentieren kann. 
Dies ist bei den aktuellen Gesetzen und Regelun-
gen zur Einwanderung in Deutschland beispiels-
weise gar nicht so leicht.16 Dabei lässt sich die 
 Situation in Deutschland durchaus mit der Situa-
tion in Großbritannien vor zehn Jahren verglei-
chen, als sich die damalige Regierung dazu ent-
schied, über 80 Einwanderungsgesetze zusam-
menzuführen und zahlreiche Regelungen für die 
ökonomische Zuwanderung in einem Punktesys-
tem zusammenzufassen. Auch haben die Punkte-
systeme in den Untersuchungsländern zu mehr 
Transparenz geführt, weil sowohl die Bewerber_
innen als auch die Unternehmen und politische 
Entscheidungsträger_innen jeder Zeit einsehen 
könnten, welche Voraussetzungen/Kriterien ent-
scheidend sind, um in ihr Land einzuwandern, 
sozusagen wissen, welche „Spielregeln gerade 
herrschen“, und auch welche potenziellen Ein-
wanderer und Einwanderinnen in Frage kom-
men. Damit gestaltet sich die Einwanderungs-
politik für ökonomische Einwanderer und Ein-

16 Gegenwärtig wird in Deutschland die Einwanderung hauptsächlich in den Paragraphen 18 bis 21 des „Gesetzes über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)“ geregelt. Die Zuwanderung von Hochquali-
fizierten im Rahmen der EU-Richtlinie zur „Blue Card“ ist im Paragraph 19a des deutschen Aufenthaltsgesetzes integriert. 

4. Diskussion und Handlungsempfehlungen: 

 Was kann Deutschland von den anderen Ländern lernen?



58

wanderinnen einfacher, weil jeder/jede Bewer-
ber_in sehen kann, welche Anforderungen an 
ihn/sie gerichtet werden und welche Chancen er/
sie hat. Zudem können die Bewerber_innen, falls 
sie den Anforderungen des Punktesystems noch 
nicht entsprechen, motiviert werden, zusätzliche 
Qualifikationen, wie z. B. Sprachkenntnisse, zu 
erwerben, um die notwendige Punktzahl zur Ein-
wanderung zu erreichen. Schließlich liegt eine 
weitere Stärke des Punktesystems in seiner Flexi-
bilität, d. h. der ständigen Anpassungsfähigkeit 
an neue ökonomische und politische Gegeben-
heiten, ohne dass es gleich zu einer Gesetzes-
änderung kommen muss. So kann z. B. in Zeiten 
wirtschaftlicher Hochkonjunktur und einer ho-
hen Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräf-
ten die Mindestpunktzahl herabgesetzt werden, 
damit mehr Bewerber_innen zugelassen werden 
können. Umgekehrt kann die Mindestpunktzahl 
in Zeiten ökonomischer Rezession, wenn die 
Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften 
nachlässt, wieder hochgesetzt werden und zudem 
auch die Arbeitsplatzzusage von einem inländi-
schen Unternehmen höher gewichtet werden, um 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Zudem können 
auch jederzeit neue Kriterien eingebaut werden, 
wenn es die neuen Gegebenheiten verlangen, wie 
z. B. Extrapunkte für aktuelle Mangelberufe. 

Die Risiken bestehen auf der anderen Seite 
vor allem in einer ineffektiven Verwaltung der 
Bewerbungen und einer möglichen Fehlalloka tion 
am Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt dieser Kritik 
steht vor allem die Befürchtung, dass Arbeits-
kräfte, die ohne einen Arbeitsvertrag ins Land 
kommen, wie lange Zeit in Kanada, arbeitslos 
oder nicht ihrer Qualifikation entsprechend auf 
dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden. Daher hat 
die Frage einer Arbeitsplatzzusage in den meisten 
Ländern, die mit einem Punktesystem operieren, 
eine hohe Priorität bekommen und viele Länder 
sind inzwischen auch dazu übergegangen, eine 
Arbeitsplatzzusage einzufordern bzw. sie sehr 
hoch in dem Punktesystem zu bewerten. Auch 
die Frage, was ein Mangelberuf ist und wo Eng-
pässe in bestimmten Sektoren bestehen, ist für 
das Funktionieren eines Punktesystems entschei-
dend geworden. Vielfach wurde die Kritik geäu-
ßert (Kolb 2008), dass ein Mangel zum Zeitpunkt 

der Einreise schon gar nicht mehr bestehe, weil 
das Punktesystem zu langsam arbeite und nicht 
schnell genug auf Arbeitsmarktveränderungen re-
agiere. Dies war etwa in Kanada der Fall. Daher 
sind Fragen, wie ein Bewerbungs- und Antrags-
verfahren konkret gestaltet ist und welche büro-
kratischen Hürden ggf. bestehen, von entschei-
dender Bedeutung. Gleiches gilt auch für Fragen 
der unterschiedlichen Qualifikationsstufen der 
Bewerber_innen. Kann das Punktesystem schnell 
genug auf veränderte Anforderungen des Arbeits-
marktes reagieren? Insgesamt wurde deutlich, 
dass es sehr stark auf die konkrete Ausgestaltung 
des Punktesystems ankommt, vor allem auf die 
Auswahl und Gewichtung der Kriterien eines 
Punktesystems. Zu den Erfolgsbedingungen eines 
solchen Systems wollen wir im Folgenden ein 
paar grundsätzliche Anmerkungen machen, be-
vor wir abschließend auf die Möglichkeiten und 
Grenzen eines Punktesystems in Deutschland 
eingehen wollen.

4.2 Bedingungsfaktoren für den Erfolg   
 eines Punktesystems

Bedeutung der Arbeitsplatzzusage
Die Frage einer Arbeitsplatzzusage kann sicher-
lich als Gretchenfrage bei der Einführung eines 
Punktesystems angesehen werden. Hier gibt es im 
Grunde zwei Möglichkeiten: Entweder man er-
achtet sie als zwingend notwendig aufgrund der 
Bedenken, dass Einwanderinnen und Einwande-
rer direkt in der Arbeitslosigkeit landen könnten, 
und vergibt so viele Punkte hierfür, dass ohne 
diese Punkte eine Einreise unmöglich wird (briti-
sches Modell) oder der Arbeitsplatzzusage wird 
„nur“ eine hohe Gewichtung in der Punktever-
gabe beigemessen, so dass eine Einreise durch 
eine Arbeitsplatzzusage zwar sehr wahrscheinlich 
wird, aber nicht zwingend notwendig ist, wie 
etwa in Kanada. Es gibt also durchaus funktionie-
rende Modelle, in der eine Einreise ohne Arbeits-
platzzusage zwar schwierig ist, aber nicht unmög-
lich. Sehr gut ausgebildete junge Bewerber_innen 
mit Berufserfahrungen und guten Sprachkennt-
nissen werden auch ohne konkrete Arbeitsplatz-
zusage zugelassen, weil man sich von ihnen lang-
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fristig einen ökonomischen Gewinn verspricht. 
Die Abwägung von Chancen und Risiken ist für 
die Aus gestaltung in diesem Punkte also entschei-
dend.

Regelungen für Mangelberufe und unterschiedliche 
Qualifikationsstufen
Alle dargestellten Punktesysteme sehen zudem 
Regelungen für Mangelberufe vor. Eine Ausbil-
dung in einem Mangelberuf zählt in vielen Fällen 
sogar mehr als eine Hochschulbildung in einem 
Bereich, für den kein Mangel besteht. Der Vorteil 
besteht dabei darin, dass sowohl hochqualifi-
zierte, qualifizierte als auch geringqualifizierte 
Migrant_innen sich über das Punktesystem für 
ein Arbeitsvisum bewerben können. Somit kön-
nen auch Berufe, für die kein Hochschulabschluss 
erforderlich ist, in die Mangelberufeliste aufge-
nommen werden. Ist ein Beruf, der keinen Hoch-
schulabschluss voraussetzt, in die Mangelberufe-
liste aufgenommen, wie z. B. Krankenpfleger_in, 
dann kann der/die Bewerber_in mehr Punkte für 
diese Qualifikation bekommen als Promovieren-
de, die nicht für einen Mangelberuf ausgebildet 
werden. Je nach dem, wie stark man die Arbeits-
platzzusage gewichtet, könnten qualifizierte bzw. 
geringqualifizierte Arbeitsmigrant_innen auch oh-
ne konkrete Arbeitsplatzzusage genügend Punkte 
für eine Einwanderung sammeln, wenn ihre Be-
rufe auf der Mangelberufeliste stehen. 

Um die angesprochene Zeitverzögerung bei 
der Definition von Mangelberufen und der Ein-
reise entsprechend qualifizierter Arbeitskräfte zu 
vermeiden, ist es wichtig, einen engen Austausch 
mit der Wirtschaft zu etablieren, wie dies etwa  
in Australien und in Österreich relativ erfolg-
reich praktiziert wird (Interview mit Lesleyanne 
Hawthorne, Melbourne University, und Heinz 
Faßmann, Universität Wien, September 2015). 
Insgesamt steht und fällt der Erfolg eines Punkte-
systems mit einer engen Ausrichtung am Arbeits-
markt. Dies wurde uns auch von allen interviewten 
Expert_innen bestätigt. Die australische Punkte-
systemanalystin Lesleyanne Hawthorne sagt zum 
Beispiel dazu: 

„Ich glaube, dass das Punktesystem für Austra-
lien, Kanada und Neuseeland bisher ein nützli-

ches Instrument gewesen ist. Jedoch sollte man 
sicherstellen, dass die punktebasierte Auswahl 
sehr gut korreliert mit den Sprachkenntnissen und 
den jeweiligen Qualifikationen, die auf dem Ar-
beitsmarkt nachgefragt werden, sowie den Arbeit-
geberansprüchen. […] Wenn diese drei Punkte 
nicht gut genug im Punktesystem eingearbeitet 
sind, könnten Arbeitskräfte ausgewählt werden, 
die Jahre brauchen oder vielleicht ewig, um eine 
Arbeit zu finden, die ihren Qualifikationen ent-
spricht. Zudem sollte man einen Arbeitgeber-
Sponsorship für permanente und temporäre Ar-
beitsmigrant_innen einführen. Das ist sehr wich-
tig, weil Arbeitgeber_innen wissen, wen sie aus-
wählen wollen und wo die Jobs sind. Das ist sehr 
effektiv. […] Man braucht die richtigen Mecha-
nismen, um Ausbeutung zu verhindern“ (Inter-
view mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne Uni-
versity, September 2015).     

Bewerbungs- und Antragsverfahren
Für den Erfolg eines Punktesystems ist es zudem 
wichtig, dass das Bewerbungs- und Antragsver-
fahren effizient und kostengünstig gestaltet wird. 
Hier hat sich inzwischen ein Online-Bewerbungs-
portal, wie es seit einigen Jahren in Neuseeland 
und Australien sowie seit diesem Jahr in Kanada 
praktiziert wird, als state of the art erwiesen. Ein 
solches Onlineverfahren ermöglicht einen schnel-
len und weltweiten Zugriff für interessierte Mi-
grant_innen, die sich über die notwendigen Kri-
terien, die sie erfüllen müssen, informieren kön-
nen. Wenn sich ein/eine Migrant_in einmal be-
worben hat, kommt er/sie zunächst in einen 
Onlinepool, auf den auch die dafür zuständige 
Behörde sowie ggf. interessierte Unternehmen 
Zugriff haben. Dass dieser Prozess nicht zu lange 
dauern darf, zeigt der Fall Kanada, wo Bewerber_
innen demotiviert wurden und ihre Bewerbun-
gen zurückzogen, als der Prozess zeitweise bis zu 
sechs Jahre gedauert hatte (Interview mit Maia 
Welbourne, Citizenship and Immigration Cana-
da, September 2015). 

Ein Vorteil des Onlinepools besteht zudem 
darin, dass Bewerber_innen, die (noch) nicht die 
notwendige Mindestpunktzahl erreicht haben, 
zwar abgelehnt werden, aber nicht sofort aus dem 
Onlinepool gelöscht werden müssen, sondern 
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erst nach einer gewissen Frist, in Kanada z.B. 
nach zwölf Monaten. In dieser Zeit haben Unter-
nehmen die Möglichkeit, auf den Bewerberpool 
zuzugreifen und ggf. eine geeignete Arbeitskraft 
auszuwählen. Es ist allerdings notwendig, Be-
werber_innen nach einer bestimmten Zeit zu lö-
schen, damit es zu keinem Bearbeitungsstau 
kommt und der Pool nicht an Übersichtlichkeit 
und Qualität verliert. Interessierte haben ja im-
mer die Möglichkeit, sich erneut zu bewerben 
bzw. ihre Qualifikationen zu aktualisieren.

Um unnötige bürokratische Hindernisse zu 
vermeiden, ist zudem darauf zu achten, dass die 
Bearbeitung des Punktesystems in einer Hand 
liegt und nicht, wie z. B. in Österreich zwischen 
verschiedenen Ministerien und Ämtern hin- und 
herwechselt. Dies betrifft vor allem die Koordi-
nation von Einwanderungsfragen und Zugangs-
bestimmungen zum Arbeitsmarkt. In Österreich 
etwa liegt die Bearbeitung für die Einreise im 
Bundesinnenministerium (BMI) und für den Ar-
beitsmarktzugang im Bundesarbeitsministerium 
(BMASK). Eine Folge davon ist, dass „ganze Akten-
berge“ zwischen den Ministerien hin- und her-
transportiert werden müssen (Interview mit Heinz 
Faßmann, Universität Wien, September 2015).

Regionale und föderale Gesichtspunkte und 
Einbeziehung gesellschaftlich relevanter Gruppen
Auch regionale und föderale Gesichtspunkte 
können in einem Punktesystem berücksichtigt 
werden. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass 
ein an und für sich einfaches Auswahlsystem mit 
jedem Auswahlkriterium, das dazu kommt, im-
mer komplizierter wird. Eine regionale Differen-
zierung erscheint jedoch vor allem in größeren 
Flächenländern wie Australien und Kanada, wo 
zudem noch unterschiedliche Sprachen gespro-
chen werden, sinnvoll und praktikabel. Regio-
nale Gesichtspunkte, wie in Deutschland etwa 
Unterschiede zwischen Ost und West oder demo-
grafische Unterschiede zwischen Stadt und Land, 
können jedoch grundsätzlich berücksichtigt 
 werden.

Zudem hat die Analyse der verschiedenen 
Punktesysteme gezeigt, dass für die Ausarbeitung 
eines Punktesystems ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens und die Einbindung sowohl von Arbeit-

geberverbänden als auch von Gewerkschaften 
sinnvoll ist, um unterschiedliche Ideen, aber 
auch Bedenken, in die konkrete Ausgestaltung 
 eines Punktesystems in die Diskussion von 
 Beginn berücksichtigen zu können. Dies gilt vor 
allem für die Zusammenstellung der Mangel  -
berufeliste, wo man geradezu auf das Wissen der 
Wirtschaft angewiesen ist. Hiervon haben auch 
die von uns untersuchten Länder jeweils profi-
tiert. So gingen z. B. in Australien die Erleichte-
rungen der Übergangsregelungen vom Studie-
rendenstatus zum Arbeitsstatus auf die Forderun-
gen der Arbeitnehmervertretungen und der aus-
ländischen Studierendenvertretungen zurück 
(Interview mit Lesleyanne Hawthorne, Melbourne 
University, September 2015). Auch der Einbezug 
der Wissenschaft hat sich in vielen Fällen be-
währt. So wurde z. B. in Großbritannien ein Jahr 
vor Einführung des Punktesystems im Jahr 2007 
ein Experten gremium, das sog. Migration Adviso-
ry Committee (MAC), gegründet, das vorwiegend 
aus Wissenschaftler_innen und Expert_innen be-
steht. Dabei wurde es nicht nur mit der Ausarbei-
tung des Punktesystems beauftragt, sondern auch 
mit der permanenten Evaluation und Nachbesse-
rung. Dabei handelt es sich allerdings nicht um 
eine von der Politik unabhängige, sondern direkt 
in die politische Praxis eingebundene Institution, 
die direkt auf die Fragen und Forderungen der 
 Regierung antwortet. So wird z. B. die Mangel-
berufeliste vom MAC jährlich überarbeitet und 
an die aktuellen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
angepasst (Interview mit Martin Ruhs, Oxford 
University, September 2015). 

Werbung im Ausland
Der Erfolg eines Punktesystems in der Welt hängt 
darüber hinaus entscheidend von der Vermark-
tung und der selbstbewussten Außendarstellung 
des Einwanderungslandes ab. Darin sind sich alle 
Expert_innen einig, die wir in dieser Studie be-
fragt haben. Als Vorbild könnte hierbei Neusee-
land dienen, das mit einer Mischung aus sehr 
 guten „Job Opportunities“ und dem „Land als 
Ganzem“, das hohe Lebensqualität verspricht, 
wirbt und damit bereits über Jahrzehnte auch 
 viele hochqualifizierte Fachkräfte anzieht (Inter-
view mit Richard Bedford, Waikato University, 
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September 2015). Zu einer guten Vermarktung 
gehört auch ein passendes Label und ein einprä-
gender Name für das Punktesystem, der gut zu 
merken ist und sich schnell in der Welt verbrei-
tet. Österreich hat dies mit dem Punktesystem 
unter dem Namen „Rot-Weiß-Rot“-Karte in nur 
wenigen Jahren geschafft. Der österreichische Mi-
grationsexperte Heinz Faßmann berichtete zum 
Beispiel, dass ihn ein aserbaidschanisches Unter-
nehmen anrief, um sich nach der „Rot-Weiß-
Rot“, die erst im Jahr 2011 eingeführt wurde, zu 
informieren. Dabei warnte Faßmann aber auch, 
dass es wichtig wäre, nicht zu große Erwartungen 
an ein Punktesystem zu wecken, die später zu 
Enttäuschungen führen könnten. In Österreich 
hat sich nämlich auch Ernüchterung breit ge-
macht aufgrund der relativ geringen Zahlen von 
„Rot-Weiß-Rot“-Karten, die bisher vergeben wur-
den, obwohl gar keine viel höhere Zahl verspro-
chen worden sei (Interview mit Heinz Faßmann, 
Universität Wien, und Margit Kreuzhuber, Öster-
reichische Wirtschaftskammer, September 2015). 

Um aktiv für das Punktesystem zu werben, 
führen fast alle Länder Ausstellungen in den 
 Botschaften und Konsulaten in potenziellen Her-
kunftsländern durch. Australien und Neuseeland 
machen dies bereits seit Jahren. Dabei organisiert 
z. B. das DIAC regelmäßig sog. „Skills Australia 
Needs“-Expos in Zielländern, auf denen sich aus-
tralische Unternehmen und Verwaltungseinrich-
tungen präsentieren und um Fachkräfte werben. 
Auch Stiftungen und andere Organisationen im 
Ausland werden dabei eingebunden. 

Übergangsregelungen für verschiedene Statusgruppen
Eine weitere entscheidende Frage bei der Gestal-
tung eines Punktesystems ist die nach den Über-
gangsregelungen für verschiedene Aufenthalts-
statusgruppen. Konkret geht es vor allem um die 
Frage, ob ausländische Studierende, die sich nach 
dem Abschluss an einer Hochschule für einen 
(dauerhaften) Arbeitsplatz im Aufnahmeland be-
werben können, wie dies z. B. jetzt schon in 
Deutschland gilt und auch in vielen anderen, 
auch den untersuchten Einwanderungsländern 
üblich ist. Sehr strittig ist dabei die Frage, ob bei-
spielsweise saisonale Arbeitskräfte sich ebenfalls 
für einen langfristigen Aufenthalt bewerben kön-

nen sollten und, sehr aktuell, ob man es auch 
Flüchtlingen ermöglichen sollte, sich über das 
Punktesystem für einen Arbeitsplatz im Aufnah-
meland zu bewerben. Im neuseeländischen Punk-
tesystem ist dies bereits möglich, wenn die 
Flüchtlinge die notwendigen Qualifikationen ha-
ben, wie der neuseeländische Migrationswissen-
schaftler Robert Bedford bestätigte:

„Einige der Flüchtlinge aus Syrien hätten sich von 
Syrien aus über das Punktesystem für eine Ein-
wanderung nach Neuseeland bewerben können. 
Sie würden nicht aufgrund ihrer Herkunft durch 
das System diskriminiert werden. Dafür gibt es 
kein Raster. Das einzige Problem wäre, wenn sie 
kein Englisch sprechen würden“ (Interview mit 
 Richard Bedford, Waikato University, September 
2015). 

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Flücht-
lingszuwanderung ist dieser Punkt sicher überle-
genswert. Aufgrund der transparenten Gestaltung 
eines Punktesystems könnten sich Flüchtlinge 
leichter darüber informieren, welche Qualifika-
tionen besonders nachgefragt werden und wel-
che Sprachanforderungen bestehen. Zudem wür-
den dadurch legale Zuwanderungsmöglichkeiten 
aus Drittstaaten geschaffen. Ein wichtiges Ergeb-
nis der Untersuchung war in diesem Zusammen-
hang auch, dass die Einreise und der Aufenthalt 
von Selbstständigen in den meisten Ländern  
(Kanada, Australien, Neuseeland und Österreich) 
nicht im Rahmen eines Punktesystems geregelt 
wird, nur Großbritannien bildete hier eine Aus-
nahme, aber, wie wir gesehen haben, handelt es 
sich bei dem britischen System ja auch um kein 
Punktesystem im engeren Sinne.

Integrationsangebote für Zuwanderer und 
Zuwanderinnen nach dem Punktesystem und 
Berücksichtigung der Genderperspektive
Auch spezielle Integrationsangebote im Rahmen 
des Punktesystems wurden in der Studie identi-
fiziert. Überwiegend wurden diese Programme 
vom Staat angeboten, aber teilweise auch von 
den Unternehmen direkt, wie dies z. B. im aus-
tralischen „Employment support“-Programm der 
Fall ist (Interview mit Lesleyanne Hawthorne, 
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Melbourne University, September 2015). Auch in 
Österreich bietet die Österreichische Wirtschafts-
kammer zusammen mit dem Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) und dem Arbeitsmarkt-
service (AMS) Programme an, die sich speziell auf 
Zuwanderinnen und Zuwanderer im Punktesys-
tem beziehen, wie etwa das Programm „Mento-
ring für MigrantInnen“, das sich sowohl an die 
Hauptzuwanderinnen und Hauptzuwanderer als 
auch an deren Familienangehörige richtet, um sie 
bei einer schnellen Arbeitsmarkteingliederung zu 
unterstützen. Das Programm ist bisher sehr er-
folgreich: In insgesamt 38 Durchgängen wurden 
ca. 1.300 Mentoringpaare aus über 50 Ländern 
gebildet (WKO 2015). Ohnehin ist die Frage der 
Einreiseregelungen für Familienangehörige und 
ihrer rechtlichen Absicherung sehr zentral für 
den Erfolg eines Punktesystems. So hat die Studie 
gezeigt, dass alle fünf Fallstu dienländer jeweils 
den engsten Familienmitgliedern des Hauptan-
tragstellers/der Hauptantragstellerin, d. h. Ehe- 
oder Lebenspartner_innen  sowie Kindern bis zu 
18 bzw. 21 Jahren, die Miteinreise erlauben und 
ihnen die gleichen Aufenthaltsrechte zuerken-
nen wie den Hauptantragsteller_innen. Dazu 
zählt zumeist auch der freie  Zugang zum Gesund-
heitswesen und zum Arbeitsmarkt sowie auch der 
freie Zugang zum Bil dungswesen für die Kinder. 
Hier ist sicherlich zu beachten, dass es mit Aus-
nahme von Österreich in keinem anderen Land 
ein so gut ausgebautes Sozialsystem gibt wie in 
Deutschland. Wie die Studie gezeigt hat, ist da-
rüber hinaus auch die Frage der Einbürgerung 
wichtig. Hier hinkt Deutschland mit einem recht-
mäßigen Aufenthalt von acht Jahren als Voraus-
setzung für einen Antrag auf Einbürgerung sicher 
anderen Einwan derungsländern hinterher.

Die Studie hat zudem gezeigt, dass es in kei-
nem der von uns untersuchten Punktesysteme 
bisher eine spezielle Berücksichtigung der Gen-
derperspektive gab. Allerdings ist das Punktesys-
tem grundsätzlich so flexibel ausgelegt, dass man 
eine Extra-Punktevergabe unter Gendergesichts-
punkten einführen könnte. Dies muss auch nicht 
generell gelten, sondern kann auch nur für Beru-
fe, in denen ein Geschlecht stark benachteiligt 
ist, eingeführt werden. Zudem könnte über spezi-
elle Integrationsangebote für Frauen und Männer 
nachgedacht werden. 

4.3 Möglichkeiten und Grenzen einer   
 Punkteregelung in Deutschland

Grundsätzlich geht aus der Analyse hervor, dass 
ein Punktesystem auch in Deutschland denkbar 
und möglich wäre. Das größte Hindernis für sei-
ne Einführung bestünde sicher in dem im Ver-
gleich zu den klassischen Einwanderungsländern 
wie Kanada, Australien, Neuseeland, aber auch 
Großbritannien sehr viel stärker ausgebauten So-
zialsystem. Die Risiken bei einer Arbeitsmarkt-
fehlallokation, d. h. bei einer Einwanderung, die 
nicht oder nicht schnell genug den Bedürfnissen 
des Arbeitsmarktes entspricht und in Arbeitslo-
sigkeit oder Unterbeschäftigung der  Einwanderer 
und Einwanderinnen mündet, sind ungleich grö-
ßer, da die Zuwanderer und Zuwanderinnen in 
diesem Fall die Sozialkassen belasten würden (vgl. 
Hunger 2000). Wie die Studie aber gezeigt hat, 
lässt sich dieses Risiko mit einer  hohen Bewer-
tung einer Arbeitsplatzzusage sowie einem effi-
zienten (Online-)Bewerbungssystem aber durch-
aus abmildern. Allerdings würde man einem 
Punktesystem seiner größten Stärken berauben, 
wenn man eine Einreise vollständig von einer Ar-
beitsplatzzusage abhängig machen und damit auf 
ein rein nachfragebasiertes System setzen würde, 
wie dies derzeit in Großbritannien der Fall ist, das 
wir nicht als echtes Punktesystem  bezeichnen 
würden. Die Grundidee des Punktesystems war es 
ja ursprünglich, eine sog. human kapitalorientierte 
Angebotskomponente in die Zuwanderungspoli-
tik einzuführen, d. h. Einwanderer und Einwan-
derinnen vor allem nach ihren Qualifikationen 
und ihrem Potenzial auszuwählen und einreisen 
zu lassen, auch auf das Risiko hin, dass man zu 
Beginn der Einwanderung noch nicht weiß, wie 
sehr sich dieses Risiko auszahlen wird, d.h. wel-
chen Arbeitsplatz diese Zuwande rer und Zu-
wanderinnen finden werden. Die Erfahrungen 
aus Kanada zeigen, dass sich durchaus ernste 
Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration 
ergeben können (vgl. Kolb 2008, Thränhardt 
2014, Schmidtke 2014). 

Man könnte allerdings ein Punktesystem zu-
nächst in einem kleineren Umfang einführen 
und in einer umfassenden Prozessevaluation über-
prüfen, wie ein solches System in Deutschland 
funktionieren kann und vor allem welche poten-
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ziellen Einwanderinnen und Einwanderer sich 
davon angesprochen fühlen. Allerdings sollte man 
auch nur von  einem Punktesystem sprechen, 
wenn es sich hierbei auch um ein echtes Punkte-
system mit einer Angebotskomponente handelt, 
d. h. dass eine Einwanderung auch ohne kon- 
krete Arbeitsplatzzu sage möglich wäre. Dies wäre 
auch aus demografischen Gründen das richtige 
Signal. Es kann dabei durchaus eine hohe Ge-
wichtung für eine Arbeitsplatzzusage geben, aber 
sie sollte nicht allein entscheiden. Darüber hinaus 
ist es wichtig, das System nach einfachen und 
nachvollzieh baren Kriterien aufzubauen. Im 
Grunde würden fünf verschiedene Kriterien aus-
reichen: Alter, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, 
Bildungsstand und Arbeitsplatzangebot. Dabei 
sollte nicht jedes Kriterium erfüllt werden müs-
sen, sondern fehlende Qualifikationen sollten 
durch andere ersetzt werden können, so dass man 
der Grundidee eines wirklichen Punktesystems 
auch nachkommt. Als einzige Grundvorausset-
zung würden ein Mindestalter von 18 Jahren und 
ausreichende Deutschkenntnisse oder gute Eng-
lischkenntnisse ausreichen. Deutsch sollte deswe-
gen keine alleinige Grundvoraussetzung für eine 
Zulassung im Rahmen eines möglichen Punkte-
systems sein, weil viele Bewerber_innen aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse durchfallen wür-

den, aber häufig hervorragendes Englisch spre-
chen, was in stark internationalisierten Berufen, 
wie z. B. in der Wissenschaft oder in IT- und 
 Ingenieurberufen, häufig ausreicht. Deswegen 
könnte Englisch als Grundvoraussetzung gelten, 
und Extrapunkte könnten für gute Deutsch-
kenntnisse vergeben werden. Auch im Hinblick 
auf die Qualifikation ist eine gewisse Flexibilität 
wichtig. So ist ein Hochschulabschluss nicht 
 immer notwendig, wenn ein Nachweis eines 
nichtakademischen Arbeitsplatzangebots von 
 einem deutschen Unternehmen vorliegt oder 
eine Ausbildung in einem nichtakademischen 
Mangelberuf abgeschlossen wurde. Hier lässt sich 
aus den österreichischen Erfahrungen lernen. 
Aus demografischen Gründen könnten zudem 
junge Bewerber_innen gegenüber älteren bevor-
zugt werden. Allerdings sollte man dies auch 
nicht übertreiben, wie ebenfalls das österreichi-
sche Beispiel zeigt. Darüber hinaus wird es schließ-
lich wichtig sein, eine relativ schnelle Bewerber_ 
innenauswahl und eine schnelle Zusammenfüh-
rung von Arbeitsmigrant_innen und suchenden 
Unternehmen über ein Onlinesystem nach neu-
seeländischem Vorbild sicherzustellen. Hier sind 
die technischen Möglichkeiten sicher noch nicht 
ausgeschöpft. 
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